
EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Beschwerde — Verstoß gegen das EU-—Recht 
Bevor Sie dieses Formular ausfüllen, lesen Sie bitte „Einreichen einer Beschwerde bei der 

Europäischen Kommission“. 
https://ec.europa.eu/assets/59/reporba—breach/complaints en/ 

Alle mit (* )  gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Bitte fassen Sie sich kurz und set- 
zen Sie erforderlichenfalls auf einer getrennten Seite fort. 

1 Identität und Kontaktdaten 
Beschwerdeführer/—in* Ggf. Vertreter/min: 

Anrede Herr/Frau* Herr 
Vorname* 
Nachname* 
Unternehmen/Organisati— 
on: 
Anschrift* 
Ort* Hamburg 
Postleitzahl* | | 
Land* Deutschland 
Telefon 
E——Mail | 
Sprache* Deutsch 
Sollen wir den Schriftver— 
kehr an Sie oder an Ihren \/ 
Vertreter/Ihre Vertreterin 
schicken?* 

2 In welcher Weise wurde das Unionsrecht verletzt?* 
Behörde oder Stelle, über die Sie sich beschweren: 

Name* Bundesrepublik Deutschland 
Anschrift Willy—Brandt—Straße 1 
Ort Berlin 
Postleitzahl 10557 
EU—Land* Deutschland 
Telefon +49 30 18 40 00 
Mobiltelefon 
E—Mail 

2.1 Welche nationale(n) Maßnahme(n) verstößt/verstoßen Ihres Erachtens gegen das EU-— 
Recht und warum?* 
Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) hat Eingriffe in das Elternrecht und frei—— 
heitsentziehende Maßnahmen Minderjährigen die das Jugendamt Hamburg—Wandsbek 
beantragt hatte, nicht untersucht. In das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG wird 
eingegriffen, wenn Eltern elterliche Personensorgerechte entzogen werden. Die Frei—— 
heit Minderjähriger ist dann entzogen, wenn Eltern das Freiheitsrecht Minderjähriger 
aus Art. 2 Abs. 2 GG für ihre Kinder (gegenüber dem Staat oder Dritten) nicht mehr 
ausüben können oder/und Eingriffe in Art. 6 Abs. 3 GG statt nden. 
Solche gerichtlichen Maßnahmen — gerade auf Antrag des Jugendamtes — sind begrün— 
dungspichtig iVm Art. 6 Abs. 1 GG. Eine Begründung für über 5,5—jährigen Eingriff war 
nicht gegeben worden, Beweis Anlage 15. Das ist gesetz—- u. verfassungswidrig und 
verletzt massiv die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie!! 
Werden solche Maßnahmen mit Wissen der Gerichte und unter Verheimlichung vor 



den Eltern (sogar) geplant, dann ist das Rechtsbeugung, Beweis Anlagen 1-10. Wird 
dies vom Bundesverfassungsgericht nicht verhindert, dann führt Rechtsbeugung zur 
Korruption, zur willkürlichen Gerichtsbarkeit (Beweis Anlagen 11—15) und zur Zerstö— 
rung des demokratischen Rechtsstaats, Beweis Anlage 16! 

2.2 Um welche EU-—Rechtsvorschrift handelt es sich? 
Deutschland ist Vertragspartner und hat die Werte aus Art. 2 EU—Vertrag einzuhalten. 
Die Umsetzung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit und die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (GRCh) inklusive EU—Richtlinie 2011/36/EU und 2012/29/EU 
sind in nationales Recht umzusetzen, und es sind nur gesetzestreue Gerichte zur fakti— 
schen Durchsetzung zu installieren. 
Insoweit benannt sind Art. 1, Art. 5 Abs. 1 u. 3, Art. 68, Art. 2021 und 24 und Art. 47 
GRCh. 
Art. 291 AEUV ist betroffen, da es vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Rechts—- 
behelf nach Art. 13 EMRK gibt. 
2.3 Beschreiben Sie das Problem unter Angabe von Fakten und Gründen für Ihre Beschwerde* 
(höchstens 7 000 Zeichen): 
Ab dem 24. Januar 2014 suchte das Jugendamt HH—-Wandsbek nach einer privaten 
Fremdunterbringung von zwei unserer drei Kinder. Die elterlichen Personensorgerech— 
te lagen ausschließlich bei uns Eltern und wir Eltern waren über die Suche nicht infor— 
miert. Die ZUKUNFTIGE Amtspegerin Fr. D I I I  wurde benannt und informiert. Be— 
weis Anlagen 1-«2. 
Sowohl Verfahrensbeistand der drei Kinder als auch Familiengericht waren über die 
Suche zur Fremdunterbringung von zwei unserer drei Kinder in der privaten Fremdun— 
terbringungsindustrie informiert, Beweis Anlagen 3—5. 
Am 24. Februar 2014 kam es zur Anordnung von rechtswidrigem Personengewahrsam 
unserer beiden älteren Kinder, Beweis Anlage 6—7 und rechtskräftig. 
Nach rechtswidriger Anordnung von Personengewahrsam Minderjähriger dürfen keine 
rechtsfreien Räume entstehen! 
Es waren Private des Kinderhauses W I I I ,  die ohne Rechtsgrundlage in Art. 1, Art. 
5 Abs. 1 u.3‚ Art. 68, Art. 2021 u. 24 und 47 GRCh eingriffen. Eine mögliche Rechts—- 
grundlage für die Legitimierung Privater steht in 5 76 Abs. 1 SGB VIII: ABER es gibt 
kein Beleihungsgesetz und auch keinen rechtswirksamen „öffentlich—rechtlichen Ver—— 
trag", mit dem der Eingriff dieser Privaten des Kinderhauses W I I I  (Schleswig—— 
Holstein) legitimiert werden könnte. 
Erst am 06. März 2014 — also nach Missachtung der Frist aus Art. 104 Abs. 2 GG und 
der Frist aus 5 239 Abs. 3 Nr. 1 StGB und @ 239b Abs. 1 StGB — kam es zum Entzug von 
Teilen elterlicher Personensorge‚ Beweis Anlage 9. Der Entzug von Teilen elterlicher 
Personensorge war vom lugendamt beantragt und hat nie Rechtskraft erlangt! 
Das Hauptsacheverfahren unter Aktenzeichen 895 F 204/13 war vor dem Familienge— 
richt HH—Barmbek anhängig. 
Der hoheitliche Personengewahrsam wurde mit Sozialgeldern bezahlt, d.h. zu PRIVAT—— 
verträgen ab 24. Februar 2014 zwischen Fr. D I : |  und dem Kinderhaus W I I !  
übernahm das Jugendamt die Kosten, Beweis Anlage 10. 
Verträge zu Lasten Dritter sind unzulässig und unwirksam. 
Das Recht aus 5 1632 Abs. 2 BGB, den Umgang unserer im Personengewahrsam be— 
ndlichen Kinder mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen, war uns nicht entzo— 
gen! 
Kinder, Eltern und die Gruppe „Familie“ (vgl. Art. 6 Abs. 1 GG) sind während hoheitli— 
chem Eingriff und hoheitlicher Ermittlungspichten des Jugendamts (vgl. 55 8a, 42 
SGB VIII) und gerichtlicher Ermittlungspichten des Familiengerichts (vgl. 5 26 FamFG) 
vor Dritten zu schützen. Durch Handeln Dritter dürfen Kinder, Eltern und die Gruppe 
„Familie“ nicht weiter geschädigt werden. 
Das Familiengericht HH—Barmbek und das Oberlandesgericht Hamburg haben während 
über 5,5«jährigem Hauptsacheverfahren zu 895 F 204/13 und OLG—Aktenzeichen 12 UF 



124/17 kein einziges Hauptsache—-Umgangsverfahren geführt (vgl. Art. 47 GRCh in Ver—- 
bindung mit 5 2 FamFG in Verbindung mit Art. 101 Abs. 1 GG), waren aber in dieser 
Zeit für die Sicherstellung des Wohls von DREI Geschwisterkindern zuständig! Um— 
gangsverfahren sind von Amts wegen zu führen. Es liegt auch deshalb ein Vertrag zu 
Lasten Dritter (zu Lasten unserer DREI betroffenen Kinder, zu Lasten von uns Eltern 
und zu Lasten unserer Gruppe „Familie“) vor, weil sodann Schleswig—Holsteinische Ge— 
richte während anhängiger Kindschaftssache in Hamburg Umgangsverfahren führten. 
Beweis Anlagen 11—14. 
Mit Beschluss OLG Hamburg 12 UF 124/17 vom 04. September 2019 wurde der Entzug 
von Teilen elterlicher Personensorge abgeändert. Es ist der einzige rechtskräftige Be— 
schluss über den Entzug von Teilen elterlicher Personensorge und eine Begründung für 
Eingriffe in Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3 GG fehlt komplett, Beweis Anlage 15!! 
Das Bundesverfassungsgericht hat unter 1 BvR 2318/19 nur den in die Zukunft gerich— 
teten Teil (den zur Erteilung von Auagen und Eingriff in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) zur 
Entscheidung angenommen. Die Verfassungsbeschwerde, mit der die komplett fehlen—- 
de Begründung zu erheblichem Eingriff in die Freiheitsrechte unserer Kinder in Art. 2 
Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3 GG und der Eingriff in unsere Familie in Art. 6 Abs. 1 GG ge— 
rügt worden war, hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenom— 
men. Insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde der Kinder 
nicht zur Entscheidung angenommen. Beweis Anlage 16. 
Im Bezug auf Art. 2 EU——Vertrag‚ der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der 
Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte, wird deren 
komplette Missachtung durch Deutschland, durch deutsche Gerichte gerügt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat während diesem über 5,5«jährigem Eingriff weitere 
Zweiundzwanzig — 22 — NEcht—Annahme—Entscheidungen getroffen. Insbesondere war 
das Bundesverfassungsgericht ab Juli 2014 zu 1 BvR 1962/14 wohl—informiert, dass 
Hamburger Gerichte (Amtsgericht HH—Barmbek und OLG Hamburg) Rechtsbeugung 
von Richterin Fr. Dr. Kristina GIII gedeckt hatten. 
Mit Bundestagspetition Pet 4«18«07«403«007482 vom 17. Juni 2014 war dem Bundes—- 
tag vorgetragen worden, dass in Hamburger Gerichten das Recht gebeugt wird. Der 
Bundestag bzw. der Petitionsausschuss hatte 5 323c StGB missachtet, denn der Bun— 
destag hätte die Bundesregierung auffordern können, seiner Aufsichtspicht aus Art. 
84 Abs. 3 Satz 1 GG nachzukommen und nachweist, dass das Land Hamburg Bundes—— 
gesetze nach geltendem Recht ausübt. 
Ohne dass es eine Begründung für den Eingriff gibt, möchte das Land Hamburg seine 
Kosten für die Privatunterbringung in Schleswig—Holstein durch unsere Familie bezahlt 
wissen, pfändet seit Oktober 2018 und schädigt damit unsere Familie weiterhin. 
Beim Verwaltungsgericht Hamburg liegen Klagen vor. 
Es wird gegen die Bewilligungsbescheide zum Schuldbeitritt Hamburgs zu Privatverträ— 
gen seiner Bediensteten Fr. DIZI unter VG——Hamburg 13 K 4015/19 geklagt. % 
Klage gegen Bewilligungsbescheide hat aufschiebende Wirkung: Trotzdem pfändet 
Hamburg seit Oktober 2018. so dass auch keine Krankenversicherung mehr bezahlt 
werden kann!! 
Unter VG 13 K 944/20 liegt Klage gegen Heranziehungsbescheide vor. 
Unter VG 13 K 1589/20 liegt Klage auf Nichtigkeit der lnobhutnahmen vor. 
Wir Eltern, denen nie rechtskräftig und nur Teile der elterlichen Personensorge entzo— 
gen worden war, waren in diesen über 5,5 Jahren an keinem einzigen Hilfeplan——Verfah— 
ren (vgl. 5 36 SGB VIII u. 5 12 SGB X) beteiligt worden. Nur der Vater konnte am 
14.02.2019 und 04.06.2019 teilnehmen. 
Unseren Kindern war in den Jugendamt—-Verwaltungsverfahren nach 5 42 und 5 3 6  
SGB VIII iVm 5 8 Abs. 1 SGB VIII iVm Beratungshilfegesetz (BerHG) ein Anwalt verwei— 
gert worden, damit sie sich nicht gegen rechtswidriges Handeln des Jugendamts weh—- 
ren konnten. Dasjugendamt hat in diesen über 5,5 Jahren 5 8 Abs. 1 SGB VIII missach— 
tet und damit unseren Kindern den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht verwehrt. 
Das Jugendamt hätte ohne Aufwand unseren Kindern nach dem Beratungshilfegesetz 



einen Anwalt zur Seite stellen können. 
Das Verwaltungsgericht missachtet zu den Verfahren 13 K 4015/19, 13 K 944/20 und 
13 K 1589/20 die Beteiligungsrechte unserer Kinder und meiner Frau. Die Entscheidun— 
gen ergehen gegen unsere Gruppe „Familie“, 5 65 VwGO gibt die Beteiligung vor. 
Vor dem OLG Hamburg ist zu 12 UF 124/17 die Beobachtung durch die EU—-Kommission 
beantragt werden. Beweis Anlage 17. 

2.4 Hat oder könnte das betreffende Land im Zusammenhang mit dem Beschwerdegegenstand 
eine finanzielle Unterstützung der EU erhalten? 
Weiß nicht 

2.5 Bezieht sich Ihre Beschwerde auf einen Verstoß gegen die EU-Charta der Grundrechte? 
Die Kommission kann solche Fälle nur dann untersuchen, wenn der Verstoß auf die Umsetzung 
des Unionsrechts auf nationaler Ebene zurückzuführen ist. 
Ja, bitte nachstehend erläutern 

Deutschland ist Vertragspartner und hat die Werte aus Art. 2 EU——Vertrag einzuhalten. 
Insoweit hat es u.a. EU—-Richtlinie 2011/36/EU und EU—-Richtlinie 2012/29/EU so in nati— 
onales Recht umzuwandeln, dass es von der Exekutive und der Judikative auch fak— 
tisch eingehalten wird. 
Nach Art. 84 Abs. 3 Satz 1 GG übt die Bundesregierung die Aufsicht darüber aus, daß 
die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Insoweit 
muss die Einhaltung des „sozialen Rechtsstaats“ (vgl. Art. 28 Abs. 1 GG) in Verbin— 
dung mit dem Prinzip der „Rechtsstaatlichkeit“ aus Art. 2 EU——Vertrag erfüllt werden. 
Nachlässigkeiten bei der Aufsicht aus Art. 84 Abs. 3 Satz 1 GG führen nicht nur zum 
Bruch des „Schutzes der staatlichen Ordnung" aus Art. 6 Abs. 1 GG, sondern auch 
zum Bruch des „sozialen Bundesstaates" aus Art. 20 Abs. 1 GG und dem Bruch von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit dem Prinzip der „Rechtsstaatlichkeit“ aus 
Art. 2 EU——Vertrgg. Die Bundesregierung verstößt damit gegen Art. 79 Abs. 3 GG, das 
besagt: „Eine Anderung dieses Grundgesetzes, durch welche (...) die in den Artikeln 
1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig."! Ein „sozialer 
Bundesstaat“ aus Art. 20 Abs. 1 GG kann nur dann existieren, wenn die Prinzipien 
„sozialer Rechtsstaat“ und „Rechtsstaatlichkeit“ faktisch hinreichend kontrolliert 
werden. Das ist nicht ersichtlich und dazu liegt u.a. Bundestagspetition Pet 3—19—17— 
2165—041808 vor, Beweis Anlage 18 und noch nicht beschieden. 
Schon mit Bundestagspetition Pet 4«18«07«403«007482 vom 17. Juni 2014 war der 
Bundestag informiert worden und wusste um die Vermittlung unserer Kinder hinter 
unserem Rücken. Petitionsausschuss und Bundestag können ohne jegliche Mühe ge— 
meine Gefahr oder gemeine Not verhindern (vgl. 5 323c StGB iVm „Rechtsstaatlich— 
keit" und Art. 6 Abs. 1 GG iVm mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) und von der Bundesregie— 
rung den Nachweis hinreichender Kontrolle zur Umsetzung nach geltendem Recht 
und Gesetz einfordern. 
Die Fraktionen des Deutschen Bundestages hatten am 10. Oktober 2020 via Email 
das Ablehnungsgesuch gegen BVerfG—Richter Hr. Harbarth erhalten. 
Mit Emails vom 25./26./28.12.2020 und 16.01.2021 waren alle 709 Bundestagsabge— 
ordnete über das Verhalten der Gerichte und des Landes Hamburg informiert wor— 
den. 
Am 28.12.2020 war die Bundesregierung via Email informiert worden. 
Das Bundesverfassungsgericht war ab Juli 2014 über den Sachstand der rechtswidri— 
gen Vermittlung unserer Kinder an Private iVm 5 236 StGB iVm Art. 5 Abs. 1 und 3 
GRCh informiert und hat in dieser Kindschaftssache und in Kenntnis von Art. 19 UN— 
KRK insgesamt Zweiundzwanzig — 22 — Nicht—Annahme—Entscheidungen und eine teil—- 
weise NEcht—Annahme—Entscheidungen zu 1 BvR 2318/19 getroffen, Beweis Anla— 



ge 16. Das Bundesverfassungsgericht hat Vorbildfunktion und nicht mit Nicht-Annah— 
me—Entscheidungen unterliegende Gerichte zur Rechtsbeugung anzuleiten! Hier ist 
die Anleitung zum Verfassungsbruch öffentlich: https://dejure.orgl2019‚63053 Be— 
schluss des OLG Hamburg 12 UF 124/17, der auf Begründung für Eingriffe verzichtet, 
und BVerfG 1 BvR 2318/19 unter https://dejure.org/2020‚47098! Ist das eine Anlei— 
tung zur Rechtsbeugung? Kann jetzt jedes Familiengericht auf Begründungen für Ein—— 
griffe in Familie verzichten? Kann bald jedes Gericht bei Eingriffen in Freiheitsrechte 
auf eine Begründung verzichten? 
Was die EU—-Kommission in Polen zur Rechtsstaatlichkeit beanstandet, ist in Deutsch—— 
land jedenfalls im Familiengericht seitjahrzehnten Realität. 

Derartige Zustände gibt es auch in Nordrhein—Westfalen. Beweis Anlage 19: Hier 
war das Kind während laufender (jugend——)amtlicher und gerichtlicher Ermittlungen in 
hoheitlichem Personengewahrsam (Inobutnahme nach 5 42 SGB VIII), befand sich 
aber in der Zeit vom 13. März bis 21. März 2018 an bis heute unbekanntem Ort iVm 
Art. 2 und 6 Abs. 2 CPED (UN—Konvention gegen das Verschwindenlassen). Auch hier 
hatte das Jugendamt seinem Amtspeger gestattet, während laufender 
(jugend—)amtlicher und gerichtlicher Ermittlungspichten Verträge mit Privaten ein—- 
zugehen und gewährleistet die Bezahlung: Gegen den Willen der leiblichen Eltern! 
Auch hier war dem Kind kein Anwalt nach 55 8 Abs. 1, 42 Abs. 2 Satz 1 u. Abs. 2 
Satz 3 SGB VIII iVm Beratungshilfegesetz (BerHG) gestellt worden; somit kann das 
Kind bis heute nicht selbst gegen das Jugendamt—Gebahren vor dem Verwaltungsge— 
richt und gegen seine Kommerzialisierung klagen! Zum „Wohl des Kindes" gehört 
sein persönlicher rechtlicher Schutz, der Schutz seiner „Würde des Menschen“ vor 
Kommerzialisierung im Jugendamt geschützt zu werden (vgl. BVerGE 96, 375 (399, 
400))‚ der Schutz seiner Beteiligungsrechte iVm dem Anspruch auf einen Anwalt und 
der Schutz vor Diskriminierung auf Grund des Alters iVm Art. 21 GRCh. Den „Pege—— 
eltern" wurde während anhängigen Gerichtsverfahren UND OHNE dass Rechtskraft 
zu Sorgerechtsentscheidungen existiert und somit während anhaltendem Eingriff in 
Art. 6 Abs. 1 und 2 GG „Elternrechte“ und Beteiligungsrechte zu anhängigen Be— 
schwerdeverfahren OLG Köln zu ll——27 UF 106/18, ll—-27 UF 192/18 und ll——27 UFH 4/19 
zuerkannt. Dürfen Gerichte während originärer Amtsermittlungspichten „Elternrech— 
te" willkürlich verteilen, weil das Jugendamt das mit seinen Verträgen in die private 
Kinderheimindustrie so vergibt? Da Analogie zu unserem Fall herrscht, habe ich in ei— 
gener Sache vor dem Verwaltungsgericht Hamburg zu 13 K 4015/19 am 29. März 
2021 Anträge zur Vorlage beim Gerichtshof der Europäischen Union gestellt, Beweis 
Anlage 20. 



3 Frühere Schritte zur Lösung des Problems* 

Haben Sie in dem betreffenden Land bereits Schritte zur Lösung dieses Problems unternom-— 
men? 

FALLS ]A, welcher Art? 0 administrativ 0 rechtlich? 

3.1 Bitte erläutern: a) Beteiligte Stelle/Behörde und Art der getroffenen Entschei- 
dung; b) Andere, Ihnen bekannte Maßnahme(n) 
Am 15. Juni 2019 war Strafanzeige gegen Amtspegerin Fr. D I : I  und Fr. LI | 
(Ausübende der Inobhutnahmen @ der Bewilligungsbescheide iVm 55 16/17 SGB X) 
vom Jugendamt Hamburg eingereicht worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfah— 
ren am 28.08.2019, Posteingang bei mir am 04.09.2019, eingestellt. Welch seltsamer 
Zufall zur Anhörung und Entscheidung des OLG Hamburg 12 UF 124/17 am 
04.09.2019!? 

3.2 Wurde Ihre Beschwerde durch die Stelle/Behörde/das Gericht geregelt oder 
ist sie noch anhängig? Wann kann im letzteren Fall mit einer Entscheidung ge- 
rechnet werden?* 

Aktuell anhängig sind 
— drei Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu 13 K 4015/19 (Bewilligungs— 
bescheide), zu 13 K 944/20 (Heranziehung) und zu 13 K 1589/20 (Nichtigkeit von „In—— 
obhutnahmen" wegen fehlender Legitimation Privater zum Eingriff und öffentlicher 
Bezahlung zu Verträgen der Fr. D I I I  ab 24.02.2014 (Beweis Anlage 10)) 
— Verfahren zur Feststellung der Rechtsunwirksamkeit der Verträge der Amtspegerin 
Fr. DIZ! mit den privaten Heimeinrichtungen (u.a. ab 24.02.2014): OLG 12 UF 
36/21 
— Drei (3) Restitutions—/Nichtigkeitsklagen gegen OLG 12 UF 124/17 und AG HH—Barm— 
bek 895 F 204/13 vom 04.09.2019, 25.03.2020 und 12.04.2021 
— OLG 12 UF 124/17 ist wegen Rückverweisung aus BVerfG 1 BvR 2318/19 wieder an— 
hängig 

FALLS NEIN Bitte unten näher ausführen 

0 Ein weiterer Fall zu derselben Vertragsverletzung ist bei einem nationalen oder 
EU—Gericht anhängig. 
0 Kein Rechtsbehelf verfügbar 
0 Rechtsbehelf verfügbar, aber zu kostspielig 
0 Frist abgelaufen 



4 Wenn Sie bereits EU—Institutionen oder andere Dienststellen kontaktiert und mit derartigen 
Problemen befasst haben, geben Sie bitte das Aktenzeichen Ihres Dossiers/Ihres Schriftver—— 
kehrs an: 

0 Petition an das Europäische Parlament —— AZ: ........................................ . 
0 Europäische Kommission —— AZ: .............................................. . 
0 Europäische(r) Bürgerbeauftragte(r) —— AZ: .................................................... . 

0 Andere —— Name der Institution oder Einrichtung, die Sie kontaktiert haben und Aktenzeichen 
Ihrer Beschwerde (z. B.. SOLVIT, FIN—Net, Europäische Verbraucherzentren) 

5 Bitte führen Sie die Belege oder Nachweise an, die Sie der Kommission auf Anfrage übermit— 
teln könnten. 
13 Bitte übermitteln Sie vorerst noch keine Dokumente. 

Es können alle Dreiundzwanzig — 23 — Eingaben vor dem Bundesverfassungsgericht in 
digitaler Form übermittelt werden. 
Die Bundestagspetition Pet 4«18«07«403«007482 vom 17. Juni 2014 kann vorgelegt 
werden, ebenso die Petitionenen bei der Hamburger Bürgerschaft (Landesparlament). 
Es können nahezu sämtliche Akten in digitaler Form vorgelegt werden, es handelt sich 
um mehrere Tausend Seiten. 

6 Angaben zu Ihrer Person* 

Ermächtigen Sie die Kommission, bei ihren Kontakten mit den Behörden des Mitgliedstaates, 
gegen die Sie eine Beschwerde einlegen, Ihre Identität zu offenbaren? 

Ja, Sie dürfen meine Identität offenbaren 

& Mitunter ist es für die Kommission leichter, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, wenn Sie Ihre 
Identität offen/egen. 



'/2’ %La5fr‘ 

Anlage 1 
Von: H : ,  Christiane _ 
Gesendet: Freitag; 24. Januar 2014 11:15 
An: ' ' DI |, Michael _ 
Betreff: l l _ 
Anlagen: ' |:l 09.13.doc;l l(2).docx;lIl OLG 10.13,d00;KI1I ' 

01.14.pdf 

Hallo Michael, 
ich hatte dir ja gestern schon von dem Fall erzählt Die Mutter ist erst gar nicht gekommen und der Vater hat fast 50 
mi_.n ( !) gebraucht, um die Expertise zu lesen Ich bin mit dem Auftrag aus der Verhandlung gegangen, eine 
Einrichtung für|I| und |:| zu suChen, den ich jetzt an dich weite“rgebe Anbei noch Informationen zu der 
Familie Herr KL,—„J ist der Verfahrenspeger Passend zu den Zeichnungen von |:| erzählte mir dié Lehrerin, 
dass | : I  sehr distanzlos sei. _ _ _ 
Lass uns zeitnah telefonieren. 
Je nachdem ob du heute noch reinkommst, wünsche ich dir ein schönes Wochenende bzw. einen guten Start m die 
neue Woche. 

5__1jäHerzlichle Grüße 

Christiane L | : |  
Fachamt Jugend— und Familienhilfe, Region 2 
Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld 
Bramf-elder Chaussee 324 
22177 Hamburg 
Tel 040/42881 4088/4076 (Geschäftszimmer) 
Fax 040/42881 4258 



' fjäf€i 
Anlage 2 

LI L.Christiane % 

Von: Timm KC J—hamburg de> 
Gesendet: - ' ‚ Dienstag, 4, Februar 2014 15: 04 
An; L|____I‚ Christiane 
Betreff: |f _| 

- Sehr geehrte Frau LEI], 

ich wollte nur einmal nachfragen, ob sie schon eine Einrichtung gefunden haben, die die Möglichkeit bietet die 
GeschwisterlZl aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Timm KE] . 

Reéhtsanw‘alt & Mediat 
_ Fachanwalt für Familienrecht 

122765 Hamburg 

?+49(0140_ T 
+49 (0) 40 [: 



Amtsgericht Hamburg-Barmbek Anlage 3 Hamburg, 10 02 2014 j 2 } j  

895 F 204/13 

Verfügung 

1 Folgendes Schre1ben fertngen 

Auf das Schrauben des Vaters mm 10 02 2014, das den ubngen Bete1hgten und der Sachverstan— 
digen in Abschrift anhegt, wird mitgeteclt, dass due Sachverständzge - Wie bei Begutachtungen in 
Verfahren dieser Art ubluch - die hiesige Verfahrensakte some das Vorverfahren (95 F 103/13) 
zur Kenntnis erhalten hat. 

Due Sachverstandige uhrerseits hat mit Email vom heutngen Tage mitgeteilt, der Vater der Kinder 
se: nicht bare“, eine Exploratcon der Mutter m seiner Abwesenheut statthaben zu lassen Nach 
Auffassung der Sachverständigen aber hätten psychuatrische Explorahonen ohne Anwesenhent 
Dritter zu erfolgen 

Die Betenhgten werden gebeten, um Interesse emer zugigen Gutachtenerstellung eine Mltwirkung 
In der von der Sachverstandrgen befürworteten Weise m Erwagung zu ziehen 

Den Beteigten steht es grundsatzhch freu, an der Begutachtung mutzuwwken oder nicht, wobei 
die Sachverständnge auch im Falle der Nichtmitwirkung gehalten ware, das Gutachten auf Grund- 
lage der Ihr vorluegenden - übrigen » Befunde zu erstellen 

2 SChI'GIDGH hinausgeben an 
Verfahrensbeistand des Betroffenen zu 1 Timm KI:I formlos l/Ll'nßf‘l 

l/W\i Jugendamt Freue und Hansestadt Hamburg, Be—» 
znrksamt Ham burg—Wandsbek form los <:p; 83 & 3 u. 1/ 
Mutter| | form los ] 
Vaterl | formlos V- ( C  C “  2 % 

Sachverstanduge Dr med. Chantal M i : l  formlos CQN ( _ ) 

Vmww4q(  58 993 [(V v. (G.). W» 

3 D|ese Verfugung zur Akte nehmen 

4 Vermerk: Frau L|Z| teilte telefonisch mut, eine konkrete Emnchtung zur moghchen Un» 
terbringung der baden größeren Kinder hege weiterhm lCht vor / 

4 Wiedervorlage mit Emgang, spätestens zur Frust m der Akte 

0a 
Dr GI:I @ 
Richterin am Amtsgencht ‚M 
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V. 

A. W 
(:(/w LJ ‚ A & D !  \rmUc—L %ms/‘R‘/x, 

\\ . . 
\—._-_/L. mJ—) .{.\_‚L.r \/Ö‚fc>qvxöhch W'dk WW (“m 

WC:M CS\A dkf\°« r)\/\QVM_APU\Q (./\„_‚„g‚ Q.LL) 

2 —  MVÄ__‚ \ / ]L\\ \?,. .  A \  

3 1  Ä’\Aj Clxx\/‘r 



Anlage 5 
J— Ührisäiwa 

Vans L,|II Christiane 
ßesemdait: ' ' F—"r , 21. Februar 2014 16:44 
n: hambu .de 
Betreff: , „___ 
Miagen: «--TLay'üut “E .pdf 

Hallo Herr KIZ} 
die Einrichtung hat'zgesagt. Anbei finden Sie die PDF Broschüre. ' 
Ich. würde am Montag gern mit Ihnen über die aktuélle Situation sprechen. Da ich bereits um 09.15 Uhr 
außer Haus bin, wäre es gut, wenn wir um 09.00 Uhr telefonieren können!? 

Herzliche Grüße 
Christiane L|:: |  
Fachamtdugend- und Familienhilfe Region 2 
Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld 

_ Bramfelder Chaussee 324 
22177 Hamburg 
Tel. (MO/42881 4088/4076 (Geschäszimmer) 
Fax 0430/42881 4258 _ ' 
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% 

Fre ie  und Hansestadt Hamburg 
Bez i rksamt  Wandsbek  

Allg. Sozialer Dienst, Bramfelder Chaussee 324, 22177 Hamburg Jugendamt 
' Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld 

Bramfelder Chaussee 324 | 
(Eingang Ecke Berner Chaussee) 
22177 Hamburg 
Telefon 42881 —- 4076 (Geschäftszimmer) 

42881 - 4088 ( Durchwahl) 
Telefax 42881 - 4258 

Ansprechpartnerin Frau L E ]  
Zimmer 5 
E-Mail Christiane.l[2l 

@.wandsbek.hamburg.de 
GZ.i W/JA 2/ASD 1 

24.02.2014 

Sehr geehrter J, sehr geehrter I : } ,  

hiermit teile ich Ihnen mit, dass Ihre Kinder, r J, geb. |___:| undlIZl 
I::L geb. | : : |  heute gemäß 9 42 SGB VII! (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen) in Obhut genommen wurden. Aus Schutzgründen bleibt der Aufent— 
haltsort Ihrer Kinder zurzeit anonym. Es wurde eine Mitteilung ans Familiengericht gefertigt und 
übersandt. ' 

M|t freundlichem Gruß 

|. &; 
„ \ _  

Sprechzeiten: 
Dienstag 9.00 „ 11.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 — 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
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Verwaltungsgericht Hamburg 

' Urteil ' 
Im Namen des Volkes 

In der Venwaltungsre'chté.sache 

- Kläger -- 
Protessbevollmächtigter: 
zu 1-2:‘ . - ‚ 
Rechtsanwalt Thomas SI |. 

I I, 
76275 Ettlingen, 

g e g e n  

die Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch das Bezirksamt Wandsbek, 
»Rechtsamt—-‚ ' 
Schloßstraße 8 g, 
22041 Hamburg, 
Az: W/RA 5/43012014, 

' ' —- Beklagte —- 

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 13 am 25. November 2015 im 
schriftlichen Verfahren durch . 

die Vorsitzende Richterinäm Verwaltungsgericht SI _ |, 
die Richterin am Verwaltungsgericht SIII, 
den Richter SI:I‚ 
die ehrenamtliche Richterin Frau BEI 
den ehrenamtlichen Richter M 



füi' Rechterkannt: 

Es wird festgestellt, dass die am 24. Februar 2014 durch die Beklagte. a°ngeordnete lnob— 
hutnahme der Kirider[ ‘ | rechtswidrig war, gegenüber der Kläge— 
-ri_n zu 1. jedoch nur bezüglich des Kindesl l. ' 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen., 

Gérichtskostén werden nicht erhoben. Die außergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits 
tragen die Klägerin zu 1. zu 1/4 und die Beklagte zu 3/4. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckuhgse 

schuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe "der feétzüse‘tzenden 

Kosten abwenden, falls nicht der jeweilige Vollétreckungsgläubiger vor der Vollstreckung ' 
Sicherheit in Höhe des zu voll3tre_ckenden Betrages leistet." _ ' 

Rechtémittelbelehrung: 

. Gegen dieses Urteilkann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder durch ein mit einer quali— 
zierten elektronischen Signatur versehenes und elektronisch übermitteltes Dokument (5 553 der Verwaltungs— 
gerichtsordnung -—- VwGO „ i.V.m.. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Hamburg vom 
28.- Januar 2008 in der jeweils geltenden Fassung) die Zulassung der Berufung beantragt werden. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4 20099 Hamburg, zu stellen. Er 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen. aus denen 
die Bérufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt werden ist, 
bei dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht‚ Lübeckeordamm 4, 20099 Hamburg, schriftlich oder in 

elektronischer Form‘(3.0.) einzureichen. ' 

Die Berufung ist nur zuzulassen, 

— ' wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, _ 

— wenh die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

- wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

- wenh das Ueil von einer Entscheidung des 0bervemaltüngsgericht's, des Bundesvenualtungsgerichts 
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts ' 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird 
und vorliegt auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Obervennaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahre'n, durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor 
dem Obervenualtungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an 
einer der in 5 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt.zugelassen. 
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Ausfertigung 
Amtsgericht Hamburg-Ba rmbek Familiengßricht Az.: 895F30/14 Anlage 9 

Beschluss 
In der F amiliensaohe 

1) 
„ 

- Betrofßne zu 1 - 
2) 

- Betroffener zu 2 - 
3) 

- Betroffene zu 3 - 

Rechtsanwalt Timm K| L 22765 Hamburg 

tar: 

Rechtsanwalt Rudolf 

Vater: 

Raohtsanvvalt Rudolf 

Jugendamt: 
Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg—Wandsbek, Fach3mt für Jugend— und Familienhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst 8ramfeld, Bramfelder Chaussee 324, 22177 Ham-— burg 

wegen Erörterung Kindeswohlgefährdmg, @ 157 FamFG 

beschließt das Pmtsgericht Hamburg-Bambek —— Abteilung 895 - durch die Richterin am Amtsge- richt Dr. GIII am 05.03.2014 im Wege der einabueiligen Anordnung: 
1- Den Eltern wird das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Gesmdheitsürsorge und das 



__QQLQ3/2814 15:39 +49—48—428536828 AGHH B&RMBEK s. @2f@5 

895 F 30114 —- Seite 2 — 

Recht zur Erziehung für die Kinder | + und 

| |, vorläug entzogen. 

2. Soweit den Eltern die Sorge vorläug entzogen wurde, wird eine Pegschaft angeordnet 

und das Bezirksamt Hamburg-Wandsbek, Fachamt für Jugend— und Familienhilfe. zum 

Peger bestellt. 

3. Der Antrag der Eltern auf Herausgabe der Kinder| 
I I I  und | | wird zurückgewiesen, 

4. Den Eltern wird die Auage erteilt, das Kind | | 

_vorläug täglich montags bis freitags für einen Zeitraum von täglich mind%kens 

vier Stunden in die Kita | 1 zu bringen. Kann das Kind krankheits— 

bedingt die Kita nicht besuchen, haben die Eltern der Kita—Leitung insoweit unverzüglich 

ein ärzt1iches Attest vorzulegen.! 

5. Den Eltern wird die Auage erteilt, im anstehenden Hilfeplanverl‘ahren — nach Beantragung 

von Hilfe zur Erziehung durch die Eltern im heutigen Termin -— mit dem Jugendamt zus3m« 

menzuarbeiten. insbesondere abgesprochene Termine wahrzunehmen. 

6. Von einer Erhebung der Gechtskostan wird abge5ehen. Die außergerichtlichen Kosten 

des Verfahrens werden nicht erstattet. 

7. Der Verfahrenswert wird auf 1 500,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Die Entscheidung zu Ziff. 1, 4 und 5 beruht auf 155 1666 BGB, 157 Abs. 3. 49 f. FamFG. 

E$ ist dringend anzunehmen, dass die Voraussetzungen des @ 1686 BGB vorliegen. Danach hat 

das Familiengericht bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung und Nichtbereitschaft und/oder Un— 

vermögen der Eltern zur Gefahrabwendung diejenigen Maßnahmen zu treffen, die zur Abwan— 
dung der Gefahr erforderlich sind. - 

Das Wohl der Kinder] | ist nach 
summarischer Prüfung gefährdet Eine Gefährdung in diesem Sinne besteht bei einer gegenwär- 

tigen in einem solchen Maß vorhandenen Gefahr für das Kindeswohl, dass sich bei weiterer Ent- 
wicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt (BVerfG Fam— 
R2 2012, 112719). Diese Vorau%et2ungen liegen vor, 
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Die Entscheidung zur El“. 2 beruht aufä 1909 BGB- 

Die Entscheidung zu ff. 3 beruht auf 5 1632 BGB, Der Herausgabeantrag der Eltern war nach 
vorläuger Eniziehung von Teilen der Personenaorge sowie mangels Widerrechtliohkeit des Vor- 

enthalten:-; der Kinder zurückzuweisen. 

Die Kostenentschädung - Z. 6 - beruht auf 55 51 Abs. 4, 81 Abs, 1 Satz 1 FamFG. Für die Ko- 
sten des. Verfahrens der einstweiligen Anordnung gelten die aligemeinen Vorschriften. 

Die Entscheidung zu f. ? beruht auf 55 45, 41 FamGKG. 

Recht5behelfsbelahmag: 

Gegen diesen Beschluss ndet das Rachtsmittei der Beschwerde statt. 

Die Beschwerde ist binnen einer Frist von 2 Wochen bei dem 
Amtsgericht Hamburg—Barmhek 
Spohrstraße 6 
22083 Hamburg 

einzulegen. 

Die Frist baginnt mit der schriftlichen ßekanntgabe des Beschluases. Erfolgt die schriftliche Bekanntgnbe 
durch Zustellung nach den Vor3chrien der Zivilpmzessordfuung, ist das Datum dar Zuateilung maß g@bend. 
Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post und so!! die Bekanntgabe im lnland bewirkt wer— 
den. gilt das Schriftstüt:k 3 Tage nach Aufgabe zur Post al5 bekanntgegeben. wenn nicht der Beteiligte 
glaubhaft macht. (1555 ihm das Schristück nicht oder amt zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist 
Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, beginnt die Friat spätestens mit 
Ablauf um 5 Monaten nach Erlass des Beschlusae& Fällt das Fristenda auf einen Sonntag. einen allgemei— 
nen Feiertag oder Sonnaband, so endet die Frist mit Ablauf des näch$ten Waktages. 

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschri oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
eingelegt. Die Beachwerde kann zur Niederachrift eines anderen Amtsgerichts erklärt werden: die Beschwer- 
defrist ist jedoch nur gewahrt, wenn die Niederschrift rechtzeitig bei dem Gericht. bei dem die Beschwerde 
einzulegen ist. eingeht. Die Beschwerdeschä bzw. die Niederschrift der Geschäftsstelle ist von dem Be— 
schwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unteneichné. ' 

Die Qeschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten. 
dass Beachwerde gegen diesen Beschluss eingeiegt wird, 

Die Beschwerde soll begründet werden. 
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Dr. GIII 
Richterin am Amtsgericht 

Für den GleichlautderA rti un 16:1er Un;scp‘fhigä .. 
Hamburg, 06.03.2012 n“'" . " 

TEL JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Freie Und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek ' 

Bematndsbek‚ P9étfach: 70 _21 41-. 22021! Hainburg ' ' " ?acixamt Jugend- im! Familiénhilfe 
Allgemeiner Sozla'ler Dienst 

‘ Brainfelder Chaiz_ssrize 3_24_ 
. . - ‘ " 22177 Hamburg 

W/JA1 AV ' _ - '- _ . — ‘ .— - Zen_tralez 049142881-407'5 - 
Frau D '‚ " . ' . " ' - Ansprechgärlner: - 
.St°ß$tfßé 60 ' . " ,  _' _ . _ „Pfau “ : |  : 

- 22041_ Hamburg . . ‚' _ Raum: 2 
' ' ‘ — . _ ' Tel: [3401428 81-4088 

' . Fax: 0401428 81—4258 
E-Maii: Chn‘stiane. U:l@ 
wandsb_ek; hamburg. de- 

-s-Asmd_ ' “ 
07.03.2014 

.Séhcgeehrtg Frau M:! ' —' ;. ' ., 
!hnén wird aufgrund ihres Anträge—3 vom 24 02. 2014 und dq5— 5eschiussés Her Hilfep_lankonferénz ' 
folgande Hilfe_- bewilligt- 

Hilfen zur Erziehung (ä27 SGB VII!) m Form von 5 34 stationäre Unté_rbngung gemäß SGB VIII. 
“Die Leistung wird gawähvt ab dem _2_4. Q2 2014.; 

'. Die Kosten _der Hilfe setzen sich wiefolgt zusammen: 

. _.ir‘iohfatlibhef - * 
Zahlbehag . 

..______„_ f _ (ggf..“anteiligr 
'_ ___.__ _ ._ . _ ' ' _ Ab24.02.20'14 bis 28.023014 . _ .3‚2'16‚64€_ . 

„__K°s*°"sétz'pro.5inhem ' '. ' .: . „4,53€. 
Einh_eit:_ ' ' ' . 239 

-mönätlicher 
Zahlbeü*ag 

.“; __'_____.__= _“ . " _. ‘_ ' ' ' _ _(ggf:anteilig)* 
T(_________ ' _— ' _- ' Ab'01.03.2014 - _“ '. _3.561.25E_ 
w0Einhgit .- - i . - -. - 11.4.88€ " 

' w \  ' . 'T39 

L =]. „um; [_ .  
mm?" 9 ' w m  ._ ' 
“"“ Un.- Mi,}. 115!) Uhr und Domißtag 16.00 bis PW B_m !. ;(ß— m ß n p m  
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Haie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Wandsbek 
Fßnmuugend— und Familienhilfe Allg&meiner Sozialer Dienst WlJA2-ASD1I_ 
_ - * *  

—| vom 07.03.2014 
1  _  

., Der Zahlbetrag weist die; Höhe für einén Vollständigen Leistungszeiiraum (Monat bzw. Woche) 
aus„ Sofem die Leistung nicht für einen vollständigen Leistungszeitraum gewährt Wird, wird de'r 
{monatlid\e bzw. wöchentliche) Zahlbetrag anteilig geiahlt. 

Die Leistung wird erbracht durch: _ - - t ' _ . 

Familiengruppe ‚_ . j 

25767 Bunsoh 

Die Zahlung erfot an den Leistungserbringer. 

lichem Gruß - 

W W  mud_a _vnn einqr Datenverärbeüur%e ggdr9/Er ist ä_uc_h ohne ei'genhändige Unteréchrift gültig. 

Rmhlsbehelfsbelehrurig‘ 
Gegen diesen Bäsch ‘ _ nden Sie‘innerhélb einés Monats nach Bekant_cjabe schriftlich oder 
mündich zur Nieders ri bei der obengenannt_én_ Dienststelle Md_erspruch einlegen. 
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Beglaubigte Abschrift 

_ ._»Amtsgericht Hamburg—Barmbek 
Familiengericht Anlage 1 1 
Az.: 895 F 155/15 

Beschluss 
In der Familiensache 

1) 

- Antragstellerin zu 1 - 

2) 

- Antragsteller zu 2 —— 

W |, 76275 Ettlingen 

gegen 

Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Amtsvormundschaften und Bei—— 
standschaftem Schloßstraße 60, 22041 Hamburg 

»-Antragsgegner - 
! ! !  i l  B ! O l d  ! 

.. 

die Kinder: 
1)| | 

2) l l 
3)I | 

Jugendamt: 
Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Wandsbek, Fachamt für Jugend- 
und Familienhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld, Herthastraße 20, 22179 Hamburg, Gz.: 
W/JA 2/ASD 1 ‘ 

wegen einstweiliger Anordnung Umgangsrecht 

beschließt das Amtsgericht Hamburg-Barmbek - Abteilung 895 - durch die Richterin am Amtsge- 
richt J|_—_I am 14.07.2015: 



895F155f15 -Seite 2 - 

1. Das Amtsgericht Hamburg—Barmbek erklärt sich für örtlich unzuständig. 

2. Das Verfahren wird von Amts wegen an das zuständige Amtsgericht Meldorf - Familienge— 

richt - verwiesen. 

Gründe: 
Die Entscheidung beruht auf 55 3, 152 Abs. 2 FamFG bzw. 5 88 Abs. 1 FamFG. 

Das angerufene Gericht ist örtlich unzuständig und zwar unabhängig davon, ob mit dem einge— 
reichten Antrag die Abänderung des Umgangsbeschlusses oder die Vollstreckung der Umgang&- 
regelung begehrt wird. 

Da eine Ehesache im Sinne des 5 121 FamFG nicht anderweitig anhängig ist, ist das Gericht zu- 
ständig, in dessen Bezirk die betroffenen Kinder[ J ihren gewöhnlichen Aufent— 
halt hat. Dieser liegt im Bezirk des Familiengerichts Meldorf. ? 

I 
Ist das angerufene Gericht örtlich unzus'tändig—. hat es sich für unzuständig zu erklären und die 
Sache an das zuständige Gericht zu verweisen. : 

I 

! 

Rechtsbehelfsbelehrung: i 

Der Beschluss ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar. 

gez. 

Jl'_—_l 
Richterin am Amtsgericht 

i 
{ 
! 
! 
i 

@ 
Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 15.07.2015 

[ : ]  JAn9 ; 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung be!glaubigt 

l — ohne Unterschrift gültig 1 
i 
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Verwaltungsgericht Hamburg 

Beschluss 

In der Vemaltungsrechtssache 

-» Antragsteller «— 

Prozessbevollmachtngter 
zu 1-2 
Rechtsanwalt Thomas SI [ 
| |: 
76275 Ettlmgen. 

g e g e n  

eine Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch das Bezurksamt Wandsbek, 
—Rechtsamt-‚ 
Schloßstraße 8 g, 
22041 Hamburg, 
AZ W/RA 5430/2014, 

—— Antragsgegner « 

hat das Venmaltungsgencht Hamburg, Kammer 13, am 21 Julu 2015 durch 

che Vors&tzende Richterin am Vemaltungsgencht SI _ l. 
che Rnchterm am Venualtungsgencht SI: I ‚  
den Richter S I : |  

w 



Der Venwaltungsrechtsweg zst unzulassng 

Der Rechtsstrent wurd an das Amtsgencht Melderf, Famalzengencht, venmesen 

Rechtsm1ttelbehrung* 

Gegen duesen Beschluss steht den Beteiligten und sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde 
an das Obervemaltungsgencht zu Sie est mnerhalb von ZWG! Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses 
schnfthch oder durch em rmt emer qualezceen elektromschen Signatur vemehenes und elektromsch ubermß 
teltes Dokument (5 55a der Vemaitungsgenchtsordnung — VwGO - ; V m der Verordnung uber den elektmm— 
schen Rechtsverkehr m Hamburg vom 28 Januar 2008 m der ‚eweds gehenden Fassung) be|m Vemaltungs— 
gencht Hamburg. Lubeckeordamm 4. 29099 Hamburg. anzulegen 

Due Beschwerdefnst wurd auch gewahrt. wenn die Beschwerde annerhalb der Fast baum Hamburgischen Ober- 
vemaltungsgencht. Lubeckertordamm 4‚ 20099 Hamburg, schnfthch oder m elektromscher Form (3 0 )  em- 
geht 

Eme Beschwerde m Streitigkeiten uber Kosten. Gebuhren und Auslagen ist nur zulasag, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenslandes 260.00 EUR uberstengt 

Der Beschwerde sowie allen Schnsatzen sollen — sofern Sie nicht an elektronischer Form eingereicht werden 
-— Abschnen fur die Betahgten bergefugt werden 

Vor dem Oberuenwaltungsgencht mussen such che Bete1hgten‚ außer am Prozesskostenhnlfeverfahren. durch 
Prozessbevollmachhgte vertreten lassen Dies gzlt auch fur Prozesshandlungen, durch due am Verfahren vor 
dem Obervemaltungsgencht eengelettet wird Als Bevoltmacht19te sand Rechtsanwalle oder Rechtslehrer an 
einer der un g 67 Abs 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit BefaNgung zum Rnchteraml zugelassen 
Ferner smd dl6 m 5 67 Abs 2 Satz 2 Nr 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Orgamsahonen als. Be— 
vo|lmachhgte zugelassen Erganzend wrrd wegen der wederen Emzelheaten auf 5 67 Abs 2 Satz 3. Abs 4 
und Abs 5 VwGO verwuesen 



Gründe: 

Der Verwaltungsrechtsweg wurd fur unzulassug erklart Der Rechtsstrert wrrd gemaß @ 173 

VwGO I V  m 5 17a Abs 2 Satz 1 GVG an das zustandt Amtsgencht Meldorf venmesen 

Dew Antragsteller wurde Gelegenheit gegeben, zu der beabszchtngten Verwasung Stel— 

lung zu nehmen 

Fur das vorliegende Verfahren ISt der Rechtsweg zu den Verwaltungsgenchten I'llCht nach 

5 40 Abs 1 Satz 1 VwGO eroffnet, wer! due Strentugkeut durch Bundesgesetz einem ande- 

ren Gencht ausdruckhch zugewuesen ‘ist Due Antragsteller begehren nm Wege einer emst- 

we1lugen Anordnung due Verpflzchtung der Antragsgegnenn, den Umgang m|t uhren Km- 

dern | lgemaß des Beschlusses des Famlllengerlchts 

vom 10 Jum 2014 (Az 895 F 63l14) umzusetzen Benm Umgangsrecht mut den Kundern 

handelt es SlCh nach 5 151 Nr. 2 FamFG um eine Kundschaftssache, due gemaß 

5 111 Nr 2 FamFG zu den Fam:lnensachen zahlt Fur Familiensachen smd nach 5 23a 

Abs 1 Nr 1 GVG cine Amtsgenchte sachhch zustandug sand Die Vollstreckung famillenge- 

néhthcher Beschlusse nchtet such nach den 55 86 ff FamFG Due Vollstreckung von Ent— 

schendungen uber d|e Herausgabe von Personen und due Regelung des Umgangs (Ab-— 

schnitt 8, Unterabschmtt 2 des FamFG) erfolgt gemaß 5 88 Abs 1 FamFG durch das Ge—_ 

acht, in dessen Bezirk die Person zum Zentpunkt der Emleutung der Vollstreckung Ihren 

gewohnhchen Aufenthalt hat Da such due GeschwusterlZlum Kreis Dithmarschen auf—— 

haften, Ist das Amtsgencht Meldorf das orthch und sachhch zustandlge Gerucht 

SI:I 

Fur che Rnchtngkent der Abschrn‘t 
Hamburg, den 22 07 2015 

RI:I 
Urkundsbeamtm der Geschaftsstelle 
Dutch maschmelle Bearbentung beglaublgt —— 
ohne Unterschnl‘t gultng 



Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Hamburg-Barmhek ' 
Familiengericht _ 

_;- Az.: 895F272/18 Anlage 13 

Beschluss— 
In der Familiensache 

| ' |, , vereten durch den Ergänzungspéger Freie und 
- Hansestadt Hamburg,Bezurksamt Hamburg-Wandsbek, Amtsvormundschaften und Beistand- 
schaften, Schloßstraße 60, 22041 Hamburg, Gz.:W/JA1-AV-BS/I | 

I n ! ‘  a l  B l ' o l u  ! _ 

Mutter: _ „ 
| _ ‚ | 

Vater: 
. | | 

\ 

. 
. 

Jugendamt: 4 
Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg—Wandsbek, Fachamt für Jugend- 
und Familienhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld, Herthastraße 20, 22179 Hamburg, Gz.: 
W/JA 2/ASD 1 

wegen Regelung des Umgangs 

beschließt das Amtsgericht Hamburg—Barmbak —- Abteilung 895 - durch die Richterin 4am 
Amtsgericht Dr. GD am 05.12.2018: 

1. Das Amtsgericht Hamburg£ärmbek erklärt sich für örtlich unzuständig. 

2. Das Verfahren wird von Amts wegen an das zuständige Amtsgericht Rendsbürg - 
' Familiengericht— abgegeben. 

Gründe: 
Die Entscheidung beruht auf 5 4 FamFG Der danach erforderliche wichtige Grund für die Abgabe ' 
liegt vor. Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte das Amtsgericht Rendsburg örtlich zuständig sein. 
Nach RüCkmeldung des ASB vom 29.11 2018 hat das Kindl _ ioffenbar um dortigen 

_ Zuständi9keitsbereich seinen gewöhnlichen Aufenthalt, vgl. 5152 Abs. 2 FamFG. Aufgrund der 
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 : Eilbedürftigkeit ist die Übemahfnebereitscha'ft nicht vor Abgabe erfragt werden. 

Rechtsbehelfsbelehrungi . 

Der Beschluss ist mit Rechtsmittelh nicht anfechtbar, 

Dr. G:! 
Richterin am Amtsgericht ' 

—— « Für die Richtigkeit der'“Abäch 
Hamburg, 05.12.2018 

EL JAng ‘ . 
' Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle ' 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
— ohne Unterschrift gültig » 



Beglaubigte Abschn'ft 

mtsgéricht Hambürg—Barmbek 
' Familiengericht _   ' _ - Anlage 14 

AZ.: 895 F 275/18 

Beschluss 

In derFamiliensäche ' 

| ' l, , vertreten durch den Ergänzungepeger Freie 
und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Wandsbek Fachamt Jugend- und Familienhil- 
fe, Amtsvormundschaften W/JA 4 AV, Schloßstraße 60 22041 Hamburg . 

' - - Betroffene - 

Mutter: 

‘ Vater: 
| ' _ | 
Jugendamt: ' _ 
Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg—Wandsbek, Fachamt Jugend— und - 
Familienhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst, “(MA 2 ASD 1, Herthastraße 20, 22179 Hamburg 

wegen Regelung des Umgangs . 

beschließt das Amtsgericht Hamburg—Barmbek «— Abteilung 895 - dürch die Richterin am 
AmtsgeriCht Dr. Gl:l am 05 12 2018: 

1. Das Amtsgericht Hamburg—Barmhek erklärt sich für örtlich unzuständig.‘ 

2. . Das Verfahren wird von Amts Wegen an das zuständige Amt99eri_cht Meldorf -—Ü 
Familiengericht— abgegeben. - 

Gründe:. ‘ 
Die Entscheidung beruht auf 5 4 FamFG. Der danach erforderliche wichtige Grund für die Abgabe 
Fragt Vor Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte das Amtsgericht Meldorf örtch zuständrg sein. ' 
Nach Rückmeldung des ASB Vom 29 11 2018 hat das Kind | |offenbaf nach wie vor 
im dortigen Zuständi9keitsbereich ihren gewöhnlichen Aufenthalt vgl. 5 152 Abs. 2 FamFG. 

_ Aufgrund der Eilbedürftigkeit ist die Übemahmtebereitschaft nicht vor Abgabe erfragt werden. 
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Rechtsbéhelfsbe!ehrungi 

Der Beschluss ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar. 

Dr”. GI:I 
. Richterin am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 05.12.2018 

|:L JAng 
' Urküfidéöéämtin de"FGä'öäftäätäle 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
— ohne' Unterschrift gültig 



Beglaubigte Abschrift 

Hanseatisches Oberlandesgericht Anlage 1 5 
Az.: 12.1F425U1 _ ;(?( Du, 14 

895 F 204/13 \ }; \ 4_ 
AG Hamburg-Barmbek 

55” ”Em" 
”Sep. 2019 

_ Beschluss 
In der Familiensache 

1) I |, 
vertreten durch den Ergänzungspfleger Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt 
Hamburg-Wandsbek, Amtsvormundschaften und Beistandschaften, Schloßstraße 60, 
22041 Hamburg, Gz.: W/JA 4-AVI | 

- Betroffener zu 1 - 

2)| _ | 
- Betroffene zu 2 - 

3)| _ . |, Kinderhaus\Nl |,I |, 
25767 Bunsoh, vertreten durch den Ergänzungspeger Freie und Hansestadt Hamburg, 
Bezirksamt Hamburg-Wandsbek, Amtsvormundschaften und Beistandschaften, 
Schloßstraße 60, 22041 Hamburg, Gz.: W/JA 1—AVI l 

' -— Betroffene zu 3 - 

Rechtsanwalt Timm KI _ ' _ |. 22765 Hamburg 

Mutter und Beschwerdeführerin: 

Vater: 
| | 

r _ vo ä 
Rechtsanwalt I 

Jugendamt: 
Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Wandsbek, Fachamt für Jugend- ' 
und Familienhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld, Herthastraße 20, 22179 Hamburg, 
Gz.: W/JA 2 ASD 1 ' 

weg-en elterlicher Sorge 
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beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht - 3. Familiensenat - durch die 
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dr. F_’I':I als Einzelrichterin am 04.09.2019: 

Auf die Beschwerde der Kindesaltem vom 21.06.2017 wird der Beschluss des Amtsgerichts 

Hamburg-Barmbek, Familiengericht, vom 13.06.2017 (Az.: 985 F 204/13) abgeändert und den 
Kindesalterh das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Gesundheitsfürsorge ‚und das Recht zur 

Erziehung für die Kinder F |, und F | 
F J. zurückübertragen. _ 

- Dem Vater wird aufgegeben, 

1. das Kind | Iunverzüglich psychiatrisch untersuchen zu lassen und das Kind in 

eine gegebenenfalls ärztlicherseits empfohlene psychologische, psychothérapeutisché und 

psychiatrische Behandlung zu begeben, 

2. dem zuständigen Jugendamt im Abstand von 4 Monaten, erstmalig spätestens bis Ende 

September 2019, Berichte des behandelnden Arztes sowie Informationen über den aktuellen 

Entwicklungsstand der Kinder, insbesondere in schulischer, gesundheitlicher und sozialer (z.B.. 

Kontakte zu anderen Kindern, Probleme mit anderen Kindern) Hinsicht schriftlich zukommen zu 

lassen. 

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

Von der Erhebung von Kosten für das Beschwerdeverfahren wird abgesehen. Außergerichtliche 

Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht erstattet. 



12 UF124117 -Seite 3 - 

Gründe: 

Einer Begründung des Beschlusses bedarf es nicht, da gleichgerichteten Anträgen der 

Beteiligten stattgegeben wird bzw. der Beschluss nicht dem erklärten Willen eines Beteiligten 
widerspricht, 5 38 Abs. 4-Ziff. 2 FamFG. 

ReCht5b9helfsbelehrung: 

Der Beschluss ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar. 

Dr. Pi:|' 
Vorsitzende. Richterin am Oberlandesgericiht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 1 1 .09.2019 

° I : : L  JHSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
— ohne Unterschrift gültig 
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BundesVerfassun s vericht 
@ g g Anlage 16 

Erster Senat 
- Geschäftsstelle — 

Bu desverf n s ericht . P s f ch 1771 ' 76006K :- ru 

Aktenzeichen @ (0721) Datum 
1 BvR 2318/19 9101-341 . 03.02.2021 
(bei Antwort bitte angeben) 

Verfassungsbeschwerde vom 4. Oktober 2019 

Sehr geehrter Herr III, 

Ihre Verzögerungsrüge ist beim Bundesverfassungsgericht am 28. November 2020 eingegangen. 

Mit freundlichen Grüßen 
WIIZI ' 
Amtsinspektorin 
.. Dieses Schreiben wurde mit Hilfe der Informationstechnik gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig — 
inwgig: Personenbezogene Daten, die uns im Zusammenhang mit der Durchführung von gerichtlichen Verfahren bzw. der Bearbeitung 
von Justizverwaltungsangelegenheiten übermittelt werden, werden von uns ausschließlich zur Wahrnehmung unserer Aufgaben bzw. zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpichtungen verarbeitet. Rechtsgrundlagen sind An. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO i.V.m. @ 3 BDSG, 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO und die: jeweils einschlägigen Verfahrensvorschrien des. BVerfGG. Unsere ausführlichen 
Informationen zum Datenschutz in gerichtlichen Verfahren and Justizverwaltungsangelegenheiten nden Sie auf unserer Internetseite 
www.bgndesverfassungsggrich1.d; unter dem Menüpunkt „Verfahrcn“. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Informationen auch in 
Papierform zu. 

Hinweis: Personenbezogene Daten, die uns im Zusammenhang mit der Durchlhmng von gerichtlichen Verfahren bzw. der Bearbeitung 
von Justizverwaltungsangelegenheiten übermittelt werden, werden von uns ausschließlich zur Wahrnehmung unserer Aufgaben bzw. zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpichtungen verarbeitet. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO i.V.m. @ 3 BDSG, 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO und die jeweils einschlägigen Verfahrensvorschriften des BVerfGG. Unsere ausführlichen 
Informationen zum Datenschutz in gerichtlichen Verfahren und Justizverwaltungsangelegenheiten nden Sie auf unserer Internetseite 
www.bundesverfassungsgericht.de unter dem Menüpunkt „Verfahren“. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Informationen auch in 
Papierform zu. 

Dienstgebäudez' Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Postfach 1771 , 76006 Karlsruhe 

Telefon 0721/9101— 0 0 Telefax 0721/9101-3 82 
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Bundesverfassun s ericht « Postfach 1771 0 76006 Karlsruhe 

Sehr geehrter Herr WI:I‚ 

anliegend wird Ihnen die Entscheidung mit dem Aktenzeichen 1 BvR 2318/19 übersandt. 

. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden vor der Veröffentlichung oder 
Übermittlung an Dritte grundsätzlich anonymisiert. Prozessbevollmächtig_te können schriftlich 
die Veröffentlichung ihrer Daten in der Entscheidung beantragen. Im Übrigen wird auf die 
Datenschutzerklärung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Geschäftsstelle des Ersten Senats 
- Dieses Schreiben wurde mit Hilfe der Infomationstechnik gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig — 

Hinweis: Personenbezogene Daten, die uns im Zusammenhang mit der Darchihrung von gerichtlichen 
Verfahren bzw. der Bearbeitung von Justizverwaltungsangelegenheiten übermittelt werden, werden von uns 
ausschließlich zur Wahrnehmung unserer Aufgaben bzw. zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpichtungen 
verarbeitet. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO i.V.m. & 3 BDSG, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. (: DSGVO und die jeweils einschlägigen Verfahrensvorschrien des BVerfGG. Unsere ausihrlichen 
Informationen zum Datenschutz in gerichtlichen Verfahren und Justizverwaltungsangelegenheitcn nden Sie 
auf unserer Internetseite www.bundesverfassungsgericht.de unter dem Menüpunkt „Verfahren“. Auf Wunsch 
senden wir Ihnen diese Informationen auch in Papierform zu. 

Dienstgebäude: Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe 
Postfach 1771, 76006 Karlsruhe 

Telefon 0721/9101- 0 0 Telefax 0721/9101-382 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

_ - 1  BvR 2318/19 - - 

gegen 1. 

ét\fqicfégäääiäfjf 

_ IM NAMEN DES VOLKES 
_ In dem Verfahren 

über" 
_ dieVérfas’sungsbeschwerde ' 

‘n 

den Beschluss des Hanseatischen Oberländesgerichts 
vom 22 Oktober 2019 12 UFH 4/19 —, - _ ' 

den Beschluss dés Hanseati30h‚en 0berlandes'9érichts _ 
vom 18 Oktober 2019— 12 UFH_ 130/19 *— . ' - _ 

.- a)" “den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgenchts _ ' 
v0m 4 September 201_—9 12 UF 124117 -—‚ 

b) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichtä 
Vom 18 Jimi 2019 12 UF 124117 -- 

. c) ’  den Beschluss des Hanseatischen Oberlandes_gerichts 
. . vom 17. Juni 2019- 12 UF 124117 - - . _ 

el) "den Beschluss des Hanseatischén Oberlandesgenchts _ 
vom 24 Juli 2018 12 UF 124/17 -, _ - 

_ e) den Beschluss des Han$eätisbhén Oberlandesgericht3 
vom 18. Juni 2018- 12 UF 124/17 -—, - 
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a) den Beschluss des Hanséatischén Öberländesgerichts - 
vom 28 Augüst 2019- 12 UF 5/19 -, «» 

b) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgjerichts 
vom 2 August 2019- 12 UF 5/19 —- 

den Beschluss des Hahseati$ohen Oberlandesgerichts 
'vom 28. August 2019- 12 UFH 124119 -‚ 

den Beschluss des Schleswig-. Holsteinischen Oberlandesgjechts 
. vom 18. JUIi 2019— 15 WF 141/19-‚ 

3) den Beschluss des Schleswug-Holstemuschen Oberlandesgerichts _ 
vom, 11. Juli 2019- 8 WF 72119 -, 

' b) “den Beschlü$s des Schleswig- Holsteinischen Oberlandesgenchts ' 
vom 24. April 2019- 8 WF 72/19 -, 

. ' den BeschlUss des Amtsgerichts Rendsbür9 _ 
_ vom 3. April 2019 33 F 227/18 - 

a) den Beschluss des Hänseäti80hen Oberlandesgerichts ' 
_ vom 20. Februar 2019- 12 UF 235118 », 

‘ b) den Be$chluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts ' 

10.’ 

' 11. 

' 12. 

13.' 

14. 

„ 11 5. 

_ vom 29 Januar 2019- 12 UF 235/18 —-‚ 

a) den BeSchIU:—zs des Hanseatischen OberlandesgeriChts. 
_vom 20. Februar 2019-— 12 UF 234/18 --, 

b)  den Beschluss des Hanséatiscihen Oberlandesgerichts - 
vom 29. Januar 2019- 12 UF 234118 —, 

den Beschluss des Schleswig—Holstéinischen Öberlandesgerichts . 
vom 13. Dezember 2018 8 WF 155/18 —, _ 

den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg—Bafmbek 
vom 5. Dezember 2018— 895 ‘F 275/18 ‚..., - 

den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg— Barmbek 
vom 5. Dezember 2018— 895 F 272/18 —-, 

den Beschlués des Amtsgerichts Meldorf 
vom 17". September. 2018— 113 F 192/18 «— 

den BesChluss des Schleswig— Holsteinis;>he'n 0b'erlandesgerichts : ' 
vom 13. März 2018- 13 UF 28118 — 

' 16. 
" . vom 17. Janu—ar2018—- 113F71/17-, 

' 17. 

den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf  ' 

a) den Beschluss des Schleswng—Holstemuschen Oberland'esgerichts 
vom— 13. Juli 2017- 13 UF 65117 —-, 

‘ . b) den Beschluss des Schleswig—Holsteiniscih en Oberlandesgenchts 
vom 3._ Juli 2017-— 13 UF 65/17 -, 



’ 'i"18. 

19. 

den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf 
vom 21. April 2017— 13 F 214/15 -, 

_a) den Beschluss des Hanséatischen Oberlandesgeri0hts " ' 
' vom 23. Dezember 2016- 12 WF 198/16 -, 

b) -_ den Beschluss des Hanseati$chen Oberlandesgeri0ht3 

._ 20. 

,21 

“vom 23 November 2016- 12 WF 198116 -‚ 

a) "den Beschlüss des. Amtsgerichts Hamburg-. Barmbek_ 
vom 3. November 2016- 895 F 204/13 -.-‚ _ - .. 

b) ‚den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg- -Barmbek 
_ vom 4. Oktober 2_0.-16 895 F 204/13 -, ‘ 

c) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg— —Barmbek 
' vom 19. Oktober 2015— 895 F 204/13 -, ' 

.- den Beschluss des Hanseatischen Oberlande39erichts 
vom 9. Juni 2016- 12 WF 80116 -‚ 

'  22; 

23. 

_ 24) 

25. 

26. 

den Beschluss des Hanseati$chen 0beflandesgerichts " 
. vom 24, Mai 2016— 12 UF 59/16 -‚' 

a) den Beschluss des Amtsgerichts HambUr'g- Barmbek  
Vom 23. Februar 2016— 895 F 205/15 », * 

b) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg-Barmbek 
- vom 23. Februar 2016— 895 F 205115 -, 

c) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg- -Barmbek 
Vom 18 Noverhbe_r 2015 895 F 205/15 -‚ 

a) ' den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf „ ‚ 
" vom 18. Dezember 2015— 13 F 213/15 -» _ 

  b) den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf 
vom 15.Dezember ?015 -_ 13 F 213/15 -‚ ' 

c) den Beschluss des AmtsgerichtsMc-eldorf ' 
vom 27. August 2015— 13 F 213/15 -— 

„den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg-Barmbek . 
vom 14._ Juin 2015 895 155/15», 

a) den BesChluss des Amtsgerichts Hamburg— —Barmbék 
vom 4. September 2014- 895 F 30/14 - 

. . b) den Beschlüss des Amtsgerichts Hambuf9-Barrnbek 

' 27. 
vom —.6 März 2014-» 895 F 30/14 - 

den Béschluss,de’sAmtsgerichts Hamburg—“Barrhbek 
" vorn 3. August 2014 - 895 F 132/14 --‚ _ ' 

28. 
' vom 10. Juni 2014- 895 F 63/14 -- 
den Beschluss des Amtsgerichts HambUrg-Barmbek 



’‚- 4 -' _ 

29“. den Beschluss des HanSeatischeln Oberlandesgerichts; 
_ vom 3. Juni 2014- 12 UF 52114 -, - 

' . 30". den Beschluss des Hanseätischen Oberlandesgerichts .“ 
\ _. vom 24. Oktober— _2013— 12 UF 202/13 -‚ 

' 31 ._ den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg- -Barmbelk 
“vom _.8 Oktober 2013- 895 F 103/13 -, 

- . 32. die Erhebung von Gerichtsgebührén dürch_ das Finan2ministerium 
des Landes Schleswig— Holstein . . . _ 

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgenchts dürch 
den Präsidenten Harbarth, ' ' 

die Richterin Britz_ 

und den Richter Rädtke . 
am 24. Novémber 2020 einstimmig beschlossen: ‘_ 

“1.“ Das Ab-lehnungsge‘such gegen den Präsidehten Her—r 
_ barth; den Richter Paulus die Richtérinnén Baer und 
Britz sowie den Richter Radtke wird als un2ulässig 

"verworfen ' 

" _2; Der Beschlués des Hanseätischen 0berlandésgérichts _ 
"vom 4. September 2019 .- 12 UF 124117 «.— verletzt den   _ 

' Beschwerdeführer zu 1) insoweit in-sein-em Grundrecht 
aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes;- als 

  ihm Zum einen aufgegeben werden ist,den Beschwer— 
-defü_hrer Zu 3) unverzüglich psychiatriscih untersuchen _ 

_ zu lassen “und diesen in eine gegebenenfalls ärztlich 
“empfohlene psychologische psychotherapeutische \_ 
und psychiatrische Behandlung zu geben (Ziffer 1 des " 

‚ . Beschlusses), sowie ihm zum anderen aufgegeben _ 
„ Werden ist dem zuständigen Jugehdam't im Abstand 

 von vier Monaten Berichte des behandelnden Arztes 
-- sowie Informationen über den aktuellen Entwicklungs— _ 

stand der Beschwerdeführenden zu 2), zu 3) und zu 4) ' _ 
schriftlich zukommen zu lassen (Ziffer 2 des BesChlus- _ _ 
Ses)._ ' ' 



3 Der vorstehend genan nte Beschluss wird in seinen Zif- . 
fern 1 und 2 aufgehoben irri Umfang der Aufhebung ‘ 

 “Wird die Sache zur- erneuten Entscheidung an das” 
  . H-anseatische Oberlandesgericht zurückverWiesen. 

4. Im Übrigen Wird die Verfasgüngäbeschwerde nicht zur 
Entscheidung angenommen 

5. Die Freie Lund Hansestadt ”Hamburg hat dem Bea. 
„ _50hw6rdeführer zu_ 1) ein Viertel der notwendigen Aus- ‘ ‘ 

_ |fügen zu erstatten . 

G r ü n d e :  

_ l. 

Die Beschwerdeführer ein Vater und seine drei minderjährigen Kinder, wen— 
' _ den sich gegen fachgerichtliche Entscheidungen in Sofgerechtsentzu93- und Urn-_ -_ ' 

1 gangs'réchtsverfahren, Unter anderem gegen die Anordnung von Auagen gegen... 
' ' - über dem Vater im Zuge der Rückübertragung entz‘ogener Teile der elterlichen .. 

Sorge für zwei bis dahin fremduntergebrachte Kinde'r. 

_ 1. "a) Der Beschwerdeführer zu 1) iSt der Vater der aus der Ehe mit der Mütter '   
hervorgegangenen Béschwerdeführer zu 2) bis 4), seinen 2005, 2006 und 2010 ' 
geborenen Kindern. 

Aufgrund von Erkenntnissen des_mit der Diagnöstik für den BeschWefdefühßr 
zu3) betrauteni Hamburger Kinderhauses unter anderem über eskalierende Kon—    ' 
flikte z_Wischén der Mutter und den Kindern sowie gewalttätigen Ausein'anderSet—- 
zungen unter den Eltern und sowie angesichts der Einschätzung des Kinderhaü— _ 

' ses, dass es sich bei dem Beschwerdeführer zu 3) um ein kemotional hochgradig 
__ geschädigteea Kind handele, leitete das Familiengericht im Dezeme 2013 das der 

' Verfassungsbeschwerde'zügrundeliegeénde Hauptsacheverfahrehzüm Ehtzugder ' ' 
eltérlichen'Sorge’éin. lm Z__ug_e_dieses Verfahren-s erfolgte im-F9bruar 2014 die In— ' 
ob-hutnahmeder Beschwerdeführend_en zu 2) Und 3) durch'qdäs'Hamburger Ju- 

. . gendamt Sie würden in zületzt unterschiédljchen Einrichtün9en der Jugendhilfe in 
_' Schleswig HOIstein Untergebracht. Die . Beschwerdefuhrerm zu_ 4) verblieb im ' ' 
‘ Haüshalt der Eltern. ' 



# 6 “  

Im März 2014 entzog das Familiengericht den Eltem im wege einstweiliger 
Anordnung Weite Teile der elterlichen Sorge, unter anderem das Aufenthaltsbe——Ä ' _ 

stimmung$recht‚ für die beiden fremduntergebrat:hten Kinder und ordnete insoWeit' ' " 
__ Ergänzungspflegschaft durch das Jugendamt Hamburg an Die Beschwerden und ' 
sonstige eingelegte Rechtsbehelfé der Eltern dagegen wies das Hänseatische 
_Oberlandesgericht ZurÜCK. . _ _ _ . 

-b_) In dem alle drei Kinder betreffenden Haüpts-a9heverfaihren über—die elterlié = 
che  Sorge bestellte das Familiengericht den Kindern einen Verfahrensbei$tand 
und hörte die Elt_ern, den Verfahrensbeistand und das Jugendamt, teils mehrfach, 
än. Zudem beauftragte es ein (erstes) Sachverständigengutachten. Die Bee-_- ' 

{ st:hwerdeführenden zu 2) und 3) hörte das Gericht im Mai 2017 an. Mit nicht an- 
igegriffehem Beschluss vom 13. Juni 2017 entzog das Familiengericht den Eltern 
die bereits v0rläufig entzbgenen Teile der elterlichen Sorge für die beiden älteren 
Kinder auch in der HauptSache und ordnete im Umfang der Ent2_iéhung ' 

"_Pflegschaft durch das Jugendamt Hamburg an Zur Begründung führte es aus, ' 
__ beide Kinder zeigten nach Einschätzung des Sachverständigen Verhaltensauffäl- _- 

'_ |igkéit_én im soZio-emotiohalen Bereich und deutliche Unsiöherheiten und Ängste. 
Beide Kinder Und der Beschwerdeführer zu 1) hätten das häusliChe Umfeld als” 
weiterhin geprägt von permanenten und lautstark geführten elterlichen AUseinan- 
dersetzungen geschildert. DieElterri seien zur Abwendung der Gefährdung nicht 
_inderLage, weil és ihnen nicht gelinge, den eigenen Anteil an dem seelischen ' 

' Zuständi'ihref Kin'dér wahrzunehmen, das Ausmaß der seelischen" Verunsicherung 
ihrer Kinder zu erkennen und ihr Verhalten daran auszurichteh. Der Sör'gerechts— 
ent2ug Sei ZUr Abwendung der Gefahr auch erforderlich. Bezüglich der Best:hwe'r» _ _ 

ideführefin zu 4) wurde von familiengerichtlichen Maßnahmen nach 5 1666 BGB ‘- ' 
' - abgesehen, weil diese seit mehr-als drei Jahren «—zeiMei-lig mit beiden Elte'rntei— " 

len » in Ägypten lebe und deshalb Feststellungen zu ihrem _aktüellen Zustand nicht 
’ möglich seien; Mitte 2017 kehrte der Beschwerdeführér zu _1) wohl ohne Seine " 
Ehefrau Und die Besohwefdeführerin zu 4) wieder nach Hamburg-zurück. 

- c) In dem auf die __BeschWérd9 des BeschWerdeführers zu 1) undseiner Ehe—a ' 
"frau. einjeleit'etehBeschwerdeve'rfahren äußerte die-BesChwerdeführerin zu 2) in 
ihrer Anhörung vom ”15. März 2019 dén Wunsch, in den 'Haushalt'des Beschwe'r— ' 
deführers zu 1) zurüCkzukehrén; eine Anhörung des Beschwerdeführers zu _3) er- ' 
folgte nicht. Das Hanseatische 0berlandesQericht beauftragte daraüfhin den bis- 

' herigen Sa0hverständigen mit einer Nachbegutachtüng zu der Frage,- ob eine“ 
' Rückkehr der Kinder in den Haushalt des (von der Mutter räumlich getrenhtlebem - 

_ __ _ ___/__ 



den) Beschwerdeführers zu" 1) eine“ Kindeswohlgefährdung darstellen würde Ein- 
Ablehnungsgésuch des Beschwerdeführers zu 1) gegenüber diesem Sachver— . 

" ständigen wies das Han5eati30he OberlandesgeriCht zurück, entließ den Sachver—' ' 
ständigen aber wegen fehlender Mitwirkung des Béschwerdeführers zu 1) und 
beaüftragte einen neuen Sachverständigen. ' 

_ Nachdem die Beschwerdeführend9nzu 2) und 3) ohne Einverständnis der Er- : ' 
gänzung$pflegiarih im Aufschluss an einen Ferienumgan9 imJuli 2019 eigenrhäch- ' 
tig im Haü3halt des Beschwerdeführers zu 1) verblieben, wo siéseitdem leben, 
beantragte “die Ergänzüngépegerin  im August 2019 die Aufhebung der 
Pfle‘93ch3ft für die Kinder. Das Beschwerdegericht hörte am 4.- Septémber 2019 
den. Beschwerdeführer zu 1) sowie Mitarbeiter des Jugendamtes persönlich an. ' 
‘Der im Beschwerdeve'rfa-hren beauftragte Sachverständige erstatteté mündlich" 

' ' sein Gutachten nach Aktenlage Der Beschwerdeführer zu 1) sowie die Ergän- 
zungspflegerin beantragten die Aufhebung der Pflegschäft. ' 

Mit _angegriffenem Beschluss vom 4. September 2019 übertrügdäs Hanseati— 
_ sche Oberlandésgericht unter Abänderung des Beschlusses des Familieng—eri'chts 
die entzogenen Teile der elterlichen-Sorgefür die Béschwerdeführenden zu 2) und 
3) auf die Eltern zurück... Dem Begchwerdeführer' zu 1) gab es a ‚  den Beschwer— 
deführer zu 3)Qunverzüglich psychiatrisch untersuchen zu lassen und das Kind “in 
eine gegebenenfalls ärztlicherseits empfohlene psychologische, psychotheräpeu— ‘ 

' tische uhd psychiatrische Behandlung zu geben (Ziff. 1) sowie dem zuständigen ' 
' Jugé'ndamt im Abstand von vier Monaten Berichte des behandelnden AräteS sowie 
Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder, insbesondere in 

' schulischer, gesundheitlicher und sozialer Hinsicht, schriftlich zukommen zu las—« 
sen (Ziff. 2). Von der Erhebung von Kosten für das Beschwerdeverfahr'en wurde 
abgesehén und zugleich entschieden, dass außergerichtliche Kasten des Be— 
schwerdeverfahrens nicht erstattet Werden. Das Hanseatische Oberlandesgericht 
begründete den angegriffenen Bés_chluss unter Verweis auf 5 38 Abs. 4 Nr. 2 Fa» 

'mFG nicht. Es sei gleichgerichteten Anträgen der Beteiligten stattg'egeben werden 
beziehungsWeise_ widerspreche der Beschluss nicht dem erklärten Willen eines' 
Beteiligten. ' 

2. Die Beschweeführe'ndeh rügen mit ihrer Verfeissungébeschwerdt-a'die Ver-» 
Ietzungdiverser Gfündrechte, Unter anderem  von Art. 6 Abs". 1, Abs. 2 Satz 1", 
Abs. 3 GG; Sie tragen unter anderem vor, die angedrdnetép Maßnahmen griffen in 
ihre Rechte au$ Art. 6 GG ein, ohne dass sich aus der. angégriffenen Entschei—Q 

_3... 



' dung eine Begründung, insbesc)ndere die Darlegung einer den Eingriff rechtferti— 
genden KindeSWOhlgefährdung‚ entnehmen ließe Außerdem rügen sie Unzu— 

? reichende Ermittlungen und Feststellungen zu dem „Organisatiohsversagen“ staat- 
- none.» Organe in den fächgerichtlichen Ausgangsverfahren und machen die als 

reChtsWidrig angesehene Unterbringüng der Kihdetäußerhalb des Wohnorts,_ die 
Organisati0n sowie die Art Und Weisédér A0fgabenerfüllung durch Jugendämter 

' _ in Hamburg und hier inSbesohdere die Ausübung von hoheitlicher Gewalt durch 
Hamburger Tarifangestellte sowie die Unzuständigkeit der Gerichte in Schleswig-_ ' 

' ' ‘ Holstein nn Umgangsrechtsverfahren geltend 

3. Jedenfalls der Beschwerdeführer zu 1)_ hat beahtragt festzustellen, “das$ 
Präsidént Harbarth, die Richterinnen Baer uhd Britz sowiedie Richter Paulus und 
Radtke von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen Sind;zudem lehnt er 
sie wegen Besorgnis der Befangenheit ab. 

4. Die Landesregierung der Freien und Hansestadt Hamburg hatte Gelegen— 
_ { heit zur Stellüngnahme 

- Die Akten des AuSgangsverfahrens zum Beschluss des HanSeatischen Ober- 
landesg-ericht3 v0m 4. September 2019 lagen dem BundesvérfassuhgsgeriCht vor. 

Die Kammer entscheidet in der Besetzq mit Prä$ident Harbarth, Richterin 
. Britzfund Richter Radtke. 

_ 1. Diese sind nicht nach @ 18 Abs.1 Nr.. 2 BVerfGG von der Mitwirkung ausQe—— .. 
. sch'lcbssen.- Bei der Beteiligung an anderen VerfassungsbeschWerdeverfahren des— ' 

selbén BeschWerdeführers handelt es sich nicht um eine zum Ausschluss führen-— 

1 0 -  
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_13' 

14_ 

de vorausgegangene Tätigkeit in derselben Sache im Sinne vön5 18 Abs. 1 Nr. 2 - ' . 
BVerFGG (vgl. BVerfG, BeSch-Iuss der 2. Kammer des Ersten Senats _vom 
14. Oktober 2020 _.— 1 BvR 2253/20 _, Rn. 3). Eine solche liegt'reQelmäßig lediglich ‘ 
dann vor, wenn die Tätigkeit im gégenständlichen verfa$sunnerichtlichen Ver— 
fahren selbst oder in dem diesem unmittelbar vorausgegangenen und _ihfn sachlich _ 

___zugeo_rdnet"en Verfahren erfolgte (vgl. BVerfGE 152, 332 <336'Rh. 9> m.W.N.; 
stRspr)‚ Dazu gehören andere verfassungsgerichtliche Verfahren nicht, mögen sie 

- _ auch teilweise denselben Lebens$achverhalt wie das gege'nständliche betreffen. 



_‚'_9__  

-_2L. Der BefarigénhéitsahtraQ désBe’sbhwerdeführérs zu 1)-ist hinsichtlich- Sämt—' 
' l_i_chér -ab9el_ehhtér Richterinnen und Richter offensichtli0h Unzulässig._ Er kann“ da- 

. her “durch die Kammer in der VOrStc-éhehd genannten Besetzuhg und ohne Einho- \ 
lung von Stellungnahmen der Abgelehnten beschieden werden (vgl. BVerfGE 131, 
239 <252 f. >; 1421 <4 .f Rn. 12> m w N.; stRspr). 

3) Soweit der Beschwerdeführer zu 1) Präsident Herberth, Richterin Britz und ' 
Richter Radtke für befangén e'rachtet, ist die Begründüng seines Ablehnungsge— 
suchs offensichtlich ungeeignet deren Ausschluss zu rechtfertigen und deshalb " 
offensichtlich uhzulässig (vgl. BVerfGE 133", 377 <406 Rn. 71>). 

Ö _ Die Ablehnung der genannten Richter stellt in der SaChe allein dara ab, dass 
' diese bereits über “frühere Verfassungsbe30hWérdeverfahren des Beschwerdefüh— 

_ _ „' rers in einer Weise entschieden haben, die er für fehlerhaft hält. Daraus kann je— __ 
*doCh die Besorgnis de‘r Befangenheit Im Sinne von 5 19 BVerfGG von vornherein 

nieht abgeleitet werden. Nach der auch bei Anwendung von 5 19 BVérfGG zu bez—_ 
achtenden Wertung des 5 18 Abs. 1 Nr 2 BVerfGG (oben 1. ) fuhrt allein die Äuße— 
rung eines Mitglieds des Verfassungsgerichts zu einer entscheiduhgserheblbhen.' _ 
Rechtsfrage in anderen verfassungsgerichtlichen Verfahren nicht zur BesOrgnis ' 

' der Befängenheit (vgl BVerfGE 133, 377 <406 Rn 71>). 

_ b) SoWeit sich der Ablehnungsantrag gegen den Richter Paulus und die Rich—Ä 
terih Baer richtet, ist er unzulässig, weil diese nicht Mitglieder der _.1 Kammer und 

1 5 '  
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' "daher nicht zur Mitwirkung im vorliegenden Verfahren berufen sind (n BVerfGE ' 
142 1 <4f Rn 12>) 

' I I S  

_ Dié_ Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde in dem aus dér Entschei—' 
. _ dungsformel ersichtlichen Umfang zur Entscheidung an und gibt ihr nach 5 930 

'   Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 5 93a Abs 2 Buchstabe b BVerfG-‚G statt Insoweit 
" ' ist die Annahme der Verfassüngsbeschxerde zur Durchsetzüng des als Verletzt -_ 

_ gerügtén Elterhrechts des Beschwerdeführers zu 1) angezeigt (5 93a Abs. 2 
___Buchstabe b BVerfGG) Die Veässungsbeschwerde ist, sqwéit sie zur Ents'chei—— 
dung angenommen Wird zulässig und offensichtlich begründet. Die für die Béurtei-— 

' lung der VerfassUngsbeschwerde maßgeblichen verfa'ssungSrechtlichen Fragen 
- hat daS Bundesverfa$sungsgericht bereits éntschiedén (& 930 Abs.— 1 Satz1 

. B_VérfGG). — 
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1 Die angegrifféne Entscheidung des HanSeäti$chen Oberlandesgerichts vom 
' 4. September 2019 verletzt den Beschwerdeführer zu 1) m seinem Elternrecht aus 

Art 6 Abs, 2 Satz 1 GG insoweit als. ihm die den Ziffern 1 und 2 des Beschlusses   
_ genannten Verhaltensweisen ohne eine dies tragende Begründung aufgegeben 
worden sind. ' ' ' - 

-  a) aa) Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert-den Eltern dasRécht auf Pflege und 

Erziehung ihrer Kinder gestalten und- damit ihrer Eltemveranhyortung gerecht wer—_ 
den 'wollen-(BVc-iG—E 60, 79 <88>): Diése'primäre EntsChéidungsZus_tändigkeit der ' 
Eltern beruht auf der Emägung,- dass die Interessen des Kindes am besten von 

\ den Eltern wahrgenommen Werden—. Dabei wird sogar die Möglichkeit in 'Ka ge-' . 
nommen, dass daS Kind durch einen Entschluss der-Eltern “Nachteile erleidet‚_ die- 
im Rahmen—einer nach objektiven Maßstäben-getroffenen Erziehungsentschei—_ 
dung ___Vielleicht vermiedeh Werden könnten (BVerfGE 34,165 <1-84>). In der Be— 

20 

21 _ 
  Er2_iehü_ng ihrer Kinder. Die Erziehung des Kindes ist damit primär in dieNefant_-' _ 

' ' Wartung der Eltern gelegt. Die Eltern können gr'undsät2lich frei von staatlichen 
Eingriffen naeh eigenen Vorstellungen darüber entscheiden wie sie die Pflege und 

  zieh—ung zum Kihd'müss aber das Kindeswohl die 'ober9te Richtschnur der elterli- _ ' 
chen Pflege und Erziehüng sein (BVerfGE 60, 79 <88>- m.w-.N.). Der Schutz des ' 
Elterhrtechts, das Väter und Mutter gleichermaßen“ zukommt, erstreckt sich auf die ' 

' wesentlichen Elemente des Sorgerechts (vgl BVerfGE 84,168 <180>; _107, 150 . 
<173>) 

_ bb) Das-Recht der Eltefn auf freie Gestaltung ihrer Sorge für das Kind verdient 
dort keinen Scihutz, wo sich Eltern ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind ent—— 
ziehen Und eine Vernachlässigung des Kindes droht “(vgl. BVerfGE 24, __“11-9 - 

22 

_ _ '<1'143 f.->.). Wenh Eltern in dieser Weise versagen, greift das Wäc‘hteramfdes _Staa— ' ' 
"tes nach Art.. 6 Abs. 2 Satz? GG ein; der Staat ist nicht nur bereChtigt‚_ sondern i - ' 
_a_uCh verpflichtet; die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen, dehn_ das \ 
Kind als Grundrechtsträ'9er hat Anspruch auf staatliChen Schutz vor verantwor-é 

f -tungsloser Ausübung des Elternrechts (vgl BVerfGE 24 119 <144>). Dabéi be? 
_ _ stimmen sich die Schut2maßnahmen nach dem Ausmaß des elterlichen Versä— _ 
.. gens und danach, was im Interesse des Kindes geb0ten ist (vgl. BVerfGE 24,119- 
<144f >; 60, 79 <_91>; 103, 89 <107>) Jede zum Zwecke der Abwendung einer; _ - . - 

' KindesWohlgéfährdün9 getroffene staatliche Maßnahme muss den Grundsatz der . 
Verhältnismäßigkeit beachten (vgl. BVerfGE—_ 76 1 <50 f. > m. w. N )._ 

' _-'11— 
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\ _cC) In verfahrensrechtlicher Hinsicht muss- ein Kindschaftsverfahren in Seiner 
' Ausgestaltung geeignet und angemessen sein, eine möglichst zuverlässige 

Grundlage für eine am Kindes'wohl ausgerichtete EntscheidUng zu erlangen (_n. 
_ BVerEGK 9,274 <_279>; 15 509 <515 f >) und damit der Durchsetzüng der materi- ‘ 

ellen Grundrechtsposutnonen wirkungsvoll zu dienen (vgl. BVerfGE 84, 34 <49>). 
_ Diesen Anforderungen werden die Gerichte nur gerecht, Wenn sie sich mit den 

23   

. BesOndé__rheiten des Einzelfalles auseinandersetzen, die Interessen der Eltern so- [ 

‚wie deren Einstellung und Persönlichkeit würdigen Und auf die Belange des” Kin— 
  des eingehen (vgl. BVerfGE 31 194 <210>). 

  _d-d)Mit dieSen materiell- und verfahrensre0htlicheh Maßgaben des Grundge— 
'  setzes korrespondießhaußerdém Anforderungen an die Begründung der geriCht- 

_ „ . lichen Entscheidung (vgl. BVerfG Beschluss der 1 Kammer des Ersten Senats." 

2 4 „  

Vom  .14 Juni 2014- 1 BVR 725/14-, Rn 24 und 26 f ;  Beschluss der1. Kammer. 
des Ersten Senats vom 19. November 2014 - 1 BvR 1178114— Rn. 37 m. _w..,N . f "  

' ' - - jeweils zu Art. 6 Abs. 3 GG). BeWirkt eine auf der Grundlage von 5 1666 BGB ge- 
troene familiengérichtli‘che Entscheidung eine Trennüng des Kindes v0n seinen 
Eltern, folgt aus dem Verhältnismäßigkeitsgmndsatzwegen der hohen Ei_ngriffsin- 

_ ' tensität die Verpichtung der Fachgerichte, die dem Kind drohenden Schäden ih,»- 
- "rer Art, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkait nach konkret zu benennen (n   
 BVe‘G, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 10 Juni 2020 

-- 1 BvR 572/20- , .Rn 23). Bei weniger schwerwiegenden, nicht an Art. 6 Abs.. 3 — 
GG zu messenden Eingriffen m das Elternrecht können solche Feststellungen je— 

. dénfälls dann nicht Vollständig unterbleiben, wenn ansonsten nicht beurteilt wer—e 
- den-kann, ob die Fachgerichte bei der Anwendungdes Fachrechts eine. gründ«f ' 

. sätzlich unrichtige AUffa$süng von der Bedeutung“ des betroffenen Grundrecht$ ' 
_ und vom Umfang seines Schutzberéichs zugrunde gelegt haben (zum Maßstab 

' - BVerfGE 72, 122 <138> m.w.N.; BVerFGK 15, 509 <51c5>>_._ Das gilt„unter den_ge-—- 
' “nannten Voraüssetzungenim Einzelfall ”auchfür letztinstani-Che -Ent$oheidungén‚ . 
‚die ansonsten von Verfaswngs' wegen im Grundsatz nicht be9ründebwerden - 
müssen (vgl BVerfGE 50 287 <289f>; 81 97 <106>; 94,166 <210>;118‚212'. f 

  y<238>; stRspr). Ausnahmsweise kann eine Begrundungsoblnegenheü bei solChen ' 
Entscheidungen bestehen, wenn mit Grundréchtseingffü verbundene Ano_r'd—_ j 
nungen erstmals m der das Verfahren abschließenden Instanz erfolgen oder wenn 

. allgemeine, im Rechtsstaatspfinzip wurzelnde Verfahrénsgründsätze dies erfor— 
' . dem (zu LetZ-terem BVerfGE 118 212 <238 f. >) 
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b) Nach diesen Maßstäben verletzt die ahgegriffene Entscheidung des Han-  _' 
vseätischeh 0b;erleindesgerichts vom 4. September 2019 in dem aus der Entschei- 
_dungsformel ersi0htlichen Umfang das Elternrecht des BeschWerdeführers zu 1). 
aus Art.- 6 Abs 2 Satz 1 GG Die m Ziffern 1 und 2 des angegriffenen Beschlusses- 

_ angeordneten Sor9erechts‘maßnahrheh greifen in Sein Eltémrecht_ ein; ohne dass 
' l erkennbar Wäre, dass die dafür erforderlichen Voraüssétzungén erfüllt sind. 

_ aa) Wegen des Ver2ichts auf EntsCheidungsgründe lässt sich weder erken- " 
nen, ob die für Maßnahmen nach 5 1666 BGB fachrechtlich érfordérliché Kindés— _ 
WohlgefährdUng im Ausgangsverfahren_ verlag, noch, ob die dem Beschwerdefüh— 
rer zu 1) auferlegten Maßnahmen den Verhaltmsmaßngkeutsgrundsatz wahren. Ob ' 

' die hierzu vöm Fachgericht getroffenen Feststellungen und Bewéungen sowie' 
die Gestaltung des Ausgangsverfahrens den verfassung$rechtlichen Anforderun- ' 

_ gen, Unter denen der Eingriff m das Eltérnrecht gerechtfertigt sein kann, gerecht ' 
werden, läs_st sich somit anhandder angegriffenen Entscheidung nicht feststellen.; ' 

Zwar érgében sich aüs den Feststellungen vorangegan9ener Sorgerechts'ent— 
_ schäidungen des Familien9erichts vom 6. März 2014 und 13 Jüni 2017, der Be— 

richte der Jugendhilfeeinrichtungen Sowie den Stellungnahmen des Jugendamtes . 
_ Anhaltspunkte, die‚auf eine aüch gegenwärtig noch bestehende,“ nachhaltigeße+ 

fährdung des Kindeswohls der béschwerdefühtenden Kinder zu 2) und 3) im 
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Haushalt des Beschwerdeführers zu 1) schließen lassen und danh grundsätzlich . 
Maßnahmen nach 51666 BGB begründen könnten. Allerdings hat der mit" der ' -_ " 
Nachbegutachtung beauftragte (zweite) Sachverständige-*: im Erörterungstermin am ' 

_4. September 2019 ängegeben,_ nach Aktenlage bestehe derzeit jedenfalls für die 
Beschwerdeführérin zu 2) im väterlichen Haushalt keine Kindeswohlgefährdung ' 
Für den Be$chWerdeführer zu 3) “empfahl er zwar eine kinderpsychiatrische unter—4 

'_ sUChun9, nähere Ausführungen zu einer konkreten Kindeswohlgefährdung lassen 
sich dem Vermerk jedoch nicht entnehmen 

_ ., Da der im Beschwerdeverfahren beauftragté Sachverständige eine Kindes—- 
wohlgefährdun9 bei der Beschwerdeführerin zu 2) verneint- hat, ist nicht naChvoll—— 

' ' Ziehbar aUs welchen Gründen das»Hanseatische 0berlandésgericht die In Ziffer 2 
des Beschlüsses auferlegte |formationspflicht auf die Beschwerdeführerin zu 2) 
erstreckt. Zwar schließt die Verfassung nicht aus, dass das; Fachgeri0ht' Im Einzel— ' 

"fall von den fächkundigen Feststellungen und Wertungen gerichtlich bestellter 
Sachverstähdiger abweicht. Insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass daS Ge— 

- 28 _ 

" richt zu einer abweichenden Einschätzung und Bewertung von Art und AUsmaß _ ' 
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einer Kindeswohlgefährdung gelangt. Es muss dann aber eine andéwveitige ver-' 
IäSsliche Grundlage für eine am Kindeswohl ausgerichtete Entscheidung haben 
und diese offenle9eh. Ein Abweichen von den gegenläufigen Einschätzungen der 

' Sachverstandngen bedarf hier eingehender Begründung (vgl. BVerfG, Beschluss 
'   dér 2__ Kammer des Ersten Senats vom 3 Februar 2017- 1 BvR 2569/16——‚ Rn. 49 

rn. w. N. ) Der angegffenen Entscheidung des Hanseatischen 0berßande$Qerichts 
ist nicht zu entnehmen, Weshalb es der Einschätzung des psychol09i-Sche'n SaCh—— ' 

verständigen nicht gefolgt ist. Es ist auch nicht ersichtlich, dass daS Gericht über 
' eine ändewve_itige verlässliche Grundlage für seine Einschätzung verfügt 

Zu der Situation der Béschwerdeführerin zu 4), auf die s_iCh als „B_étroffénéi 
zu 2“ des Ausgangsverfahrens die lnformationsanordnung des angegffenen Be— _. 
sbhlussés ebenfalls bezieht finden sich m dem Protokoll über den Termin vor dem 

29 

' Hanseatischen Oberlandesgericht vom 4. September 2019 keinerlei Angaben._ 
; Worauf sieh die angeordnete Maßnahme insoweit stützt, lässt sich nicht erkennen _ 

. bb) Den Verzicht auf eine Begründung der in Ziffern 1 und 2 angeordneten 
Maßnahmen konnte das Hanseatische Oberlande39eriCht im Übrigen auch ein- ' 

' j   fachrebhtlich nieht auf 5 38 Abs. 4 Nr 2 FamFG Stützen. lm Ausgängsverfahren- 
lagen die tatsächlichen Voraussetzungeh insoweit offensichtlich nicht vor. Weder 
derh angegfiffehen Beschluss noch den Akten des Ausgangsverfahrens ist zu _ent-_-  
nehmen, dass der Beschwerdeführer zu 1) die gerichtliche Anordnung der Maß—4 
nahme im Vorfeld beantragt oder sein Einverständnis dazu Zum Au$drück Qe-* 

304 

bracht hätte Sein Einvernehmen und das der Ergänzungspfle9e'rin bezbgen sich ‘ ' 
-auswei$lich des Protokolls der AnhörUng vom 4. September 2019 lediglich 'a die ‘ 

. Ruckubertragung der elterlichen Sorge und die kinderpsychiatrische Untersuchung 
uhd'Behandluhg des BesChwerdeführers zu 3), aber weder auf die gerichtliche; 
Anordnung dieser noch auf weitere flankierend'e Maßnahmen. Sollte das Hansea— ' 
_tische Oberlandesgericht allein aus dem Einverständnis des Beschwerdefuhrers 
zu _1), seinen Sohn kinderpsychiatrisch untersuchen und gegebenenfalls behan— 

- __ _ dein zu *lassen, auf das Vorliegen der Voraussetzungen von 538 Abs. 4 “Nr. 2 
- FamFG ge$chl'ossen haben, so lägedem. ein Verständnis der“ Regelung zügrunde; 

das bei das Elternrechf (Art. 6 Abs. 2 Satz1 GG) betreffenden Ende‘ntscheiduh-- 
* - . gen auf einer Verkennung der Bedeutung und Tragweite dieses Grundrechts be- 

ru hte. 

2. Auf der Grundlage der im VerfäSSUngsbeschwerdeVerfahren. "vorliegen-den 
Erkenntni$se bestü_de im Übrigen Bedenken gegen die Verhälthismäßigkeit der ' „ 

. ... 14  „ 
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Anordnuhg, ie i t  daS Hanseatisché. Oberlandesgericéht dem Beschwerdeführer 
Zu 1)_dié kihderpsychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers zu 3) aufge- 

' geben hat. Selbst wenn déSsen Unter3uchun‘g und Behandlung wegen einer Kin- '- 
.deswohlgefährdung geboten gewesen wäre, ist die gerichtliche Anordnung zur ' 

'   Abwendung einer dem Kind drohenden Gefahr insbesondere dann nieht erforder- . 
lich, wenn der Beschwerdeführer zu 1) alle im Zusammenhang hiermit n0tWendi9 

IWerdenden MiMirkun95'handlüngen vornimmt oder vorzunehme'h bereit ist (n, 7 - 
BVerfG, Beschluss der 1.- Kammer des Ersten Senats vom 14. Juni 2014 - _1 BvR ' 

.725/14— Rn. 39; _BVérfG, Beschluss der 2, Kammer des Ersten Senats  vom 
13 Juli 201_7— 1 BvR-1202117- ‚ R n  29). Der BeSchwerdeführer zu 1) hat Im Erör- 

'terun93termin am 4. September 2019 sein ausdrückliches Einverständnis mit die— "_ . 
user vom Sachverständigen empfohlenen Untersuchung und Behandlung erklärt 
und angegeben, es wäre bereits eine Vorstellung des Kindes bei einem Kinder—   
psychiater erfolgt Feststellüngen dazu weshalb zu befürchten sein könnte, dass 

* er sich nicht an seine ZusiCherung _hälten werde, lassen sich der Entscheidung _ 
  - nicht_ehtnehmen. 

.- _ 3. D_ieyangegriffene Sorgérecht$entscheidung vom 4.Sept6mber 2019 beruht '— 32 , 
' auch auf deri dargelegten Verstößen gegén das Eltetrirecht des Béschwerdefüh- " __ ‘ 
 rers Zu 1) '  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Hanseatisché Ober- _ - 
landesgericht bei hinreichender Berücksichtigung des Grundrechts des Beschwer— 

' deführers zu 1) eine andere für diesen günstigere Entscheidung getroffen hätte..- ' 

4 Ob die Anwendung des 5 38 Abs 4 Nr 2 FamFG im Au_sgangsverfahren 
gegen das Willkürverbot m Art 3 Abs 1 GG verstößt, weil dessen rechtliche oder ' 

Iatsächliche Voraussetzungen offensi0htlich nicht vor-lagen, kann dahinsteheh - 
Eine Rüge mit dieser Stoßrichtung enthält die Verfassungsbeschwerde nicht. 

" ‘ Es känh weite-‚r dahinstehen ob der Besöhwerdeführer zu 1) dureh diese Ent—- 
scheidüng auch In den weiteren von ihm gerügten Grundrecht‘en verletzt wird, weil 
der Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts den Beschwerdeführer“- 
zu 1) bereits In seinem Grundrecht aus Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG verlét2t 

5. Der angegriffené Beschluss' des HanseatisChen 0b9rlarideäQecht-s vom __ 
4. September— 2019 iSt in dem aus der Entscheidungsfofmel ersichtlichen Umfang 

_ aufzuheben und die Sache insoweit an das Hanseatische Oberlahdesgecht zu-— . .' 
- rüCk2_Uvemveisen (@ 9.30" In Verbindung mit 5 95 Abs 2 BVerfGG). 

'- 15 -- 
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Das Hanseatische Obériandesgericht Wird im f0rtzusetzenden fachgerichtli- 
chen Verfahren nicht nUr die verfassüngsrechtlichen Erfordernisse aus’reicherid 
konkreter Feststellungen Zu Art und Schwere der Kindeswohl9efährduhg und zur 

‘ Verhältnismäßigkeit der "gechtliéhen Maßnahmen sowie die konkreten Begrün- 
' dungsanforderungen m den Blick nehmen müssen. ES wird darüber hinaus auch in 
Anbetracht der verfas$ungsrechtlichen Anforderungen an die Verfahrensges-tal— 

' „tung eine persönliche Anhörung des mittlerweile 14-jährigén Beschwerdeführers 
zu 3 ) ’  m Betracht zu Ziehen haben (5 159 Abs 1 Satz 1 FamFG). ‘ 

6. Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer nicht 
zur Entscheidüng angenommen. 

Soweit der Beschwerdeführer zu 1) allein die VerfassungsbeschWerdé auch 
im Namen seiner jüngsten Tochter der Beschwérdeführérin zu 4), eingelegt hat, 
fehlt es wegen der gemeinsamen elterlichen Sorge an einerwirksamen Vertretung ' 
der“ Minderjährigen (51629 Abs. 1 Sat22 BGB).,Soweü die. weiteren minderjähri— 
gen Kinder die Beschwerdeführerin zu 2) und der Beschwerdeführer Zu 3), die 
VeassungsbeschWerde gegen die angegriffene Entscheidung vom 4. September - 
2019 im eigenen Namen erhöhen haben genügt ihre Begründung bereits deshalb - 
'nicht den aus @ 23___Abs. 1 Satz 2, 5 92 BVerfGG resultierenden Anforderungen, ' 
weil nicht dargelegt wird,; in welcher Weise sie durch die angegriffené Entschéi-—Ü 

' dung beschwert 'sinqa der‘8eschiuss unmittelbar lediglich-dem Beschwerdefüß. ' 
- rerzu 1) Pflichten aufgibt liegt eine eigene nachteilige Betroffenheit der Kinder 

_ auch nicht derart auf der Hand dass auf eine Begründung dazu Verzich_tet werden 
' konnte ‘ 

Die gégen_ die übrigen Ehtscheidungen gerichtete Verfassüngsbeschwerdé 

3 6 -  
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3 9 .  
der Beschwerdeführenden genügt insgesamt nicht den Begründungsanforderum '. - ' 
gen aus 5 23 Abs. 1 Satz 2 5 92 BVerfGG und ist deshalb ebenfalls unzulässig. 

Von einer weiteren Begründung wird gemäß 5 936 Abs. 1 Satz 3 BVérfGG_ 
? abgesehén. 

“Diese .Ents_gheidung ist. uhanfechtbar. 

 Ha'rbärth ' ' Britz _ Radtke - ' 
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Anlage 17 

|Hamburg 

Hanseatisches Oberlandesgericht 
Sievekingplatz 2 

20355 Hamburg 

Fax: 040 — 42 84 34 097 

15. April 2021 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht Dokumentname 

12 U F  124/17 (895 F 204/13) 01./06./08.04.2021 2021—0445„anHOLG—12—UF—124—17„Ablehnung„Lemke.odt 

Besorgnis der Befangenheit von Richterin Fr. Stephanie [J:I .... Anträge 

Anträge: 

1. Richterin Fr. LIII wird wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, und es wird bean— 
tragt, dass der gesetzliche Richter installiert wird, und es wird beantragt, dass alle Be» 

schlüsse, an denen Fr. Lemke beteiligt war aufgehoben werden. 

Es wird —-- unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist --- 

beantragt, das Verwaltungsgericht Hamburg als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Es wird „. unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist ----— 

beantragt, das Finanzgericht Hamburg als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Es wird —— unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist —— 

beantragt, das Landgericht Hamburg als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Es wird — unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist — 

beantragt, die Bundesregierung als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Es wird — unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist — 

beantragt, die EU—Kommission als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Es wird — unter Beachtung dass dies keine Einlassung vor den befangen Richtern ist — 

beantragt, den Europarat als Beobachter oder Beteiligten beizuziehen. 

Begründung zu den Anträgen aus Nr.. 1: 

Mit Beschluss vom 28.11.2017 lehnten Sie, Fr. Lemke, die Beschleunigungsrüge gegen das Kin— 

derhandelsverfahren 12 UF 124/17 ab, hatten aber die Picht, Kinderhandel zu unterbinden. 

Sie Fr. LI:I schrieben somit in vollem Wissen: 
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„III und I I I  waren am 24.02.2014 in Obhut genommen worden und le- 
ben seither in einem Kinderhaus in Schleswig-Holstein.“ 

und Sie, Fr. H:}, beließen damit während laufender gerichtlicher Ermittlungen wegen Kinder— 

handel die betroffenen Kinder bei privaten Kinderhändlern in Schleswig—Holstein zu belassen! % 
ist nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar! 

Nach einer „Inobhutnahme“, einem hoheitlichen Personengewahrsam Minderjähriger, beginnt kein 

rechtsfreier Raum! 

Nach einer „Inobhutnahme“ sind Kinder in einer vom „Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ bereit- 

zustellenden Einrichtung unterzubringen % nicht bei Privaten (mit Ausnahme von Familienan- 

gehörigen oder einem amtlich Bediensteten)!! Das steht so in @ 76 Abs. 1 SGB VIII.. an das Sie, Fr. 

Lemke, nach Art. 97 Abs. 1 GG gebunden sind!! Weder gibt es ein Beleihungsgesetz noch einen 

,‚Öffentlich—rechtlichen“ Vertrag, mit dem das Kinderhandelshaus W I : I  sich ab dem 

24.02.2014 zweier Kinder bemächtigt hatte: „und leben seither in einem Kinderhaus in 

Schleswig-Holstein“!! 

Weil aber absolut hoheitliche Kemaufgaben auch nicht durch Gesetz auf Private übertragbar sind, 

können Private nach einer hoheitlichen Personeningewahrsamnahme Minderjähriger keine Befug— 

nisse haben, u.a. zur Entziehung Minderjähriger. Ebenfalls zu den absolut hoheitlichen Kemaufga— 

ben gehören die (jugend-)arntlichen _1_1__r_1_91_ gerichtlichen Ermittlungspichten! Gerade Minderjährige 

sind vor privaten Dritten zu schützen y_r_;_c1 nicht vom Jugendamt --» in welcher Form auch immer ««— 

während der Ermittlungspichten an Private zu verkaufen!! Kinderhandel ist ein Straftatbe« 

stand: @ 236 StGB; Verträge zu Lasten Dritter sind unzulässig und nichtig (stRspr)!! 

Während (jugend—»)amtlicher _q_g_d_ gerichtlicher Ermittlungen sind Kinder und Eltern vor Privaten zu 

schützen _g_g_Q nicht auch noch 55 235, 236.‚ 239, 239g, 2391). 240 StGB zu erfüllen! 

Mit der Menschenwürde als oberstem Wert des Grundgesetzes und tragendem 
Konstitutionsprinzip ist der soziale Wert und Achtungsanspruch des Menschen 
verbunden, der es verbietet, ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen 
oder ihn einer Behandlum auszusetzen‚ die seine Subjektqualität prinzipiell 
in Frage stellt (BVerfGE 6, 32 [36‚ 41]; 30, 1 {261}. Jedem Menschen ist sie eigen 

ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen 
Status. Verletzbar ist der Wert und Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (vgl. 
BVerfGE 87, 209 [228]). Was die Achtung der Menschenwürde im einzelnen erfor— 
dert, kann von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht völlig gelöst 
werden (vgl. BVerfGE 45, 187 [229}). Eine Verletzung des Achtungganspruchs 
ka_nn nicht nur in der Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung oder Ächtung von 
Personen (vgl. BVerfGE 1, 97 {1041}, sondern auch in der Kommerzialisierung_ 
menschlichen Daseins Iiega.“ [BVerfGE 96, 375 (399, 400); Fettschrift u. Unter- 

streichung durch den Unterzeichner] 
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BVerfGE 6.‚ 55: „Art. 6 Abs. 1 GG ist nicht nur  ein "klassisches Grundrecht" zum 

Schutze der spezifischen Privatsphäre von Ehe und Familie sowie Institutsgaran— 
tie, sondern darüber hinaus zugleich eine Grundsatznorm, das heißt eine verbind- 
liche Wertentscheiduna für den gesamten Bereich des Ehe und Familie betreffen- 

den privaten und öffentlichen Rechts. 

Er ist mindestens insoweit den Gesetzgeber aktuell bindendes Verfassungs— 
recht, als er eine Beeinträchtigung von Ehe und Familie durch störende Ein—— 
griffe des Staates selbst verbietet.“ 

BVerfGE 6.. 386: „Der Einzelne kann aus Art. 6 Abs. 1 GG ein Abwehrrecht gegen 
störende und schädigende Eingriffe des Staates in seine Ehe und seine Familie 
heeüenf‘ 

Fr. Ll:l, aus OLG 12 UF 124/17 gibt es beweisbar keine Begründung für die unter Ihrer Rich- 
teraufsicht ausgeführte Kommerzialisierung unserer Kinder, ir Ihre Missachtung von Art. 1 

Abs. 1 GG und für Ihre Missachtung von Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG! 

Art. 1 Abs. 1 GG: ‚JDie Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

Damit ist die Befangenheit von Richterin Fr. Ll:l hinreichend begründet. Insoweit Richterin Fr. 
LIII Unbefangenheit bescheinigt wird, wird ihr auch Vorsatz attestiert. 

Begründung zu den Anträgen aus Nr. 2-4: 

Wegen der Kommerzialisierung unserer Kinder sind beim Verwaltungsgericht, beim Finanzgericht 

und beim Landgericht Klagen anhängig. Insoweit haben diese Gerichte Pichten aus Art. 1 Abs. 1 

GG und aus Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG‚ insbesondere gilt es die „staatliche Ordnung“ iVm Art. 1 

Abs. 1—3 und Art. 20 Abs. 3 und Art. 97 Abs. 1 GG zu wahren. 

Beim Verwaltungsgericht Hamburg sind mehrere Verfahren anhängig. Zu VG 13 K 4015/19 ver—— 

sucht das Verwaltungsgericht die als befangen abgelehnte Richterin Fr. Si | zur 

Rechtsbeugung anzuleiten. Bislang verweigert das Verwaltungsgericht den unmittelbar Betroffe— 

nen zur Klage gegen Sozialleistungsgewährungen die Beteiligung. Das Verwaltungsgericht hat so— 

mit berechtigtes Interesse daran, mögliche Rechtsbeugung im Familiengericht zu beobachten. 

Dem Finanzgericht Hamburg ist aufgefallen, dass nach rechtswidriger Anordnung von Inobhutnah- 

men die Stadt Hamburg die Abschöpfung von Kindergeld betreibt, um damit private Kinderhänd- 

ler in Schleswig—Holstein mit Sozialgeldern zu bezahlen. Die Verfahren wurden sodann ausgesetzt, 

denn dem Finanzgericht waren u.a. die Anhängigkeit dieses Verfahrens 12 UF 124/17 und die Kla- 

ge AG HH-Barmbek 895 F 183/20 zur Feststellung der Rechtswirksamkeit der Verträge zwischen 

Fr. Verena DI : I  und den privaten Kinderhandelsorganisationen bekannt gegeben werden. Das 

Finanzgericht hat somit berechtigtes Interesse daran, mögliche Rechtsbeugung im Familiengericht 

zu beobachten. 
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Vor dem Landgericht Hamburg ist Klage gegen den Gutachter Hr. BI:I anhängig. Dieser Gutach- 

ter hatte in Kenntnis des sozialhilfe-rechtlichen Dreiecksverhältnis (das einem Chefarzt und Gut— 

achter und Eigentümer der HIFPP wohlbekannt sein muss), somit in Kenntnis, dass Verträge zu 

Lasten Dritter — also unwirksame Verträge — vorlagen, ir und mit der Gegenpartei ein unbrauch- 

bares Gutachten erstellt: „Das Kinderhaus W I I I  ist eine geeignet Einrichtung; ...“!l 

Hr. B|:| hatte zudem gegen die ärtzliche Berufsordnung verstoßen, denn er hatte uns Eltern nie 

gesehen und trotzdem attestiert: „Die Kindesaltem sind daher in ihrer Erziehungsfähigkeit 

gravierend eingeschränkt.“!! 

Das Landgericht hat somit berechtigtes Interesse daran, mögliche Rechtsbeugung im Familienge- 

richt zu beobachten. 

Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ist mein originäres Schutzrecht, denn die „staatliche Gemeinschaft“ hat 

auch darüber zu wachen, dass ich in einem „sozialen Rechtsstaat“ (vgl. Art. 28 Abs. 1 GG) und 

in einem „sozialen Bundesstaat“ (vgl. Art. 20 Abs. 1 GG) meinen Pichten meinen Kindern ge- 

genüber nachkommen kann und dass die „staatliche Ordnung“ aus Art. 6 Abs. 1 GG tatsächlich 

Schutz gewährt. 

Damit ist die Beteiligung oder die Beobachtung zulässig und hinreichend begründet. 

Begründung zu den Anträgen aus Nr.. 5—7 : 

Sowohl Bundesregierung, EU-Kommission als auch Europarat wachen über das Rechtsstaatsprin« 

zip. Für die Bundesregierung folgt dies u.a. aus Art. 1—-3_‚ Art. 20, Art. 25 , Art. 28 und Art. 84ff GG 

iVm EU—-Vertrag und AEUV. Für die EU«-Kommission folgt dies aus u.a. EU—Vertrag und AEUV. 

Für den Europarat gilt es u.a.. die Einhaltung der EMRK zu gewährleisten. 

Insoweit sind bei der Umsetzung von geltendem Recht u.a. aus EU«—Menschenhandel—Richtlinie 

2011/36/EU „1__1„g_1_4 EU——Opferschutsichtlinie 2012/29/EU hinreichende Aufsichtsrechte und 

—pichten iVm Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der EMRK zu 

beachten. 

Die Anordnung der Inobhutnahmen war rechtswidrig, Beweis Anlage, gp_c_1 sodann darf ir Kinder 

kein rechtsfreier Raum oder Kinderhandel oder Rechtsbeugung iVm 88 33 1 ff StGB entstehen @ 

Eingriffe in Grundrechte sind begründungspichtig! Beweisbar haben sich Richterin Fr. Dr. An— 

nette Pl:l, Richter Hr. Stephan Harbarth, Richterin Fr. Gabriele Britz und Richter Henning 

Radtke ihrer Pichten enthoben, Beweis: OLG-Beschluss vom 04.09.2019 und BVerfG—Beschluss 

1 BvR 2318/19 @ vorliegend! 

Damit ist die Beteiligung oder die Beobachtung zulässig und hinreichend begründet. 

Anlage: Rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg 13 K 1081/14 vom 25.11.2015 
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Verwaltungsgericht Hamburg 

' Urteil ' 
Im Namen des Volkes 

In der Venwaltungsre'chté.sache 

- Kläger -- 
Protessbevollmächtigter: 
zu 1-2:‘ . - ‚ 
Rechtsanwalt Thomas SI l. 

g e g e n  

die Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch das Bezirksamt Wandsbek, 
»Rechtsamt—-‚ ' 
Schloßstraße 8 g, 
22041 Hamburg, 
Az: W/RA 5143012014, _ 

' ' -- Beklagte —_- 

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 13 am 25. November 2015 im 
schriftlichen Verfahren durch . 

die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht S! |, 
die Richterin am Verwaltungsgericht sl:l‚ 
den Richter Si : l ‚  
die ehrenamtliche Richterin Frau BEI 
den ehrenamtlichen Richter MIII 



füi' Rechterkannt: 

Es wird festgestellt, dass die am 24. Februar 2014 durch die Beklagte. a°ngeordnete lnob— 
hutnahme der Kirider[ ‘ |rechtswidrig war, gegenüber der Kläge— 
-ri_n zu 1. jedoch nur bezüglich des Kindes | |. ' 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen., ‘ 

Gérichtskostén werden nicht erhoben. Die außergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits 
tragen die Klägerin zu 1. zu 1/4 und die Beklagte zu 3/4. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckuhgse 

schuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe "der feétzüse‘tzenden 

Kosten abwenden, falls nicht der jeweilige Vollétreckungsgläubiger vor der Vollstreckung ' 
Sicherheit in Höhe des zu voll3tre_ckenden Betrages leistet." _ ' 

Rechtémittelbelehrung: 

. Gegen dieses Urteilkann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder durch ein mit einer quali— 
zierten elektronischen Signatur versehenes und elektronisch übermitteltes Dokument (5 553 der Verwaltungs— 
gerichtsordnung -—- VwGO „ i.V.m.. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Hamburg vom 
28.- Januar 2008 in der jeweils geltenden Fassung) die Zulassung der Berufung beantragt werden. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4 20099 Hamburg, zu stellen. Er 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen. aus denen 
die Bérufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt werden ist, 
bei dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht‚ Lübeckeordamm 4, 20099 Hamburg, schriftlich oder in 

elektronischer Form‘(3.0.) einzureichen. ' 

Die Berufung ist nur zuzulassen, 

— ' wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, _ 

— wenh die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

- wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

- wenh das Ueil von einer Entscheidung des 0bervemaltüngsgericht's, des Bundesvenualtungsgerichts 
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts ' 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird 
und vorliegt auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Obervennaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahre'n, durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor 
dem Obervenualtungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an 
einer der in 5 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt.zugelassen. 
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Petition an den Deutschen Bundestag Seite 2 
(mit der Bitte um Veröffentlichung) 

Wortlaut der Petition 

Es wird beantragt festzustellen, dass die Beschäigungsverhältnisse in den deutschen Jugendämtern nicht den 
verfassungsrechtlichen Erfordernissen aus Art. 33 Abs. 4 GG genügt. 

Es wird die Einhaltung von Art. 33 Abs. 4 GG bei den Beschäftigungsverhältnissen in deutschen 
Jugendämtern gefordert, die in der Regel hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. 

Begründung 

Art. 33 Abs. 4 GG ist Verfassungsrecht und oberste "staatliche Ordnung"! Auf dessen Einhaltung haben die 
Gruppen "Ehe" und "Familie" nach Art. 6 Abs. 1 GG ein GrundRECHT, weil sonst der Schutz ir diese 
Gruppen‚ speziell für die Gruppenmitglieder "Kinder" entfällt. 
Nach Art. 84 Abs. 3 GG gilt: "Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder die 
Bundes gesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen." 
Die Executive ist aus Art. 1 Abs. 3 an die unmittelbare Gewährleistung der Grundrechte gebunden, damit zur 
Gewährung des "besonderen Schutzes" der Gruppen "Ehe" und "Familie" und deren minderjährigen 
Angehörigen verpichtet. 
Die Executive ist aus Art. 20 Abs. 3 GG an die Einhaltung von Gesetz und Recht gebunden. 
Insgesamt muss die Einhaltung der Beschäftigungsverhältnisse aus Art. 33 Abs. 4 GG in deutschen 
Jugendämtern damit unmittelbar zur Geltung gebracht werden. 

Organisationsversagen der Länder und der Gemeinden berechtigt die Bundesregierung nicht, die Aufsicht zu 
vernachlässigen. 
Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausihrung der Bundesgesetze in den Ländern festgestellt 
hat, nicht beseitigt, so beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der Bundesrat‚ ob das Land 
das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen 
werden. 

Der Bundestag beaufsichtigt die Bundesregierung. 
Der Bundestag hat daher zu sorgen, dass die Bundesregierung Rechenschaft dazu ablegt, in welchen Ländern 
und. Kommunen bzw. Kommunalverbänden die Beschäftigungsverhältnisse in den Jugendämtern nicht den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht. 

Anregungen für die Forendiskussion 

Neben Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 verpichtet Art. 97 Abs. 1 GG auch den Richter. 

Nach @ 26 FamFG gilt ir den Richter am Familiengericht bei der Beteiligung von "Mitarbeitern" des 
Jugendamts an gerichtlichen Verfahren die Prüfung der Eingangsvoraussetzungen, u.a. mit den Fragen: "Kann 
ein Jugendamt, das Art. 33 Abs. 4 GG missachtet, überhaupt beteiligt werden? Bietet es bei der Missachtung 
von Art. 33 Abs. 4 GG überhaupt die Gewähr ir den besonderen Schutze der Individuen aus der Gruppe 

Petition 119347 - 04. January 2021 



Petition an den Deutschen Bundestag Seite 3 
(mit der Bitte um Veröffentlichung) 

"Familie"?". 

Nach @ 86 VwGO gilt der Ermittlungsgrundsatz auch ir das Verwaltungsgericht. Beim Widerspruch gegen 
"Inobhutnahmen" hat das Verwaltungsgericht zu prüfen, ob überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen des 
"Mitarbeiters" des Jugendamtes erillt sind. 

Familiengerichte und Verwaltungsgerichte missachten ihre Prüfpichten. Die Anrumg der Gerichte wird 
sodann zur Fame, wenn in der Letzt-Entscheidung das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung nicht 
annimmt. 

Petition 119347 - 04. January 2021 



Petition an den Deutschen Bundestag Seite 4 
(mit der Bitte um Veröffentlichung) 

Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der 
betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des Aktenzeichens auf dem Postweg an folgende 
Kontaktadresse: 

Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Platz der Republik 1 
1 101 1 Berlin 
Tel: (030)227 35257 

Petition 119347 — 04. January 2021 
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Berlin, 20. Januar 2021 
—. _ Bezug:“lhx Schreiben vom 

4-. Iänuar 2021 
. Anlagen: 1 

Referat Pet 3 . ‘ 
. AA, BKAmt, EMAS (Soz. ), BMBF, 

BMEL, BMFSF], BMZ, BPrA 

0beramtsrätin Sonja SI—__l 
Platz der Republik 1 
1101 1 Berlin 

. ' - Telefon: +49 30 227— 39346 
“Fax:— +49 30 227— 30013 _ 

' vorzimmer.pet3@bundestag.de 

Det1tscher Bundestag ' 
. Petitionsaussphu39 ' 

% WZZaZ L\f \/ /( 

Kinder- und Jugendhilfe 
Pet 3-19—17—2165-041807 (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 

Sehr geehrter Herr [ : |  

im Auftrag des Vorsitzenden des PetitiOnsaüsschusses, Herrn 
Marian Wendt, MdB, danke ich Ihnen für Ihre Online—Petition 
mit der ID—Nummer 119347. 

‚„.-.-Der. Ausschussdienst, der die Aufgabe hat, für den Petitionsaus« 
' schuss Vorschläge zu erarbeiten, hat Ihre Eingabe geprüft und 

festgestellt, dass Sie offensichtlich von falschen rechtlichen oder 
tatsächlichen Voraussetzungen ausgehen. , 

Sie gehen 'in Ihrer Eingabe dav0n aus, dass der Deutsche Bundes— _ 
tag im Bereich der Kinder— und Jugendhilfe die Bundesregierung 
beaufsichtige, die wiederum die Aufsicht über die Länder und 
Gemeinden ausübe, die diese 1m Falle eines Organisationsversa— 
gens nicht vetnachlässigen dürfe. 

Ihre Auffassung entspricht jedoch aus folgendem Grunde nicht 
der geltenden Rechtslage: . 

Die Aufgaben der Kinder- und lügehdhilfe werden aufgrund der 
konkurrierenden Gesetzgebungskompeterlz des Bundes'- für die 
öffentliche Fürsorge nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des 

' Grundgesetzes (GG) zu weiten Teilen durch Bundesgesetz be- 
stimmt. Insbesondere mit dem Achten Buch Sozialgesetzbuch —- 
Kinder— und Jugendhilfe (SGB VIII)“ hat der Bund von dieser Ge— 
_setzgebungskompetenz Gebrauch ge1aüht. 

Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch die Be— 
_ arbeitung Von Kinder- und Iugendschutzfällen ist eine zentrale 
Aufgabe der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe (% 2, _ ' 
3 Sezialge$etzbuch Achtes Buch— SGB VIII) ' 
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Jedoch sieht insbesandere % 69 Absatz 1 SGB VIII vor, dass die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Landes_reeht bestimmt 
werden. Öffentliche Träger der Iugehdhilfe sind auf örtlicher 
Ebene und Kreisebene die Jugendämter, auf Landesebene die 
Landesjugendämter. 

Nach der historischen Entwicklung sind die un Bereich der öf— 
fentlichen Fürsorge bestehenden Aufgaben Angelegenheiten der 
örtlichen kommunalen Selbstverwaltüng, da sie „in der örtlichen 
Gemeinschaft wurzeln oder auf die örtliche Gemeinschaft eirleri 

' spezifischen Bezug haben und von dieser örtlichén Gemeinschaft 
eigenverantwortlich und selbständig bewältig werden können" 
(vgl. BVerfG vom 30.07.1958, NIW 1958,1341]. 

Da die insofern durch Landesrecht den kommunalen Gebiétskör— 
perschaften zuzuordnenden Aufgaben der öffentlichen Für80rge, 
mithin auch der Kinder— und Jugendhilfe, auf den gesetzlichen 
Vorgaben des SGB VIII beruhen, handelt es sich insbfern um 
pichtige, aber weisungsfreie eSelbstverwaltung'3aufgäben (n, 
Wiesner, SGB VIII, 5 Au., 2015, Vor 55 11 f f ,  Rn. 26). 

-— Für diese Aufgaben gilt somit; die kommunale Selbstverwaltugs— 
garantie nach Artikel 28 Absatz 2 GG. Sie umfasst das Recht der ' ' 
Gemeinden, diese Aufgaben m ihrem eigenen Wirkungskreis, d. 
h in eigenem Namen, durch eigene Rechtsakte und ohne staatli—_ 
che Eihmischung, wahrzunehmen. 

Im Hinblick auf die Eigenverantwortliczhkeit dér Aufgabenwahr— 
nehmung obliegt den Kommunen somit auch die personelle und - 
strukturelle Organisation der örtlichen Jugendämter. - 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass Ihre Forderü'ng damit im Wi— — 
derspruch zu der verfassungsretihtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG und auch der Per—. „ 
sonalhoheit der Kommunen steht. Der Deutsche Bundestag hat 
daher keine Möglichkeit, in ihrem Sinne "tätig werden zu“ können. 

Vor diesem Hintergrund gehe ich. davon aus, dass Sie Ihr Anlie— 
gen nicht weiter verfolgen wollen und das Petitionsverfahren als 
abgeSchlossan angesehen werden kann, sofern Sie sich nicht ge— 
geteilig äußern. 

Es steht Ihnen frei, sich mit Ihrem Anliegen unmittelbar an alle 
‚ Petitionsausschüsse der Bundesländer zWeck's parlamentarischer 

Prüfung zu wenden 

Eine Anschriftenliste der Länderparlamente ist diesem Schreiben 
beigefügt. 
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Sie haben Ihre Petition zudem mit dem Wunsch eingereicht, 
- die$e auf der Internetseite des Petitionsau$schüsses zu veröffent- ' 

lichen. Weil Sie offen3ichtlich Von falschen Voraüssetzungen, 
ausgehen, empfiehlt der Ausschussdienst dem Petitionsaus— 

. schuss, Von einer Veröffentlichung Ihrer Eingabe nach Nr. 2.1 
und Nr 3 Buchstabe f) der Richtlinie für die Behandlung von öf— ' 
fentlichen Petitionen (veröffentlicht unter WWW. bundes- ' 
tag. die/Petition) abzusehen. Sofern der Ausschuss dieser Empfeh— 
lung folgt, erhalten Sie keine weitere Nachricht.. ' 

Personenbezogene Daten werden unter Wahrung des Datenschut— 
' Zes gespeichert rind verarbeitet. 

Mit freundlichen Grüßen 

' im Auftrag 
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' ' Landtag von Baden-Württemberg 
- Petitionsausschuss — _ ' 

" ' ' . Haus des Landtages _ 
Konrad—Adenauéf—Straße 3 
70173 Stuttgart 

Bayerisjcher Landtag 
Maxirhilianeum . 
81627 München . 

Abgebrdnetenhaus von Berlin 
- Petitioneauaschuss — 
10111Berlin— M—itte 

Petiti0n$au$schuss der 
; Bremischen Bürgerschaft 

— . Am Markt 2-0 ' 
-_ 28195 Bremen 

“Eingabendien9t der Bürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
Postfach 10 09 02 
20006 HambUrg 

He$si36her Landtag 
-— Petitionsausschuss — 

' Schloßplatz 1 -— 3 
65183 Wiesbaden 

' .. Landtag Niedersachsen. 
PostfaCh 44 07 ' _ _ 

_ 30044 Hannover 

Ü . _ Landtag Nordrhein-Westfalen 
- Petitionsausschuss - - 

-_ Postfach 101143 
40002 Düsseldorf ' 

" Landtag Rhéinlän-d-Pfalz " ' 
7 . - Petitionsausschuss - 

Deutschhausplatz 12 
55116 Mamz _ _ 

' Ländtag-déé Saarlandes " 
- Ausschuss für- Eingaben -- - 
Franz—Josef—Röder—Str. 7_ 
661 19 Saarbrücken 

Schlesig-Holst‘einischer 
"Landtag 
- Petitiohsausschuss - 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 

Landtag Bfänd9nburg 
- Petiti0nsausschuss - 
Postfach 60 10 64 
14410 Potsdam _ 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
- Petitionswsschuss - - 
Schloß 
Lennéstraße 1 
19061 SChwerin- 

Säch5ischer Landtag _ 
- Petition33u-sschussw—H „„- '-—« 
Bemhard-Von—Lindehau— Platz 1 

— 01067 Dresden 

Landtag Sachsen—Anhalt 
«— Petitionsausschuss -' 

_ Domplatz 6 -— 9 
39104 Magdeburg 

Thüringer. Landtag _ 
- Petitionsausschuss ‚_..- 
Jürgen—Fuchs«-Str. 1 ' 
99096 Erfurt 



Deutscher Bundestag 
Petitionsausschusses — Referat Pet 3 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

030 — 227-30013 

04. März 2021 

Ih r  Zeichen Ihre Nachricht Dokumentname 

Pet 3—19—17—2165—041807 20.01.103.02.2021 zoz1—oa-04„anPt-Bt-O41sov_vveiter.odt 

Weiterverfolgung der Petition ———— Verantwortung des Bundestags 
Aufforderung vom 28.12.2020 an die Bundesregierung und Benachrichtgung an 709 Bundestagsabge— 
ordnete 
Öffentliche Vorbildfunktion und Offenbarungseid des Bundesverfassungsgerichts zu Verwahrlosung 
des Grundgesetzes 

Petent: | 
Adressat: Deutscher Bundestag 

Sehr geehrte Fraul 1, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 20.01.2021, Posteingang bei mir am 03.02.2021, teilen Sie mir mit, dass Sie 

meine Petition nicht weiter verfolgen, sofern ich mich nicht gegenteilig äußere. 

Hiermit äußere ich mich gegenteilig und fordere Sie auf, diese Petition durch den Bundestag be— 

handeln zu lassen. 

Begründung: 

Sie gehen von falschen rechtlichen oder tatsächlichen Voraussetzungen aus. Wenn der Bundestag 

Gesetze beschließt, dann hat die Bundesregierung Sorge dair zu tragen, dass diese in den Ländern 

entsprechend Art. 20 Abs. 3 GG und unter Beachtung von Art. 1 Abs. 1-3 GG ausgeübt werden. 

Der Wortlaut der Petition vom 04.01.2021 ist: 

Es wird beantragt festzustellen, dass die Beschäftigungsverhältnisse in den deut- 

schen Jugendämtern nicht den verfassungsrechtlichen Erfordernissen aus Art. 33 
Abs. 4 GG genügt. 
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Es wird die Einhaltung von Art. 33 Abs. 4 GG bei den Beschäftigungsverhältnissen 
in deutschen Jugendämtem gefordert, die in der Regel hoheitliche Aufgaben 
wahrnehmen. 

In der Begründung nehme ich explizit auf Art. 84 Abs. 3 GG Bezug und zitiere! 

Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder die Bundesgesetze dem gelten- 

den Rechte gemäß ausführen. Das ist verfassungsrechtliche Vorgabe, an die sich die Bundesregie- 

rung zu halten hat, damit die „staatliche Ordnung“ aus dem Grundgesetz eingehalten wird. 

Organisationsversagen der Länder und der Gemeinden berechtigt die Bundesregierung nicht, die 

Aufsicht zu vernachlässigen. Das liegt aber offensichtlich vor: In deutschen Jugendämtern herrscht 

vorwiegend Tarifanstellung. In dem Bereich, in dem hoheitliche Aufgaben im Kinder- und Jugend- 

schutz zu bewältigen sind, ist das Regel-Ausnahme-Verhältnis aus der verfassungsrechtlichen Vor- 

gabe aus Art. 33 Abs. 4 GG gebrochen und das vorsätzlich! 

Zu Recht argumentieren Sie‚ es obliegt den Ländern, dass diese Sorge dair tragen, dass solche 

prekären und verfassungswidrigen Beschäftigungsverhältnisse, mit denen die verfassungsrechtli— 

chen Vorgaben durchbrochen werden, abgeschafft werden. Aber Sie missachten, dass ich nicht die 

Bundesregierung bin: Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus., daß die Länder die Bun— 

desgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausihren! Es kann nicht hingenommen werden, dass Sie 

mich auffordern, ich solle durch Petitionen in 16 Ländern dair sorgen, dass die dort vollziehende 

Gewalt sich an Art. 20 Abs. 3 und Art. 1. Abs. 1-—3 GG halten soll! Ich verweise auf die individuel— 

len Schutz-— und Abwehrrechte aus Art. 6 Abs. 1 GG ir die Gruppen „Ehe“ und „Familie“ iVm 

BverfGE 6, 386: „Der Einzelne kann aus Art.. 6 Abs. 1 GG ein Abwehrrecht gegen stören-« 
de und schädigende Eingriffe des Staates in seine Ehe und seine Familie herleiten.“. Die 
Verwahrlosung des Grundgesetzes in J ugendämtern ist bundesweit und verantwortlich d__air sind 

Bundesregierung und Bundestag, die ihre Aufsichtspichten missachten. 

Auch Ihr Hinweis darauf, dass in „Wiesner‚ SGB VIII, 5. Au., 2015, Vor @@ 11ff„ Rn. 26“ steht‚ 

dass es sich bei der Übertragung der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII auf die kommunalen 

Gebietskörperschaften um .,.‚weisungstreie Selbstverwaltungsaufgaben“ handeln würde, verfängt 

nicht. Dies „kommunalen Gebietskörperschaften“ haben genaus wie die Bundesregierung und das 

Land die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 33 Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 3 GG und 

Art. 1 Abs. 1-3 GG einzuhalten und sind dabei keinesfalls „weisungstrei“, was Sie auch noch un- 

terstrichen hatten! Im Übrigen steht „Wiesner“ keinesfalls über dem Grundgesetz! 

Entsprechend einem Artikel der „taz“ vom 06.02.2020 war berichtet werden, dass die «450 Ham- 

burger ASD-Dienststellen im verfassungswirdrigen Tarifangestellten-Zustand arbeiten (siehe dazu 

unter httpsz//taz.de/Wegen-—neuer-—Geh_altsstufen/ !565813 1/)! Das sind die Kinder- und Jugendamt- 

Mitarbeiter, die regelmäßig hoheitliche Aufgaben aus u.a. @ 2 Abs. 3 SGB VIII wahrnehmen, u.a. 
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den beständigen hoheitlichen Realakt „Hilfeplan-Verfahren“ leiten, den hoheitlichen Verwaltungs- 

a_kt zur Gewährung von Sozialleistungen ausüben, die @eitlich_e Gefahreneinschätzung im Rah- 

men von @ 8a SGB VIII leisten, Eingriffe in Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 6 Abs. 3 GG durch hoheit- 

lichen Personengewahrsam Minderj ähriger anordnen‚ etc. 

Der Regierende Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, war sodann am 07.02.2020 Öf- 

fentlich dazu befragt worden, siehe Anlage 1 und 

httpsz// WWW .ab geordnetenwatch.de/ prole/ peter-tschentscher/ fragen—antworten/ 326 1 93 . 

Hr. Tschentscher antwortete: „Die ASD-Beschäftigen sind nicht nur in Hamburg, son— 
dern auch in den Kommunen anderer Länder sowie den übrigen Stadtstaaten 

zwar nicht immer, aber in aller Regel, Tarifbeschäftigte.“!! 

Um das klar zu sagen: Verfassungswidriges Handeln in den Kommunen anderer Länder so- 

wie den übrigen Stadtstaaten kann verfassungswidriges Handeln in Hamburg nicht legiti- 

mieren! Es ist Vorsatz dies auf einer solchen Argumentation rechtfertigen zu wollen! 

Wann und wie ist die Bundesregierung ihrer Aufsichtspicht (in Verbindung mit dem Grundrecht 

aus Art. 6 Abs. 1 GG zur Einhaltung der „staatlichen Ordnung“, die den Gruppen „Ehe“ und 
meiner ,.‚Familie“ Schutz zu gewährleisten hat) nachgekommen, so dass in den Ländern die verfas— 

sungsrechtlichen Vorgaben entsprechend Art. 33 Abs. 4 GG, Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 1 Abs. 1-— 

3 GG eingehalten werden?? Jedes Land hat dabei der Bundesregierung gegenüber Rechenschaft 

abzulegen. 

Sodann habe ich begründet: „Der Bundestag beaufsichtigt die Bundesregierung.“! 

Nähere Auskünfte über die „Kontrolle der Regierung“ nden Sie unter 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/regierungskontrolleüneu 

„Als direkt gewählter Vertretung des Volkes kommt dem Bundestag neben seiner 
Funktion als Gesetzgeber eine weitere sehr wichtige Aufgabe zu: die Kontrolle 
der Bundesregierung. Um diese Kontrollfunktion wahrnehmen zu können, müs— 
sen sich die Abgeordneten über die Arbeit und Vorhaben der Regierung informie— 
ren können. Dazu steht ihnen eine Reihe von Rechten und Instrumenten zur Ver— 
fügung — wie zum Beispiel Kleine und Große Anfragen oder die Aktuelle Stunde. 

Der Bundestag bildet aber auch Gremien, zu deren Aufgabe die Kontrolle der Re- 
gierung gehört. Das sind zum einen die ständigen Ausschüsse, deren primäre Auf- 

gabe die Mitwirkung bei der Gesetzgebung ist. Dazu gehören aber auch spezielle 

Gremien wie beispielsweise die Untersuchungsausschüsse, die fast ausschließlich 

zur Kontrolle der Regierung eingesetzt werden.“ 
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Dann weise ich Sie darauf hin, dass Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ein mir und anderen Eltern zustehen- 

des Grundrecht ist! Die „staatliche Gemeinschaft“ — mithin der Bundestag — wacht über Eltern, 

dass sie ihren Pichten und Rechten ihren Kindern gegenüber nachkommen, 1Ld sie hat u.a. auf 

Grund des Sozialstaatsprinzips (vgl. Art. 20 Abs. 1GG und Art. 28 Abs. 1 GG) darüber zu wachen, 

dass Eltern dem auch faktisch nachkommen können: sozialer Rechtsstaat und kein asozialer Un- 

rechtsstaat. 

Wenn eine verfassungrechtliche Verwahrlosung bei den Beschäftigungsverhältnissen bei gleichzei- 

tiger Verwahrlosung zur Bindung an Recht und Gesetz in deutschen Jugendämtern eingekehrt ist, 

die Länder diese verfassungsrechtliche Verwahrlosung unter eigener Verwahrlosung des Grundge- 

setzes hinnehmen und die Bundesregierung die Verwahrlosung ihrer verfassungsrechtlichen 

Pichtaufgaben aus Art. 84 Abs. 3 GG veranstaltet, dann muss man sich nicht wundern, dass 

durch „freie“ Träger die Sozialkassen geplündert werden: Tarifangestellte gewähren den gesamt- 

schuldnerischen Schuldbeitritt m Privatverträgen durch hoheitlichen Verwaltungsakt und in der 

Regel an Tarifangestellte ihres eigenen Jugendamts! (Zur Problematik des Insichgeschäfts komme 

ich später.) 

Der Bundestag ist weiterhin aufgefordert. seiner Kontrollpicht über die Bundesregierung nachzu-— 

kommen und hat von der Bundesregierung Rechenscha einzufordern! 

Es wird beantragt festzustellen, dass die Beschäftigungsverhältnisse in den deut- 

schen Jugendämtern nicht den verfassungsrechtlichen Erfordernissen aus Art. 33 

Abs. 4 GG genügt. 

Es wird die Einhaltung von Art.. 33 Abs. 4 GG bei den Beschäftigungsverhältnissen 
in deutschen Jugendämtern gefordert, die in der Regel hoheitliche Aufgaben 

wahrnehmen. 

Damit ist nicht der unmittelbare Durchgriff des Bundestages auf die kommunalen Gebietskörper— 

schaften gemeint! Damit ist — so wie es begründet werden war — der Bundestag aufgefordert, sich 

von der Bundesregierung nachweisen zu lassen, dass in den Ländern die verfassungsgemäße Ord— 

nung aus dem Grundgesetz eingehalten wird: „Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber 
aus, daß die Länder die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen.“! 

Wenn die kommunalen Gebietskörperschaften Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 1 Abs. 1-3 GG missach- 

ten und meinen, sie könnten auf Grund verwahrloster Grundgesetz—Beachtung des Landes in Völli- 

ger Willkür die Übertragung hoheitlicher Be1gnisse auf Tarifangestellte veranlassen, dann ist 

Art. 6 Abs. 1 GG konterkariert, dann ist der Misshandlung von Kindern und Familien Tür und Tor 

geöffnet, dann ist Art. 1 Abs. 1-3 GG gebrochen. Der Bund hat die Rechtmäßigkeit des Vollzugs 

der Gesetze zu kontrollieren‚ er hat die Rechtsaufsicht. Eine Missachtung von Art. 84 Abs. 3 GG 

kommt für die Bundesregierung nicht ansatzweise in Erwägung, weil die Gruppen „Ehe“ und „Fa- 
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milie“ ein Grundrecht auf die Einhaltung und den „Schutze der staatlichen Ordnung“ haben, 

und kann im Übrigen durch Ihr Schreiben nicht auf mich übertragen werden. 

Das Unterlassen der Aufsichtspicht aus Art. 84 Abs. 3 GG ist ein unmittelbarer Eingriff in 

Art. 6 Abs. 1 GG!! 

Offenbar ist aber die Verwahrlosung des Grundgesetzes faktische Realität, und der Unwille des 

Bundestags, die Bundesregierung zu kontrollieren‚ ist die Ursache! 

Unter https://dejure.org/ZOZOA7 098 nden Sie den öffentlichen Offenbarungseid zur Verfas- 

sungswirklichlgeit im Familienrecht von Richter Hr. Harbarth, Fr. Britz und Fr. Radtke zum ein- 

zigen rechtskräftigen Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts 12 UF 124/17 vom 

04.09.2019 in Sorgerechtsangelegenheiten. Unter https://dejure.org/ZO19„63053 nden Sie den Be- 

schluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts 12 UF 124/ 17 vom 04.09.2019. Weder OLG noch 

Bundesverfassungsgericht halten es für notwendig, über 5,5-jährigen Eingriff in Familie und Kin- 

satzweise zu be ründen. Infol e konnten dmverantworthchenrechtsw1drlghandelndenTar1fan— 
gestellten unter Richter—Aufsicht über 55 Jahre Kinderhandel betreiben und die Sozialkasse plün— 

dem! 

Um das klar zu sagen: Das. Bundesverfassungsgericht hatte zu 1 BvR 2318/19 den Antrag vorlie— 

gen„ Zitat: 

„Es wird beantragt, dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Hamburgs und den 

Jugendämtern Hamburgs -—- unter Setzung einer angemessenen Frist ---— die Erfüh 

lung der verfassungsmäßigen Ordnung aus Art. 33 Abs. 4 GG bei den Bedienste— 
ten der Jugendämter aufzuerlegen, die hoheitsrechtliche Befugnisse (u.a. aus 
@ 42 SGB VIII) als ständige Aufgabe wahrnehmen.“ 

Der Beschluss 1 BvR 2318/19 erfolgte angeblich am 20.11.2020, war aber erst am 06.02.2021 211—- 

gestellt worden und auch erst danach veröffentlicht werden. Am 28.12.2020 konnte ich somit 

davon ausgehen, dass zu 1 BvR 2318/19 noch keine Entscheidung getroffen worden war, dass das 

Bundesverfassungsgericht seiner Picht aus {} 94 BVerfGG nachkommt, sich an Art. 97 Abs. 1 GG 

hält und die Bundesregierung beteiligt. Um dem Nachdruck zu verleihen, hatte ich am 28.12.2020 

die Bundesregierung, Fr. Merkel, Hr. Seehofer, Fr. Giffey und Fr. Lambrecht aufgefordert, dem 

Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht beizutreten und darüber alle 709 Bundestagsabge- 

ordnete informiert, Beweis Anlage 2 (Ausdruck einer der 709 Emails). 

Wenn Verfassungsrichter Hr. Harbarth, Fr. Britz und Hr.. Radtke öffentlich und in Vorbild- 

funktion das Grundgesetz entsorgen, dÄnit vorsätzlich die Ordnung aus Art. 20 Abs. 1-3 GG 

adabsurdum führen, dann ist der Rechtsstaat in Gefahr! 
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Anlagen: 

1. Öffentliche Anfrage vom 07.02.2020 an den Regierenden Bürgermeister des Landes 

Hamburg, Peter Tschentscher, und seine Antwort vom 17.02.2020 zur prekären und ver- 

fassungswidrigen Tarifanstellung in ASD-Dieststellen mit hoheitlichen Aufgaben unter 

Missachtung von Art. 20 Abs. 3 GG. 

2. Eine von 709 Emails vom 28.12.2020, beispielhaft an die Bundestagsabgeordnete Fr. An- 

gela Merkel, mit der Aufforderung zum Beitritt der Bundesregierung zur noch nicht be- 

kannten — insoweit als anhänig zu geltenden — Bundesverfassungsbeschwerde 1 BvR 

23 1 8/ 19. 

Da unter https://dejure.org/ZOZOA7098 auf die unmittelbare Veröffentlichung des Beschlusses 

1 BvR 2318/19 auf der Seite des ,.‚Bundesministeriums der Justiz und ir Verbraucherschutz — 

Bundesamt für Justiz“ verwiesen wird, ist es der Bundesregierung wohl-bekannt, dass Richter Hr. 

Harbarth, Fr. Britz und Hr. Radtke contra legem die Beteiligungsrechte von Bundesregierung 

und Bundestag vorsätzlich missachtet hatten, siehe: 

httpz// www.rechtsprechung-im-internet.de/ j portal/ portal/ t/ 19ke/page/bsjrsprod.psml? 

idokumentanzei e&showdoccasem 1 & ' s eimrefferliste&documentnumbew1 &numberofres 

ultsm10908&fromdoctodocmyes&doc.idVRE441932 101&doc.part3L&doc.price30.0&doc.hlm1 

#focuspoint 

Sehr geehrte Fr. I [, sehr geehrte Damen und Herren des Bundestags, ich bin der Mei- 

nung, dass korrumpierbare Richter aus dem Amt entfernt werden müssen: Die Kommerzialisierung 

von Kindern nach dem SGB VIII, dazu in jugendamtlicher TarifangestelItem—Tätigkeit während an» 

hängiger Sorgerechtsverfahren ist eine vorsätzliche Missachtung von Art. 1 Abs. 1 GG! Da gibt es 

keinen Ermessensspielraum: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und  zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“! 

Der Bundestag hat diese Verpichtung! 

Anzumerken ist noch, dass gegen den Beschluss 1 BvR 2318/19 vor dem Bundesverfassungsge— 

richt fristgerecht und öffentlich Anhörungsrüge/Gegenvorstellung/Beschwerde entspr. Art. 13 

EMRK und Anträge auf Vorlage beim EuGH — insbesondere zum Rechtsstaatsprinzip — einge- 

reicht worden ist. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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Bér1in, 17. März 2021 
Bezug: Ihr Schreiben vom 

. 4. März 2021 

Referat Pet 3 _ 
AA, BKAmt, EMAS (SOL), BMBF, 

‘ BMEL‚ BMFSFI, BMZ, BPrA 

0beramtsrätin I | 
Platz der Republik 1 
11011 Beriin ‘ _ 
Telefon: +49 30 227—39346 

_ Fax: +49 3022.7—30013 
vorzimmar.pet3@bundestag.de 

Deutscher Bundestag 
Petitibnsansschuss 

£“„.._ 
253 j©i? ÄÖZ/ 

' Üaé@ ‚"/Un /xf’ff%ß' " 

Kinder- und Jugendhilfe 
- Pet 3- 19-1 7-2165—041807 (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 

Sehr geehrter Herr I I I  

zu Ihrem Schreiben, für daS ich danke, darf ich Ihnen mitteilen, 
dass sich der Deutsche Bundestag mit Ihrem Anliegen parlamen» 
tari_sch befassen wird . 

Zur Erledigung Ihrer Eingabe wird der Ausschusädierist daher _ 
eine Beschlussempfehlung für den Petitionsausschuss vorberei— 
ten. Dies wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. ' 

Ich Werdé Sie zu gegebener Zeit übér den weiteren“ Verfahrens- 
schritt unaufgefordert informieren und bitte bis dahin um Ihre 

_ Geduld 

“Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

___-....— . . -  _ . -  „..::-wu: 'h.....-lc:M—. „„... 



Berlin, 31. März 2021 
Bezug: Mein Schreiben vom 
17. März 2021 

Referat Pet 3 
AA, BKAmt, EMAS (Soz ), BMBF, 
BMEL, BMFSFI, BMZ, BPrA ' 

Oberamtsrätinl j 4 
Platz der Republik 1 ' ' 
11011 Berlin _ 
Telefon: +49 30 227 39346 
Fax; +49 30 227 30013 _ 
vorzimmer.pet3@bundestag.de 

Déut3cher—Bundestag 
Patit‘in.smwfmimss 

" .??? ‚(am (324 1 

.... «__-u..v‘h . .„ „„.... ‚n. ‚ m  

Kinder- und Ingendhilfe . . ' 
Pet 3-19-17-2165-041807 (Bitte bei allen ZusChrif’ten angeben) 

Sehr geehrter Herr | : I  

Ihre Eingabe habe ich den Abgeordneten-die dein Petitionsaus.- 
schuss zu Ihrem Anliegen Bericht erstatten werden, zugeleitet. 

Nach abschließender Behandlung Ihre} Petition dtch den Deut-— ' 
schen Bundestag werden Sie unaufgef0rdert über daS Ergebnis 
unterrichtet werden. ICh bitte Sie, sich bis dahin zu gedulden. . 

..\ . 

Mit freudlichéh Grüßen 

' im Auftrag - 

u-u- .—u.a— . __„=_._‘‚w..__mqi‚n_ „man... «a...-......uu-MJ _ ;. u n a - M a .  _‚a.""'_""'" --u-nw».‚.-‚ -....u-n. « w a - M a  „m:.-. _ ..... 



Anlage 19 

—Il—27—Oberlandesgericht Köln 
Reichenspergerplatz 1 
50670 Köln 
Siegburg 26.02.2021 

Eilt !  
Bitte Frau Dr.  

M _  am 

u m  08:00 Uhr vorlegen. 
01.03.2021 

Ih r  Zeichen: 
ll—27 U F  106/18 
II—27 U F  192/18 
lI—27 U F H  4/19 

Stellungnahme zu den benannten Verfahren 

Anträge zur Vorlage beim Bundesverfassungsgericht und dem 
Gerichtshof der Europäischen Union 

Sehr geehrte Frau MIZI, 

Fr. Dr. Marie—Luise KI:I beantragt die Zulassung der Rechtsbeschwerde beim 
Bundesgerichtshof, und stützt sich auf angeblich ungeklärte Fragen 

|. Kann ein Elternteil sein Umgangsrecht verwirken, sofern er die bestellten 
Umgangsbegleiter beleidigt. 

Il. Ist auch der begleitete Umgang auszuschließen, wenn der berechtigte Elternteil die 
Umgangskontakte für seine „Kriegslhrung“ gegenüber dem Helfersystem benutzt 
und es ihm erkennbar nicht um die Belange des Kindes geht. 

Fr. Dr. Marie-Luise Kl:l verkennt dabei, dass der BGH dazu schon entschieden hat. In 
ständiger Rechtsprechung sagt der BGH: Verträge zur Lasten Dritter sind unzulässig. 

Insoweit Umgangsbegleiter installiert worden waren, die ihre Aufgaben weder fachlich, 
sachlich noch menschlich erfüllen konnten, waren diese Verträge insbesondere zu Lasten 
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unseres Sohnell getroffen werden. Umgangsbegleiter, mit denen wir zu 
unzumutbaren Verträge zu Lasten unseres Sohnes gezwungen worden waren, bei denen 
Umgangsbegleiter Nötigung gegen uns Eltern betreiben, bei denen das Wunsch- und 
Wahlrecht nicht erfüllt werden konnte, bei denen das Jugendamt unserem Grundrecht auf 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG nicht nachkommt, sind unwirksam. 

Sofern das Jugendamt behauptet, damit wären Beweise erstellt werden, wird wegen unseres 
Grundrechts auf Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG auf deren Unverwertbarkeit hingewiesen. Gerade im 
Kernbereich staatlicher Aufgaben können Ermittlungspichten zu anhängigen Amts- und 
Gerichtsverfahren nicht auf Private übertragen werden, siehe dazu u.a. OLG Frankfurt 2 Ss- 
0Wi 963/18 mit weiteren Nachweisen. 

Fr. Dr. Marie-Luise Kl : l  benennt sodann ein „Helfersystem“, das so kein Rechtsbegriff ist. 
Ein „Helfersystem“ darf keine Kommerzialisierung menschlichen Daseins betreiben und das 
Jugendamt darf keinen „Etikettenschwindel“ in Verbindung mit 5 263 StGB und in 
Verbindung mit grundlegenden Pichten aus Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG vor 
Gericht betreiben! 

Fr. Dr. Marie-Luise Kl:l unterstellt iVm @@ 185ff StGB „Kriegsführung“ gegenüber dem 
Helfersystem und fordert das Oberlandesgericht auf, entsprechend @ 164 StGB weitere 
Verfahren einzuleiten! Das Gericht möge bitte anhand von BRAO und BORA prüfen, ob 
derartiger Vortrag gegenüber uns Grundrechteträgern sach—- und fachgerecht ist, denn auch 
wenn Fr. Dr. Marie»Luise K|:| ein Mandat des Jugendamtes hat, geht dieses nicht über die 
Pichtleistungen des Jugendamtes im hiesigen Gerichtsverfahren hinaus! Hier ohne konkrete 
und rechtlich nachvollziehbare Fakten und im Übrigen widersprochenen Darstellungen durch 
uns Eltern in denunzierender Weise zu unterstellen, wir würden uns nicht um die Belange 
unseres Sohnes kümmern, entbehrt jeglicher Grundlage Insbesondere, da das Mandat nicht 
über den gesetzlichen Schutzauftrag des Jugendamtes hinausgeht, hat Fr Dr Marie-— Luise 
K|:| genauso wie das Jugendamt Siegburg gerade Art 1 Abs 1 GG, Art 6 Abs 1 GG 
und Art. 6 Abs. 2 Satz 2 von | : | u n d  uns Eltern zu beachten, fur das ihr Mandat somit 
ebenfalls die unserer Familie zu gewährleistenden Garantenpichten zu erfüllen hat! 
Zuständige Prüfstelle wäre nach bisheriger Erkenntnis die Rechtsanwaltskammer Köln. 

Die nachfolgenden Anträge sind gewissenhaft erstellt, mögen aber in der Formulierung noch 
nicht ausreichen, um hinreichend präzise zu sein. Das Oberlandesgericht hat in Verbindung 
mit @ 26 F amFG Sorge dair zu tragen, dass diese Anträge zur Gewährung von 
hinreichendem Rechtsschutz (u.a. der Einhaltung der „staatlichen Ordnung“, der Einhaltung 
des Rechtsstaatprinzips und der Gewährleistung von Art. 19 Abs. 4 GG) im erforderlichen 
Umfang präzisiert und gestellt werden. Insoweit besteht von unserer Seite hinreichende 
Kooperationsbereitschaft. Jedenfalls ist es dem Staat verwehrt, bei Kernaufgaben des Staates 
— dazu noch bei laufenden gerichtlichen Ermittlungen und dem Anspruch auf ein faires 
Verfahren — die Flucht ins Privatrecht anzutreten. 

Anträge: 

1. Es wird beantragt, dass das Oberlandesgericht alle einfachen Gesetze und deren 
Zusammenwirken, auf Grund derer es zur bisherigen Verfahrensdauer in unserem 
Verfahren gekommen ist, entsprechend Vorlage nach Art. 100 GG beim 
Bundesverfassungsgericht prüfen lässt. 



Begründung: Die bisherige Verfahrensdauer entspricht nicht den Vorgaben aus Art. 6 
Abs. 1 GG, mit dem jedem Individuum der Gruppen „Ehe“ und „Familie“ Schutz 
unter der staatlichen Ordnung gewährt werden muss. 

. Es wird beantragt, dass das Oberlandesgericht alle einfachen Gesetze und deren 
Zusammenwirken entsprechend Vorlage nach Art. 100 GG beim 
Bundesverfassungsgericht prüfen lässt, auf Grund derer es die Pegefamilie in nicht- 
rechtskräftigen und anhängigen, mit amtlichen und gerichtlichen Ermittlungspichten 
versehenen Kindschaftssacheverfahren zum Beteiligten ernannt hat und dies 
insbesondere mit Art. 1 Abs. 1-3, Art. 2 Abs. 1-2, Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 GG und 
Art. 6 Abs. 1-3 GG vereinbar ist. 

Begründung: 

In anhängigen und nicht-rechtskräftigen Kindschaftssacheverfahren bleiben amtliche 
und gerichtliche Ermittlungspichten erhalten. Das Jugendamt hat aber dagegen in 
vielfältiger Weise Private installiert, bezahlt dair, entzieht sich somit insbesondere 
seinen Kernaufgaben (seinen Pichten zu Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 GG) und 
lässt durch Private fortlaufend unverwertbare Eingaben erbringen. Eine eigenständige 
und selbständige Prüfung durch das Jugendamt ist auf Grund der unmittelbaren 
Eingabe bei Gericht erst gar nicht erkennbar. Die Angaben Privater werden 
unmittelbar an das Gericht durchgereicht. Das Jugendamt entzieht sich damit einer 
eigenen Gefahreneinschätzung und entzieht uns Eltern damit das Recht zur 
Beteiligung. Das ist nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar, denn das Jugendamt 
hat die Picht nachzuweisen, dass unsere elterliche Beteiligung an seinen hoheitlichen 
Ermittlungen eine Kindeswohlgefährdung darstellt! Diesen Nachweis hat das 
Jugendamt bislang nicht erbracht! Diese Privaten ———-» insbesondere die Pegefamilie und 
die PV ---— üben. Eingriffe in die von | : |und uns Eltern geschützen 
Gruppenrechte aus Art. 6 Abs. 1. GG aus und gehören auf Grund ihres privat-— 
rechtlichen Charakters schlicht nicht zur „staatlichen Gemeinschaft“ aus Art. 6 Abs. 2 
Satz 2 GG. 

| : | w a r  im Verwaltungsverfahren nach @ 36 SGB VIII ohne rechtlichen 
Beistand, um sich gegen fehlerhafte, unsachliche oder falsche Beratung oder gegen 
verheimlichte Beratungspichten des Jugendamtes oder seines Amtsvormunds zu 
wehren. Bislang ist nicht ersichtlich, dass I I I  sich dagegen vor dem 
Verwaltungsgericht wehren kann. Insoweit war |:|während anhängiger 
amtlicher und gerichtlicher Ermittlungsverfahren vom Jugendamt kommerzialisiert 
worden, zum Objekt degradiert werden und in seiner Würde verletzt worden. 

„Mit der Menschenwürde als oberstem Wert des Grundgesetzes und 
tragendem Konstitutionsprinzip ist der soziale Wert und Achtungsanspruch 
des Menschen verbunden, der es verbietet. ihn zum bloßen Objekt des 
Staates zu machen oder ihn  einer Behandlung auszusetzen. die seine 
Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt (BVerfGE 6, 32 [36, 41]; 30, 1 
[26]). Jedem Menschen ist sie eigen ohne Rücksicht auf seine 
Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Verletzbar ist 
der Wert und Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (vgl. BVerfGE 87, 
209 [228]). Was die Achtung der Menschenwürde im einzelnen erfordert, 
kann von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht völlig gelöst 
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werden (vgl. BVerfGE 45, 187 {2291}. Eine Verletzung des 
Achtungsansgruchs kann nicht nur  in der Erniedrigung, Brandmarkung, 
Verfolgung oder Ächtung von Personen (vgl. BVerfGE 1, 97 [1 041), 
sondern auch in der Kommerzialisierung menschlichen Daseins 
liegen.“ [BVerfGE 96, 375 (399, 400); Fettschrift u. Unterstreichung durch den 
Unterzeichner] 

Ein solcher Zustand der Kommerzialisierung menschlichen Daseins ist in Verbindung 
mit der hiesigen Verfahrensdauer weder für | : I  noch für uns Eltern in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG 
hinnehmbar! 

Diese Privaten haben in diesem Verfahren keine schützenswerten Grundrechte, üben 
insbesondere vorwiegend ihre eigenen Interessen aus, die mit erheblicher 
Schadwirkung auf unsere Gruppe verbunden sind, erhalten vollkommen 
unvorhergesehen während laufender amtlicher und gerichtlicher Ermittlungen 
Beteiligungsrechte‚ stören bewusst durch Teilnahme an Sachverständigengutachten 
die neutralen Ermittlungspichten und gerieren sich letzlich als Grundrechteträger. 
Damit besteht die erhebliche Gefahr völlig willkürlicher Rechtssetzung, die contra 
legem zum Schutzrecht eine jeden Individuums unserer Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG 
ist, und das contra legem zur Schutzpicht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG gegenüber uns 
Eltern ist. 

Diese vom Jugendamt installierten Privaten stören erheblich die Ermittlungen des 
Gerichts, ihren zu verfälschten und gesetzwidrig erhobenen und eingebrachten 
Ennittlungsergebnissen des Jugendamts und --— wie schon erwähnt --— verfälschen 
insbesondere Gutachten zur Unvemertbarkeit. Auch hier besteht die erhebliche 
Gefahr völlig willkürlicher Rechtssetzung‚ die contra legem zum Schutzrecht aus 
Art. 6 Abs. 1 GG und contra legem zur Schutzpicht der „staatlichen Gemeinschaft“ 
aus Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ist. 

In ständiger Rechtsprechung sagt der BGH: Verträge zur Lasten Dritter sind 
unzulässig. Das gilt auch ir den Vertrag auf Grund gesetzlicher Vorgaben mit Fr. 
GI:|, denn diese Gutachterin hatte das Recht (aber auch die Picht sich zu 
vergewissern), dass ihr alle rechtlichen Tatsachen (Anknüpfungstatsachen) bekannt 
gegeben werden. Ein Gutachten ohne hinreichende Tatsachenfeststellung zu den 
rechtlichen Grundlagen der Privatverträge mit den Pegeeltern ist unverwertbar. 

Die Unzulässigkeit von Verträgen zu Lasten Dritter muss ganz besonders dann gelten, 
wenn unser Sohn I I I  vom Jugendamt kommerzialisiert werden ist (vgl. @ 236 
StGB) und I I I  kein individuelles Abwehrrecht im Verwaltungrechtsweg oder 
Verwaltungsgerichtsweg offen steht. | : l  darf nicht zum Objekt degradiert 
werden. 

Insoweit sind die Verträge, die das. Jugendamt mit der FFW oder den Pegeeltern 
getroffen hat, gegen die Interessen eines jeden Individuums unserer Familie und 
unzulässig. Der Amtsvormund, der, da er vom Jugendamt ist, entsprechend @@ 83 u. 42 
SGB VIII eigene Pichten hatte und hat, war weisungsunabhängig. Der 
Amtsvorumund hätte beim Versagen der Pichtangebote aus @@ 79ff SGB VIII des 
„Öffentlichen Trägers der Jugendhilfe“ gegenüber dem Jugendamt durchaus nach 
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@ 1666 Abs. 1 BGB gerichtliche Maßnahmen einfordern können. Der Amtsvormund 
hatte im Vorgriff zu anhaltenden amtlichen und gerichtlichen Ermittlungen 
pichtwidrig einzig Rechte ausgeübt, ohne eine eigene Grundrechteposition zu haben, 
und die bestehenden Grundrechte aus Art, 1 Abs, 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG von 
|: verletzt. Der Vormq hatte die Picht, alle Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohles von I I I  in der Inobhutnahme- Stelle zu ermitteln. 
Sodann hätte der Vormund entsprechend 5 83 SGB VIII abschätzen müssen, ob die 
Einschaltung des Familiengerichts nach @ 1666 Abs. 1 BGB notwendig ist, damit 
dieses die gerichtlichen Maßnahmen veranlasst, die zur Abwehr der Gefahr 
erforderlich sind. Insoweit hätte der Vormund im Zusammenhang mit Notwendigkeit, 
Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit darlegen müssen, dass dem Jugendamt vom 
"Träger der öffentlichen Jugendhilfe" entsprechend @@ 79ff SGB VIII nicht die 
notwendigen Dienste und Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Der Vormund 
wäre dann auch verpichtet gewesen‚ dem Gericht hinreichend darzulegen, dass zur 
Abwendung der Kindeswohlgefährdung v o n | I |  einzig seine Privat-Verträge mit 
den Pegeeltern die notwendige, angemessene und verhältnismäßige Hilfe darstellen. 
Der Vormund hatte insoweit unter anderem Sorge dair zu tragen, dass sein Vertrag 
nicht gegen die Guten Sitten verstößt und keinen Schaden verursacht, vgl. @@ 138, 
226, 242 BGB. Der Vormund hätte darstellen müssen, dass es bei seinen Verträgen zu 
keinem störenden Einuss auf die weiterhin geltenden Ermittlungspichten des 
J ugendamts und des Gerichts kommt. 

Das ist ersichtlich nicht erfolgt! 

Der Amtsvormund -- Inhaber der Rechte ist das Jugendamt, Ausübender ist der nach 
@ 55 SGB VIII verantwortliche Beschäftigte und offensichtlich hat die Rechtsaufsicht 
versagt __... hatte auf Grund von Art. 6 Abs. 1. GG auch Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zu beachten, 

5-—ter Leitsatz, BVerfGE 6‚ 55, Hervorhebung durch die Unterzeichner: 

„Art.. 6 Abs. 1 GG ist nicht nur  ein “klassisches Grundrecht" zum Schutze 
der spezifischen Privatsphäre von Ehe und Familie sowie Institutsgarantie, 
sondern darüber hinaus zugleich eine Grundsatznorm, das heißt eine 
verbindliche Wertentscheidung f ü r  den gesamten Bereich des Ehe 
und Familie betreffenden grivaten und öffentlichen Rechts. 

Er ist mindestens insoweit den Gesetzgeber aktuell bindendes 
Verfassungsrecht, als er eine Beeinträchtigung von Ehe und Familie durch 
störende Eingriffe des Staates selbst verbietet“. 

Dem Jugendamt verbleiben nur die hoheitlichen Befugnisse mit denen er 
— insbesondere bei den Kemaufgaben — keine Flucht ins Privatrecht betreiben kann. 
Damit ist es dem Jugendamt (ASB und Amtsvormund) verboten, die Ausübung der 
Vormundschaft so wahrzunehmen, dass es mittels Installation von Privatrecht zur 
Störung oder gar zur Beschädigen u.a. familenrechtlicher Verhältnisse während 
laufender Gerichtsverfahren mit nicht-rechtskräftigen Beschlüssen kommt. 

1-ster Leitsatz BVerfGE 6, 386: 



„Der Einzelne kann aus Art. 6 Abs. 1 GG ein Abwehrrecht gegen störende 
und schädigende Eingriffe des Staates in seine Ehe und seine Familie 
herleiten.“ 

3. Es wird beantragt festzustellen, dass die Beschäftigungsverhältnisse im Jugendamt der 
Stadt Siegburg, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, nicht mit Art. 33 Abs. 4 GG 
vereinbar sind. Insoweit ist beantragt festzusellen, dass die Stadt Siegburg bei den 
Beschäftigungsverhältnissen auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 20 
Abs. 3 GG verletzt. Insoweit ist beantragt festzustellen, dass bei der Verletzung von 
Art. 33 Abs. 4 GG und der Verletzung von Art. 20 Abs. 4 GG kein — sogar 
grundrechtlich gewährleisteter — Schutz ir jedes Individuum unserer Gruppe 
„Famile“ besteht. 

Hilfsweise wird beantragt, dass das Oberlandesgericht alle einfachen Gesetze und 
deren Zusammenwirken entsprechend Vorlage nach Art. 100 GG beim 
Bundesverfassungsgericht prüfen lässt, auf Grund derer es im Jugendamt der Stadt 
Siegburg zur Beschäftigung von überwiegend Tarifangestellten kommt. 

Begründung: 

Art. 33 Abs. 4 GG ist verfassungsrechtliche Vorgabe zu Beschäftigungsverhältnissen. 
Tarifangestellte stehen in keinem öffentlich—rechtlichen Dienst— und Treueverhältnis. 
Auf Grund von Art. 20 Abs. 3 GG ist diese verfassungsrechtliche Vorgabe auch 
verfassungsrechtlich vom Jugendamt der Stadt Siegburg zu beachten. Insoweit sind 
verfassungsrechtliche Vorgaben aus dem Grundgesetz zwingende „staatliche 
Ordnung“, die es zur Sicherung der Schutzrechte eines jeden Individuums der 
Gruppen „Ehe“ und „Familie“ einzuhalten gilt, Art. 6 Abs. 1: „Ehe und Familie 
stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.“! 

Ist erst einmal die „staatliche Ordnung“ gebrochen, dann herrscht auch kein Schutz 
mehr. Insoweit ist Art. 6 Abs. 1 GG gebrochen. Das wäre nicht nachvollziehbar und 
nicht hinnehmbar. 

Insoweit das Jugendamt der Stadt Siegburg sodann auf Bundes-— oder Landesgesetze 
verweist, mit der ihr andere Beschäftigungverhältnisse als die aus Art. 33 Abs. 4 GG 
erlaubt wären, sind diese durch das Oberlandesgericht beim Bundesverfassungsgericht 
zur Prüfung vorzulegen. 

Der Antrag ist auch insoweit begründet„ weil wir Individuen aus Art. 6 Abs. 1 GG ein 
Abwehrrecht gegen störende und schädigende Eingriffe des Staates haben: „Der 
Einzelne kann aus Art. 6 Abs. 1 GG ein Abwehrrecht gegen störende und 
schädigende Eingriffe des Staates in seine Ehe und seine Familie herleiten.“ 
[1-3ter Leitsatz BVerfGE 6‚ 386]. 

Das Oberlandesgericht hat bei seiner Vorlagepflicht vor dem Bundesverfassungsgericht auch 
den gesetzlichen Richter, den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg, zu 
beachten. Der Entzug des gesetzlichen Richters stellt eine Verletzung Grundrechte-gleichen 
Rechts aus Art. 101 GG dar, und wäre auch sonst auf Grund von Art. 6 Abs. 1 GG und dem 
Abwehrrecht eines jeden Individuums unserer Gruppe „Familie“ nicht hinnehmbar. Das 
Oberlandesgericht ist in letzter Instanz entscheidend und hat somit nicht umgehbare 
Vorlagepichten und darf keine Verfahrensfehler tolerieren, siehe Art. 267 AEUV. 
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Aus diesem Grund hat das Oberlandesgericht auf Grund eigener Amtsermittlungspichten 
nach @ 26 FamFG zu prüfen, ob bei den Vorlageanträgen an das Bundesverfassungsgericht 
zunächst der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig ist. 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (nachfolgend mit GRCh abgekürzt) stellt 
auf Grund des Vertrags von Lissabon unmittelbares Unionsrecht dar, das es neben Art. 25 GG 
auch im unmittelbaren Zusammenhang mit Art. 1 Abs, 2 GG und seinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 GRCh einzuhalten gilt. Die 
oben aufgeführten Anträge betreffen unmittelbar auch die Grundrechte aus der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union. 

4. Ist es mit Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 4‚ Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, 
Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 33 Abs. 1‚ Art. 38, Art. 47, Art. 52, Art. 53, Art. 54 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbar, dass während laufender 
Ermittlungen durch das Jugendamt und während laufender Ermittlungen durch 
Amtsgericht und Oberlandesgericht zu nicht-rechtskräftigen Beschlüssen Kinder aus 
einer staatlichen, jedenfalls behördlichen Inobhutnahmestelle nach @ 76 SGB VIII an 
Private verkauft werden können? 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist darauf hinzuweisen, dass das Achte 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Bundesrecht ist. Damit hat der Bundesgesetzgeber 
bestimmt, dass es dem Bundesland obliegt, den „Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ 
(insoweit die Kommune oder den Kommunalverband) zu bestimmen. 

Das Oberlandesgericht hat den Gerichtshof der Europäischen Union darauf 
hinzuweisen, dass @@ 79ff SGB VIII den „Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ dazu 
verpichtet, seinen J ugendämtern alle erforderlichen und geeigneten Einrichtungen 
und Dienste rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung zu stellen. Es liegt in der 
Planungsverantwortung der „Träger der öffentlichen Jugendhilfe“, den Bestand an 
Einrichtungen und Diensten festzustellen und die zur Befriedigung des Bedarfs 
notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend so zu planen, dass dabei Vorsorge 
zu treffen ist, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 

Insoweit hat das Oberlandesgericht den Gerichtshof der Europäischen Union darauf 
hinzuweisen, dass bei fehlerhafter oder unvollständiger Planungs— und 
Ausführungsverantwortung in Verbindung mit der verfassungsrechtlichen 
Gewährleistungsgarantie entsprechend Art. 20 Abs. 3 GG dies zu einer 
Rechtsschutzlücke in Art. 6 Abs. 1 GG ihrt‚ womit kein Schutz für die Gruppen 
„Ehe“ und „Familie“ gewährt werden kann. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb zu klären, inwieweit die 
ermittelnden Familiengerichte an Amts- und Prüfgerichten (Oberlandesgerichte, 
Kammergerichte), denen nach @ 26 FamF G die Amtsermittlungspichten in 
Verbindung mit Art. 47 GRCh und die übrige Einhaltung der GRCh obliegen, die 
Beteiligten dazu verpichten kann, zunächst den Verwaltunsgerichtsweg (bishin zu 
einer möglichen Entscheidung des EGMR) zu beschreiten. 

Insoweit hat das Oberlandesgericht den Europäischen Gerichtshof darauf hinzuweisen, 
dass mit Ausnahme der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ein „Träger der 
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Öffentlichen Jugendhilfe“ keine Gesetzgebungskompetenzen hat: Die Stadt Siegburg 
hat keine Gesetzgebungskompetenzen. 

Insoweit stellt @ 76 Abs. 1 SGB VIII gesetzlich normiert klar, Zitat: „Die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an  
der Durchführung ihrer Aufgaben nach den 55 42, 423, 43, 50 bis 523 und 53 
Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung 
übertragen.“. 

Auf Grund der fehlenden Gesetzgebungskompetenz steht dem „Träger der 
Öffentlichen Jugendhilfe“ nur der öffentlich-rechtliche Vertrag entsprechend @@ 53ff 
SGB X — und nur „soweit Rechtsverschriften nicht entgegenstehen“ (sie) — zur 
Verfügung, um „Träger der freien Jugendhilfe“ (insoweit Private) an der 
Durchführung zu beteiligen! Hier sind durch eindeutige verfassungsrechtliche 
Vorgaben, insbesondere zu den Kemaufgaben iVm Art. 6 Abs. 1 GG iVm Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG, enge Grenzen gesetzt, vgl. OLG Frankfurt 2 Ss-0Wi 963/18 mwN. 
Eine weitere Grenze zur Durchführung von Aufgaben nach 5 42 SGB VIII dürfte wohl 
auch in @ 8a SGB VIII gesetzt sein. Insbesondere gilt es Datenschutz-rechtliche 
Belange aller Beteiligten zu beachten, vgl. DSGVO, @ 64 SGB VIII, u.a. Ein 
öffentlich-rechtlicher Vertrag wird nach 5 57 SGB X erst dann wirksam, wenn alle 
Dritten schritich zugestimmt haben. Dabei sind unmittelbare und mittelbare 
Drittwirkung auf Grund verfassungsrechtlicher Vorgaben zu beachten. Zur mittelbaren 
Drittwirkung siehe u.a. ständige Rechtsprechung iVm BVerfGE 7, 198 (Lüttrtei1), 
BVerfGE 24, 236 (Aktion Rumpelkammer). Zum Begriff der „Familie“ nach 
Rechtsauffassung des EGMR gehören insbesondere auch Großeltern, Geschwister, 
Onkel und Tanten. 

Für die Stadt Siegburg heißt das: Eingriffe nach 5 42 SGB VIII in Familie sind auf 
Grund fehlender Gesetzgebungskompetenz nicht durch Beleihungsgesetz möglich. 
Eingriffe nach @ 42 SGB VIII unter Beteiligung Privater nach @ 76 Abs. 1 SGB VIII in 
Familie sind von der Stadt Siegburg als „Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ nur 
durch eigene Einrichtungen und Dienste möglich, denn für einen öffentlich-— 
rechtlichen Vertrag beseteht auf Grund der vorher einzuholenden schriftlichen 
Zustimmung aller betroffenen Dritten kein Raum! 

Wichtiger Hinweis: Hier im Fall I I I  hat das Jugendamt der Stadt Siegburg 
noch nicht offen gelegt‚ wo sichlIl nach der Inobhutnahme befand. Wir Eltern 
wissen noch immer nicht, wo sich|I|während der 9 Tage vom 13. März bis 
21. März 2018 befand! Soweit ersichtlich, befand sich I I I  in einer sogenannten 
„Bereitschaftspege“ oder „Bereitschaftspflegefamilie“. Das Achte Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) kennt keine Rechtsbegriffe „Bereitschaftspege“ oder 
„Bereitschaftspegefamilie“ oder ähnliches! Das Oberlandesgericht wird darauf 
hingewiesen, dass Deutschland neben der UN-KRK auch die UN-Konvention gegen 
das Verschwindenlassen (CPED) unterschrieben hat. Die Stadt Siegburg kann nach 
@ 76 Abs. 1 SGB VIII keine „Bereitschaftspegefamilie“ in Anspruch nehmen, denn 
eine „Bereitschaftspflegefamilie“ ist kein „anerkannter Träger der freien Jugendhilfe“! 
Eine „geeignete Person“ im Sinne von €; 42 SGB VIII kann nach bisheriger 
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Einschätzung nur ein Familienmitglied sein, da es ansonsten an der Rechtsihigkeit 
der Person iVm @ 76 Abs. 1 SGB VIII scheitert: Eine Person ist kein Unternehmen in 
freier Trägerschaft (und einer Familie, auch wenn sie eine Gesellschaft nach 
Bürgerlichem Gesetzbuch bildet, fehlt die Anerkennung als „freier Träger“)! Auf 
Grund von Art. 2 CPED fehlt es bislang am zu gewährleistenden „Schutz des 
Gesetzes“, ir das hier im Verfahren das Oberlandesgericht primär zuständig ist, 
Art. 2 CPED: 

„Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet "Verschwindenlassen" die 
Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Entführung oderjede andere 
Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates oder durch 
Personen oder Personengruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung 
oder Duldung des Staates handeln, gefolgt von der Weigerung, diese 
Freiheitsberaubung anzuerkennen, oder der Verschleierung des 
Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch sie 
dem Schutz des Gesetzes entzogen wir 

Für das Jugendamt der Stadt Siegburg und ir die Gemeinde Siegburg als „Träger der 
Öffentlichen Jugendhilfe“ gilt zudem Art. 6 Abs. 2 CPED: 

„Eine von einem Träger ziviler, militärischer oder anderer öffentlicher 
Gewalt erteilte Anordnung oder Anweisung darf nicht als Rechtfertigung für 
eine Straftat des Verschwindenlassens geltend gemacht werden.“ 

| : l  war nach seiner Inobhutnahme offensichtlich verschwunden, dem „Schutz 
des Gesetzes“ entzogen‚ denn wie dargelegt ist sein 9»tägiger Aufenthalt vom 
13. März bis 21. März 2018 unbekannt. Anschließend --— nach diesem Verschwinden 
lassen «--- war I I I  unter menschenunwürdigen Umständen mittels Privatverträgen 
des Amtsvormunds in die Pegefamilie übergeben worden, musste innerhalb von 
3 Jahren massive Eingriffe in seine höchstpersönlichen Umgangsrechte mit uns Eltern 
erleben und nunmehr 3 Jahre später fordert diese Pegefamilie als Beteiligte im 
Beschwerdeverfahren „Elternrechte“ ein! Insoweit wird bei der rechtlichen 
Behandlung v o a l  durch das Jugendamt, die wohl eine unmittelbare 
Misshandlung Minderjähriger darstellt, der Gerichtshof der Europäischen Union neben 
Art. 1 GRCh und Art. 5 Abs. 1 und 3 GRCh auch auf @ 236 StGB, @ 2 SlG und auf 
Art. 2 Abkommen zur Abschaung der Sklaverei vom 25. September 1926 
hinzuweisen sein. 

Mit freundlichen Grüßen, 



Anlage 20 

Verwaltungsgericht Hamburg 
Lübeckertordamm 4 

20099 Hamburg 

Fax: 040 — 42 84 37 219 

29. März 2021 

Ih r  Zeichen Ihre Nachricht Dokumentname 

13 K 401 5119 15.120.032021 2021—02—29„39VG—13—K—4015—19„EU—Vorlage„ßeiladung.odt 

Anträge auf Beiladung bzw. Beteiligung 

Antragsteller: | | 

Antragsgegner: Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek 

Antragsgegner: Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, (nach bisheriger Erkenntnis) 

vertreten durch das Bundeskanzleramt, Willy-»Brandt—Straße 1, 10557 Berlin, mit der amtierenden 

Bundeskanzlerin Fr. Angela Merkel 

Anträge: 

1. Es wird beantragt, Vorlage beim Gerichtshof der Europäischen Union einzureichen mit den 

Fragen: 

a) Ist @ 65 Abs. 2 VwGO —— bei dem es um die gesetzlich vorgeschriebene notwendige Bei—- 

Ladung Dritter geht —— mit den Werten aus Art. 2 EU——Vertrag und Art. 151 AEUV so 

auszulegen, dass das Vemaltungsgericht verfahrensfa'hige Minderjährige oder einen E1— 

ternteil in einem Klageverfahren gegen Bewilligungsbescheide des anderen Elternteils 

von Amts wegen zu beteiligen hat (notwendige Beiladung)? 

b) Ist @ 65 Abs. 1 VwGO mit den Werten aus Art. 2 EU——Vertrag und Art. 151 AEUV so 

auszulegen, dass das Verwaltungsgericht verfahrensfa'hige Minderjährige in einem Kla- 

geverfahren gegen Bewilligungsbescheide von Amts wegen zu beteiligen hat? 

0) Ist & 65 Abs. 1 VwGO mit den Werten aus Art. 2 EU-—Vertrag und Art. 151 AEUV so 

auszulegen, dass das Verwaltungsgericht verfahrensfa'hige Minderjährige in einem Kla- 

geverfahren gegen Bewilligungsbescheide nur auf Antrag beteiligt? 
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2. Es wird beantragt, Vorlage beim Gerichtshof der Europäischen Union einzureichen mit den 

Fragen: 

&) 

b) 

Sind die Beteiligungsrechte im Verwaltungsverfahren nach @ 36 SGB VIII mit den 

Werten aus Art. 2 EU—Vertrag und Art. 151 AEUV iVm EU-Richtlinie 2011/36/EU, 

Abkommen zur Abschqffung der Sklaverei vom 25. September 1926, Teil I (u.a. Nr. 7 

und Nr. 16) und Art. 12-14 und 16 EU-Sozialcharta vom 18.10.1961, EU-Richtlinie 

2012/29/EU vereinbar und können deshalb so ausgelegt werden, dass personensorgebe- 

rechtigte Elternteile am Verwaltungsverfahren nach @ 36 SGB VIII ausgeschlossen 

werden können? 

Sind die Beteiligungsrechte im Verwaltungsverfahren nach @ 36 SGB VIII mit den 

Werten aus Art. 2 EU-Vertrag und Art. 151 AEUV iVm EU-Richtlinie 2011/36/EU, 

Abkommen zur Abschqffung der Sklaverei vom 25. September 1926, Teil I (u.a. Nr. 7 

und Nr. 16) und Art. 12-14 und 16 EU-Sozialcharta vom 18.10.1961, EU-Richtlinie 

2012/29/EU vereinbar und können deshalb so ausgelegt werden, dass Elternteile, denen 

nur rechtswirksam aber nie rechtskräftig die vollständige elterliche Personensorge ent-— 

zogen werden ist, am Verwaltungsverfahren nach 8 36 SGB VIII ausgeschlossen wer-— 

den können? 

Sind die Beteiligungsrechte im Venvaltungsverfahren nach @ 36 SGB VIII mit den 

Werten aus Art. 2 EU-Vertrag und Art. 151 AEUV iVm EU-Richtlinie 2011/36/EU. 
Abkommen zur Abschqf_mg der Sklaverei vom 25. September 1926. Teil I ( u.a. Nr. 7 

und Nr. 16) und Art. 12—14 und 16 EU—Sozialch__arta vom 18.10.1961 . EU—-Richtlinie 

2012/29/EU vereinbar und können deshalb so ausgelegt werden, dass bei einem Min—- 

derjährigen (der während gleichzeitig anhängigem Familiengerichtsverfahren einen 

„Verfahrensbeistand“ zur Vertretung seiner Interessen nach @ 158 FamF G hat) nur der 

vorübergehend einzige Personensorgeberechtigte (Peger/Vormund), der dabei keine 

Grundrechte aus Art. 6 GG ableiten kann, beteiligt wird und somit der rechtliche Inter— 

essenvertreter des Minde1j ährigen ist oder muss dem Minderjährigen ein Anwalt zur 

Verigung getellt werden? 

3. Es wird beantragt, alle Gruppenmitglieder unserer Familie am Verfahren zu beteiligen. 

Es wird beantragt, bei Unklarheiten zu den gestellten Anträgen zu Nr. 1 und Nr. 2 den 

Pichten aus @@ 86 und 87 VwGO nachzukommen. 

5. Es wird beantragt zu begründen, wenn das Verwaltungsgericht den Anträgen zu Nr. 1 und 

Nr. 2 und Nr. 3 nicht entsprechen möchte. 
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Begründung zu Antrag 4 

Die Anträge sind nach bestem Wissen formuliert und kurz begründet werden. Dennoch kann das 

Verwaltungsgericht bei seiner Prüfung ggf. feststellen, dass ein Sachverhalt noch besser zu erläu- 

tern Wäre. Der Antragsteller steht dann selbstverständlich zur Verfügung. 

Hinweis auf @ 94 VwGO: Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits zum 

Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Ge- 

genstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet, anordnen, daß die Verhandlung bis 

zur Erledigung des anderen Rechtsstreits auszusetzen sei. Insoweit wird darauf hingewie- 

sen, dass die Pegerin Fr. Verena DIII Privatverträge ab 24.02.2014 mit dem Kinder- 
handelshaus Wiedenloh und anderen Privaten abgeschlossen hatte, deren Wirksamkeit vor 

dem Amtsgericht Hamburg zu 895 F 183/20 zu prüfen ist. Bekanntlich hatte sich OLG- 

Richterin Fr. Dr. Annette Pflaum jeglicher Amtspichten enthoben und keine Begründung 

für Eingriffe abgegeben. Das Verfahren wurde mit Beschluss 19.02.2021 an das Verwal— 

tungsgericht verwiesen. Dagegen wurde Beschwerde eingereicht. Mit Beschluss vom 

01.03.2021 war der Beschwerde nicht abgeholfen werden und zur Entscheidung dem zu— 

ständigen Hanseatischen Oberlandesgericht vorgelegt werden. Leider ist dazu noch kein 

OLG-Aktenzeichen bekannt. 

Unabhängig davon werden die sonstigen Anträge zur Klärung von grundsätzlichen Rechts-— 

verhältnissen und den grundsätzlichen Beteiligungsrechten weiter verfolgt: Familien dürfen 

nicht misshandelt werden: Richter als Hilfswillige zu Kinderhandel sind eine Schande! 

Insoweit können insbesondere die beantragten Vorlagen vor dem Europäischen Gerichtshof 

unabhängig von einer Entscheidung zu 895 F 183/20 bearbeitet und verhandelt werden. In— 

soweit wird auf Antrag 5 verwiesen. 

Begründung zu Antrag 5 

Die gesamte Rechtsmaterie‚ mit der sich der Antragsteller und seine Gruppe Familie seit 24. Fe— 

bruar 2014 und insoweit im siebenten Jahr zu befassen hat, ergeben erhebliche Zweifel am 

Schutzrecht der Gruppen „Ehe“ und „Familie“ aus Art. 6 Abs. 1 GG. Mit Art. 19 Abs. 2 GG wird 

verfassungsrechtlich proklamiert: 

„In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet wer— 

den.“! 

Insoweit ist zu 13 K 1081/14 rechtskräftig festgestellt werden, dass die Anordnung von Inobhut- 

nahmen vom 24.02.2014 rechtswidrig war. Das darauf folgende Organversagen der Justiz ist u.a. 

durch den Beschluss vom 04.09.2019 des OLG Hamburg 12 UF 124/17 (AG HH-Barmbek 895 F 

204/13) dem Verwaltungsgericht vorgelegt werden. 
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Kinder haben das Recht auf elterliche Pege und Erziehung Die Geschäfte von Fr. DI:I  sind 

nach @ 138 BGB nichtig. @ 226 BGB: „Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie 

nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.“. @ 22 AGG: Der An- 

tragsgegner trägt die Beweislast dair, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 

Benachteiligung vorgelegen hat! Dagegen greift der Antragsgegner noch immer in unsere Familie 

ein, pindet, und das bei aufschiebender Wirkung zur Klage gegen Bewilligungsbescheide! 

Rechtsschutz im Bezug auf Kinderrechte und deren Grundrechte hat zeitnah zu erfolgen. 

Begründung zu Antrag 1 

Mit Art. 6 Abs. 1 GG hat der Parlamentarische Rat Grundrechte ir die Gruppen „Ehe“ und „Fa- 

milie“ etabliert: 

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ord- 

nungf‘ 

Schon früh hat das Bundesverfassungsgericht dazu Leitsätze verfasst: 

BVerfGE & 55: „Art.. 6 Abs. 1 GG ist nicht nur  ein “klassisches Grundrecht" zum 

Schutze der spezifischen Privatsphäre von Ehe und Familie sowie lnstitutsgaran- 

tie, sondern darüber hinaus zugleich eine Grundsatznorm, das heißt eine verbind- 

liche Wertentscheiduna für den gesamten Bereich des Ehe und Familie betreffen—— 

den privaten und öffentlichen Rechts. 

Er ist mindestens insoweit den Gesetzgeber aktuell bindendes Verfassungsrecht, 

als er eine Beeinträchtigung von Ehe und Familie durch störende Eingriffe des 

Staates selbst verbietet.“ 

BVerfGE 6. 386: „Der Einzelne kann aus Art. 6 Abs. 1 GG ein Abwehrrecht gegen 

störende und schädigende Eingriffe des Staates in seine Ehe und seine Familie 

heeüenf‘ 

Entsprechend dem Grundgesetz sind somit die Gruppen „Ehe“ und „Familie“ die einzigen Grup— 

pen, die über Grundrechte verfügen. Die anderen Grundrechte aus dem Grundgesetz sind Individu— 

al-Grundrechte. 

In @ 65 Abs. 2 VwGO ist die notwendige Beteiligung Dritter geregelt. In @ 65 Abs. 3 VwGO 

kommt zum Ausdruck, dass es Gruppen gibt, bei denen bei einer notwendigen Beteiligung nach 

5 65 Abs. 2 VwGO das Verwaltungsgericht Einschränkungen machen kann, so „daß nur solche 

Personen beigeladen werden, die dies innerhalb einer bestimmten Frist beantragen.“. 

Bei einer solchen Gruppe von Dritten kommt es nicht darauf an, wie sie sich gebildet hat, sondern 

jeder ist notwendig beizuladen, wenn „an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart be- 

teiligt [sind], daß die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur  einheitlich ergehen kann“ 
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und wenn es sich um weniger als 50 Beizuladende handelt Eine solche Gruppe ist regelmäßig 

keine grundrechtlich geschützte Gruppe! 

Es kommt offenbar zur Diskriminierung von Gruppen die Grundrechteträger sind und Gruppen, 

die nur nachrangig gebildet werden sind. 

Bei der Entscheidung über die Klage gegen Bewilligung von Sozialleistungen nach SGB VIII, ist 

die gesamte Familie unmittelbar betroffen und es ist jedes Individuum der Familie unmittelbar be- 

troffen. Es ist daher nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar, dass dann nicht alle Gruppenmit- 

glieder am Verfahren durch die „notwendige Beiladung“ nach @ 65 Abs. 2 VwGO beteiligt wer- 

den. 

Entscheidet der Gerichtshof der Europäischen Union zu Gunsten der notwendigen Beiladung aller 

Gruppenmitglieder einer „Familie“ aus @ 65 Abs. 2 VwGO. dann dürften sich die Anträge aus 1.b) 

und 1.0) wohl erledigt haben. 

In 8 65 Abs. 1 VwGO wird eine „Kanaegelung“ etabliert. Nach Art. 1 Abs. 1 GG hat das Ge— 

richt die „Würde des Menschen zu achten und zu schützen“. Damit ist Art. 1 Abs. 1 GG ins- 

besondere bei Minderjährigen durch das Gericht zwingend zu beachten. 

Mit dem Verwaltungsakt zur Bewilligung von Sozialleistungen nach SGB VIII wird der gesamt-— 

schuldnerische Schuldbeitritt des „Trägers der öffentlichen Jugendhilfe“ zu Privatverträgen zwi-— 

schen den Sozialleistungserbringern und den Sozialleistungsernpfängern erklärt. 

Sozialleistungsempfänger sind dabei regelmäßig die Eltern eines Minderjährigen oder seltener der 

Minderjährige selbst (z.B. @ 35a SGB VIII). Der Verwaltungsakt zur Bewilligung von Sozialleis-— 

tungen nach dem SGB VIII richtet sich somit regelmäßig an die Eltern, kann aber auch einen Pe— 

ger/Vormund‚ der nicht der grundrechtlich geschützten Gruppe „Familie“ angehört, als Sozialleis— 

tungsempfzinger einbeziehen. 

Sozialleistungserbringer sind in der Regel „freie Träger“ (Private), mit denen die Sozialleistungs— 

empfänger einen zivilrechtlichen Vertrag geschlossen haben. 

Hinweis: Das Verwaltungsgericht kann selbst noch ausführen, an wen sich der Verwal— 

tungsakt zur Bewilligung von Sozialleistungen nach SGB VIII richtet, wenn es sich um 

minderjährige Eltern oder nur einen minderjährigen Elternteil handelt. 

Die Fälle, in denen der Minderjährige selbst Sozialleistungsempfa'nger ist, werden hier nicht weiter 

erörtet. 

Hinweis: In den Fällen‚ in denen die Sozialleistungsempfeinger die Eltern oder der ggf. be- 

teiligte Peger/Vormund sind, geht der Gesetzgeber davon aus, dass das Kind durch seine 

gesetzlichen Vertreter im Hilfeplanverfahren nach 8 36 SGB VIII hinreichend geschützt ist. 

Ob das mit Art. 2 EU-—Vertrag und ggf. mit den Maßstäben aus @ 236 StGB, u.a. Art—‚5 
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Abs. 1 und 3 GRCh„ EMRIQ EU—Richtlinie 2011/36/EU, Abkommen zur Abschqffung der 

Sklaverei vom 25. September 1926‚ EU—Richtlinie 2012/29/EU oder weiteren allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts vereinbar ist, ist durch Antrag 2 zu behandeln. 

Im konkreten Fall: Nunmehr ist ein Elternteil gegen die Verwaltungsakte zur Bewilligung von So- 

zialleistungen nach SGB VIII fristgerecht vorgegangen und hat letztlich Klage vor dem Verwal- 

tungsgericht gegen die Bewilligungsbescheide zur privat-rechtlichen1 Fremdunterbringung von 

zwei von drei Geschwisterkindern erhoben. Unter anderem wurde der Vorwurf erhoben, dass ein 

nur in Teilen personensorgeberechtigter Pfleger u.a. Kinderhandel ( @ 236 StGB) und Sozialleis— 

tungsbetrug ( @ 263 StGB) betrieben hat, mindestens jedoch Verträge zu Lasten der Eltern und zu 

Lasten eines dritten minderjährigen Geschwisterkindes abgeschlossen hatte. Dem Gerichtshof der 

Europäischen Union ist mitzuteilen, 

1. dass im deutschen Recht in ständiger Rechtsprechung anerkannt ist: Verträge zu Lasten 

Dritter sind unwirksam. 

„Dritter“ ist jede Person, die nicht Vertragspartner ist. Verträge, die darauf gerichtet sind, 

rechtliche Verhältnisse rnit einem nicht an dem Rechtsgeschäft beteiligten Dritten zu be— 

gründen, sind mit der rechtsgeschäftlichen Freiheit dieses Dritten im Ausgangspunkt un-— 

vereinbar. Ausserdem darf ein Peger mit dem ihm nur vorübergehend zustehendem Recht 

(bloße Rechtswirksamkeit statt Rechtskraft eines Familiengerichtsbeschlusses) keine Nöti— 

gung begehen. 

2. dass die Eltern das Recht auf Beantragung von Sozialleistungen nach SGB VIII hatten, 

3. dass die Eltern das Recht auf Innaspruchnahme von Sozialleistungen nach SGB VIII hat-— 

ten, 

4. dass die Eltern das Recht nach S 1632 Abs. 2 BGB hatten, das lautet: „Die Personensor— 

ge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und 

gegen Dritte zu bestimmen.“, und 

5. dass es bei der erstmaligen Gewährung von Hilfe nach dem SGB VIII — nämlich dem ge— 

samtschuldnerischen Schuldbeitritt des Jugendamts zu Privatverträgen zwischen Sozialleis— 

tungsempfzingern (Eltern und Peger) und Sozialleistungserbringer — darum ging, den als 

rechtswidrig verurteilten Personengewahrsam zweier Minderjähriger nach @ 42 Abs. 4 

SGB VIII zu beenden. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist darauf hinzuweisen, dass die personensorgeberechtig- 

ten Eltern vom Jugendamt am Hilfeplanverfahren nie beteiligt worden waren. 

1 Hinweis: Hier wird aus Sicht des Antragsgegner möglicherweise vorgegriffen, jedenfalls ist hier zum Verfahren 
hinreichende Feststellung beantragt. 
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Für den Gerichtshof stellen sich somit die: in diesem Zusammenhang zu klärenden Fragen: Ab 

wann löst eine „Kann-Bestimmung“ in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG die Beteiligung Minder- 

jähriger von Amts wegen durch Richter aus? Kann das Gericht beim Wissen um die Verfahrensfä- 

higkeit der betroffenen Kinder in eigenem Ermessen entscheiden? Ab wann tritt für das Gericht, 

das die Würde des Rechtssubj ekts „Kind“ und dessen Schutzbedürgkeit kennt, eine (Grundrech- 

tesicherungs-)Picht in einer Ermessensentscheidung ein, insbesondere wenn er dazu noch weiß, 

dass ein Peger keine Grundrechte aus Art. 6 GG ableiten kann und die leiblichen Eltern am Hil- 

feplanverfahren nach {} 36 SGB VIII nicht beteiligt worden waren? 

„Mit der Menschenwürde als oberstem Wert des Grundgesetzes und tragendem 

Konstitutionsprinzip ist der soziale Wert und Achtungsanspruch des Menschen 

verbunden, der es verbietet, ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen 
oder ihn  einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell 

in Frage stellt (BVerfGE 6, 32 [36, 41]; 30, 1 [26]). Jedem Menschen ist sie eigen 

ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen 

Status. Verletzbar ist der Wert und Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (vgl. 

BVerfGE 87, 209 {2281}. Was die Achtung der Menschenwürde im einzelnen erfor- 
dert, kann von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht völlig gelöst 

werden (vgl. BVerfGE 45, 187 {2291}. Eine Verletzung deg Achtungsanspruchs 

kann nicht nur  in der Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung oder Ächtung von 

Personen (vgl. BVerfGE 1,  97 {1041}, sondern auch in  der Kommerzialigierung_ 

mengchlichen Dageing liegg_n_.“ [BVerfGE 96. 375 (399, 400); Fettschrif‘t 11. Unter-— 

streichung durch den Unterzeichner] 

Wird eine Beteiligung des Minderjährigen im Verwaltungsgericht erst dann gegeben sein, wenn er 

selbst einen Antrag auf Beteiligung stellt? 

Im Wesentlichen ist mit Antrag 1 zu klären: Werden Minderjährige, egal welchen Alters, bei 

Klagen gegen Bewilligungsbescheide im Verwaltungsgericht überhaupt als „Rechtssubjekt“ wahr—- 

genommen? Während es im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen— 

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamF G) längst das Konstrukt „Verfahrensbeistand“ gibt, 

scheinen Minderjährige im Verwaltungsgerichtsweg noch immer Objekte zu sein. Letzteres ist 

nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar! Kinder sind Menschen und es gilt Art. 1 Abs. 1 

Satz 1 und zwingend auch Satz 2 GG! Kinder sind Mitglieder der Gruppe „Familie“ und haben 

ein eigenes Abwehrrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG! Es gilt auch @ 16183 BGB zu beachten. 

Damit ist Antrag 1 hinreichend begründet. 
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Begründung für  Antrag 2 

Der Peger hat im Verwaltungsverfahren nach 5 36 SGB VIII die ihm zustehenden Rechte aus der 

Übertragung von Teilen der elterlichen Sorgerechte zu besorgen. Über die ihm zustehenden Rechte 

hinaus darf er nichts unternehmen. 

Zunächst wird auf Grund von @ 42 SGB VIII dargestellt, wie ein Peger zu Personensorgerechten 

kommt: 

Nach einer hoheitlichen Personeningewahrsamnahme Minderjähriger nach @ 42 SGB VIII ent- 

scheidet das Familiengericht, in der Regel auf Grund der Herausgabeforderung der Personensorge- 

berechtigten bezüglich der Entziehung Minderjähriger iVm @ 1632 Abs. 1 BGB oder auf Grund 

von {$ 42 Abs. 3 SGB VIII. Es gilt die Frist aus Art. 104 Abs. 2 GG und @ 235 StGB zu beachten. 

Das Familiengericht trifft eine Entscheidung über das weitere Vorgehen nach der hoheitlichen Per- 

soneningewahrsamnahme Minderj ähriger; es entscheidet aber nicht darüber, ob der hoheitliche 

Eingriff in Art. 2 Abs. 1-2 GG und Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 6 Abs. 3 GG rechtswidrig 

oder nichtig war. 

Das Familiengericht hat neben der Frist aus Art. 104 Abs. 2 GG auch @ 339 StGB zu beachten. 

Eine verspätete familiengerichtliche Entscheidung begünstigt rechtswidrig handelne „Tarifange— 

stellte“ im Jugendamt, ist zur gängigen gerichtlichen Unterordnungspraxis verkommen, zum Nach-— 

teil von Minderjährigen und deren Familien und dürfte prinzipiell unzulässig sein. 

Insoweit gerichtliche Ermittlungen vorgenommen werden müssen, kommt zunächst eine vorläu» 

ge Verbleibsanordnung in Betracht, damit das Jugendamt keinen Bruch von Art. 104 Abs. 2 GG 

begeht. (Eine solche Überlegung stellen Familienrichter regelmäßig erst gar nicht an.) 

Das Familiengericht hat zu prüfen‚ ob sich das hoheitlich in Personengewahrsam genommene 

Kind auch wirklich in hoheitlichem Personengewahrsam bendet, denn das zu gewährleisten ist 

eine Kernaufgabe des Staates! Eine „staatliche Ordnung“ (vgl. Art. 6 Abs. 1 GG), die das nicht 

gewährleistet, gewährleistet insbesondere Minderjährigen aus der Guppe „Familie“ und der Grup— 

pe „Familie“ keinen Schutz! Zur rechtlichen Eignung der Stelle, in der der hoheitliche Perso— 

nengewahrsam Minderjähriger ausgeführt wird‚ siehe Seite 12f. Die Prüfung ist simpel: Ein 

Jugendamt hat nur eine begrenzte Anzahl an Stellen zur Durchführung von hoheitlichem Personen— 

gewahrsam zur Verfügung, die somit einem Familienrichter ebefalls bekannt sein müssen! 

In der Regel nden dann im Verfahren der einstweiligen Anordnung Anhörungen statt, und es er— 

geht eine nur rechtswirksame aber nicht rechtskräftige Entscheidung. Auch hier hat der Familien— 

richter @ 339 StGB zu beachten. 

Für den Familienrichter ist klar, dass sich das Kind in hoheitlichem Personengewahrsam bendet 

und dort regelmäßig bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahren verbleiben kann, ohne dass 

sich Private in die Familie einmischen oder die Kernaufgaben richterlicher Ermittlungspich- 
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ten stören. Insoweit kann er das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf das Jugendamt übertragen, da— 

mit sich die Frage einer Entziehung Minde1j ähriger nicht stellt. 

Sodann ist von Amts wegen unverzüglich das Umgangsrecht zu klären! 

Allein mit der Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts zur Ausübung durch einen Peger 

(vgl. @ 55 SGB VIII) ist somit sichergestellt‚ dass für den Minderjährigen hinreichend gesorgt ist. 

Der Peger kann einfach bestimmen, dass der Minderjährige im hoheitlichen Personengewahrsam 

nach @ 42 SGB VIII verbleibt und das Jugendamt weder aus seiner Verantwortung noch aus seinen 

Verpichtungen entlassen wird. Insoweit wird ohne weitere Ausführungen auf @ 83 SGB VIII., 

@ 42 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII„ @ 42 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII und @ 42 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII Be- 

zug genommen. 

Ob der Entzug und die Übertragung weiterer Personensorgerechte notwendig, angemessen 

und verhältnismäßig ist, erscheint auf Grund dieser Konstellation äußerst fragwürdig, ist 

aber hier nicht zu entscheiden oder zu Grunde zu legen. Im Übrigen würde in wohl den 

meisten Fällen eine Verbleibsanordnung durch das Familiengericht völlig ausreichen, ohne 

dass überhaupt ein Peger installiert werden müsste. 

Das Kind bendet sich im hoheitlichen Personengewahrsam und spätestens jetzt kommt es zum 

hoheitlich zu führenden Hilfeplanverfahren nach 8 36 SGB VIII mit den entsprechenden Kernauf- 

gaben des Staates, den Ermittlungspichten, um eine hinreichende hoheitliche Beratungspicht 

zu gewährleisten. Gerade im Kernbereich staatlicher Aufgaben können Ermittlungspichten zu 

anhängigen Amts- und Gerichtsverfahren nicht auf Private übertragen werden, siehe dazu u.a. 
OLG Frankfurt 2 Ss—0Wi 963/18 mit weiteren Nachweisen. 

Der Peger hat die ihm zustehenden Rechte aus der Übertragung von Teilen der elterlichen Sorge— 

rechte zu besorgen. Darüber hinaus darf er nichts unternehmen. Beispielfragen: 

1. Welches Interesse haben Eltern, die sich gegen Inobhutnahme und gegen mögliche richter— 

liche Fehlentscheidungen — die im Übrigen nur rechtswirksam sind — wehren? 

Ebenfalls nur beispielhaft ergeben sich gerade dazu weitere Fragen, denn in ®_Zg£f_ 

SGB VIII ist gesetzliche Verpichtung ir den „T räger der öentlz'chen Jugendhilfe“ zur 

Bereitstellung aller notwendigen Dienste und Einrichtungen, und es „ist Vorsorge zu tref— 
fen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann“ (sie): 

&) Welche Jugendamt—‚Mitarbeiter“ stehen unmittelbar zur Verfügung, um hoheitliche 

Ermittlungs- und Beratungspichten zu erfüllen? Ist für diese „Mitarbeiter“ die ver— 

fassungsrechtliche Vorgabe zu den Beschäftigungsverhältnissen aus Art. 33 Abs. 4 GG 

verwirklicht? 

b) Welche Dienste des „Trägers der é'entlichen Jugendhilfe“ stehen dem Jugendamt zur 

Verfügung, die ir die hoheitlichen Ermittlungspflichten herangezogen werden kön— 
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nen? Wegen der originären Kernaufgaben des Staates zu den Ermittlungspichten 

ist auch bei diesen Diensten die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Beschäftigungs- 

verhältnisse aus Art. 33 Abs. 4 GG zu beachten, vgl. Art. 20 Abs. 3 GG. 

c) Bei der Bereitstellung solcher Dienste, die Kernaufgaben des Staates zu den Ermitt- 

lungspichten zu erfüllen haben‚ ist offensichtlich auch das gesetzlich normierte 

Wunsch- und Wahlrecht nach 5 5 SGB VIII zu beachten: „Die Leistungsberechtigten 

haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger 

zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie 

sind auf dieses Recht hinzuweisen.“. 

2. Kann diesen Eltern während anhängigem Hauptsacheverfahren das Interesse am Ver- 

kauf ihrer Kinder in die private Kinderheimindustrie unterstellt werden? 

3. Dürfen Eltern während anhängigem Hauptsacheverfahren zu einem Vertrag mit Priva- 

ten der Kinderheimindustrie genötigt werden, damit ein hoheitlicher Personengewahrsam 

ihrer Kinder nach {5 42 Abs. 4 lit. 2 SGB VIII beendet wird? Auf welcher gesetzlichen 

Grundlage basiert ein Kontrahierungszwang, mit dem Eltern die Kommerzialisierung ihrer 

Kinder hinnehmen müssen? 

4. Ist es während anhängigem Hauptsacheverfahren überhaupt im Interesse der betroffe» 

nen Kinder kommerzialisiert zu werden? Siehe dazu Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG 

zur „Würde des Menschen“ und Zitat aus BVerfGE 96. 375 (399, 400) auf Seite 7! 

Unabhängig dieser Beispielfragen. zu den. Personensorgerechten ergibt sich nämlich dann mindes— 

tens eine vom Staat zu beantwortende Frage im Bezug auf die dem Gerichtshof zu Nr.. 2.c) (sie—- 

he Seite 2) zu stellende Frage: 

5. Welche Rechte und Möglichkeiten haben Kinder, denen gegenüber gerade keine Hilfe nach 

dem SGB VIII gewährt wird und die sich im hoheitlichen Personengewahrsam benden, 

um sich gegen eine Kommerzialisierung ihrer Person zu wehren? Insoweit wird u.a. noch 

einmal auf Art. 1 Abs. 1 Satz 1 l_1_3_1d Satz 2 GG zur „Würde des Menschen“ % auf Zitat 

aus BVerfGE 96„ 375 (399, 400) auf Seite 7 _1_;_r_1_é auf S 236 StGB, Art. 5 Abs. 1 und 3 

GRCh. EU-—Richtlinie 2011/36/EU. Abkommen zur Abschaffung der Sklaverei vom 25. 

September 1926 Bezug genommen. 

&) Da es sich beim hoheitlich zu führenden Hilfeplanverfahren nach 8 36 SGB VIII um 

Kernaufgaben des Staates zu seinen Ermittlungs- und Beratungspichten handelt, 

um gerade auch das Kind „vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 

Hilfe (...) zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kin- 
des oder des Jugendlichen hinzuweisen“ (sie), ist dem Kind zwingend ein ==‚hinrei- 
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chender Vertreter“ — ein Anwalt — zu gewährleisten. Unzureichende oder fehlerhafte 

Beratung geht zu Lasten des Sozialhilfeträgers und das Kind ist davor zu schützen. 

b) Insbesondere ist es gerade das originäre Recht des Kindes vor einer Misshandlung auf 

Grund von @ 236 StGB, Art. 5 Abs. 1 un_d 3 GRCh, EU—Richtlinie 2011/36/EU, 

Abkommen zur Abschqffung der Sklaverei vom 25. September 1 92 6 geschützt zu wer- 

den, M es ist das originäre Recht des Kindes sich gegen eine Misshandlung seiner 

Person auch vor Gericht wehren zu können (vgl. EU-Richtlinie 2012/29/EU). 

In FamFG gibt es das Konstrukt „Verfahrensbeistand“. 

Pichten: Der Peger, der gerade keine Grundrechte aus Art. 6 GG ableiten kann, hat sich 

vor möglichen Haftungsansprüchen seines Mündels eigenständig zu schützen. Der Peger 

hat ir sein Mündel beim Amtsgericht den Antrag auf Beratungshilfe zu stellen, (siehe 

Beratungshilfegesetz (BerHG ))‚ damit sein Mündel vom Jugendamt nicht belegen und be- 

trogen wird, jedenfalls hinreichend beraten und vor unzulässiger Kommerzialisierung ge- 

schützt wird. 

Der Peger hat dair Sorge zu tragen, dass das Kind auf Grund seines Alters nicht benach- 

teiligt oder diskriminiert wird, siehe z.B. @ 1 AGG. Art. 14 EMRK. Art. 21 GRCh. 

Der Peger hat dair Sorge zu tragen, dass auf Grund seiner Tätigkeit & 1618a BGB einge— 

halten wird. Das Kind selbst hat nämlich eine Erfolgsabwendungspicht aus @ 13 StGB, 

2.8. um während anhängiger gerichtlicher Ermittlungspflichten 

c) seine Geschwister oder Eltern nicht zu nötigen (vgl. @ 240 StGB) oder 

(1) sich gar mutwillig zum Objekt von Kinderhandel degradieren zu lassen (Mittäterschaft 

(@ 25 StGB), Beihilfe (@ 27 StGB) zu @ 236 StGB), 
ir die je nach Altersstufe der gesetzliche Vertreter verantwortlich ist. 

Der Peger hat eigenständig darauf zu achten, dass er keinen Vertrag zu Lasten des Kindes 

(des Dritten) abschließt. 

Steht dem Peger insbesondere das alleinige Antragsrecht auf Beantragung von Hilfen nicht zur 

Verigung, dann darf er keinen alleinigen Antrag auf Gewährung von Hilfen stellen. Wenn der 

Peger dadurch Gefahren für das Kind sieht, dann hat er das Recht und ggf. auch die Picht nach 

5 1666 Abs. 1 BGB eine Veranlassung beim Familiengericht zu beantragen. 

Benden sich nach & 42 SGB VIII in hoheitlichen Personengewahrsam genommene Kinder in ei- 

ner dair rechtlich geeigneten Einrichtung (vgl. S 76 SGB VIII), dann hat der Peger dabei dem 

Familiengericht darzulegen, dass es in der hoheitlichen Inobhutnahme-Stelle zur Gefährdung des 

Kindeswohls kommt und keine geeigneten Dienste zur Behebung vorhanden sind. Beim Bestehen 

einer gerichtlichen Verbleibsanordnung hat sodann der Peger darzulegen, ob (und wenn ja) dem 

Jugendamt vom „Träger der Öffentlichen Jugendhilfe“ eine andere rechtlich geeignete Einrichtung 
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zur Ausübung hoheitlichen Personengewahrsams Minderjähriger zur Verfügung steht und dort alle 

notwenigen Dienste zur Verfügung stehen. 

Zur rechtlichen Eignung der Stelle, in der der hoheitliche Personengewahrsam Min- 

derjähriger ausgeführt wird: @ 42 Abs. Abs. 1 Satz 2 1—ster Halbsatz SGB VII besagt: 

„Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen 

bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer 

sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; 

Die rechtliche Qualikation „einer geeigneten Person“, „einer geeigneten Einrich- 

tung“ oder „einer sonstigen Wohnform“ ergibt sich aus @ 76 Abs. 1 SGB VIII. 

„eine geeinete Person“ kann nach bisheriger Einschätzung nur ein Familienmit- 

glied sein. Einer anderen Person fehlt die Anerkennung der „Gemeinützigkeit“ und 

sie ist kein „anerkannter Träger der freien Jugendhilfe“, womit eine Anwendung 

von 8 76 Abs. 1 SGB VIII ohnehin scheitert. Wegen @ 16183 BGB gilt es Großel— 

tern—Eltern—Beziehungen und Geschwisterverhältnisse der Eltern zu beachten. 

' Der hoheitliche Personengewahrsam Minderjähriger ist Kernaufgabe des 

Staates. Ein „anerkannter Träger derfreien Jugendhilfe“, der den regelmäßig im 

offenen Vollzug durchgeführten Personengewahrsam Minderjähriger in „einer ge-— 

eigneten Einrichtung“ oder „einer sonstigen Wohnform“ durchführt, muss da— 

her Beliehener sein. Nur Berlin, Bremen und Hamburg können ein Beleihungsge» 

setz verabschieden, alle anderen „Träger der öentlichen Jugendhilfe“ sind dazu 

nicht ermächtigt. 

Ein „öffentlich——rechtlicher Vertrag“ scheitert am Erfordernis der zuvor zu leistenden 

schriftlichen Einverständniserklärung der davon Betroffenen, siehe 88 53ff SGB X., 

insbesondere @ 57 SGB X. 

Selbst wenn der Peger das Organversagen seines „Trägers der öffentlichen Jugendhilfe“ doku— 

mentiert hat, dann kann er aber noch keine hinreichende privat—rechtliche Vertragsgestaltung mit 

Einrichtungen begründen. 

Schon allein auf Grund der Zeitdauer waren auf Grund der amtlichen Ermittlungspichten aus 

& 8a SGB VIII und & 42 SGB VIII., die Kernaufgaben des Jugendamtes sind, auch die @ 

gm Ermittlungen durchzuihren, ob die beanstandeten Dezite im Haushalt der Eltern, die zum 

Eingriff in Art. 6 Abs. 3 GG geführt hatten‚ behoben sind oder durch Gewährung von Hilfe nach 

dem SGB VIII behoben werden können! Die Eltern sind daran zu beteiligen! Zur Erinnerung 

wird auf die beiden gesetzlichen Bedingungen in @ 42 Abs. 4 SGB VIII zur Beendigung von ho- 

heitlichem Personengewahrsam Minderjähriger verwiesen. 
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Hinweis: Solange nicht die vollständige elterliche Personensorge entzogen werden ist, ist 

jeder Elternteil, der zuvor Personensorgeberechtigter war und dem sein Personensorgerecht 

nicht vollständig entzogen werden war, noch immer Personensorgeberechtigter. Er war so- 

mit mindestens bei allen hoheitlichen Ermittlungen immer mit einzubeziehen. 

& 42 Abs. 4 SGB VIII beinhaltet somit die vom Peger — und wegen des fehlenden Rechts 

auf Ableitung eigener Elternrechte aus Art. 6 Abs. 1 GG — zu verantwortende Option 

selbst zu entscheiden, dass er das im hoheitlichen Personengewahrsam bendliche Kind an 

die Eltern — also an Personensorgeberechtigte — zurückgibt. Dass damit zugleich Hilfen 

nach dem SGB VIII gewährt werden können, ist selbstverständlich. 

Zu den hoheitlichen Ermittlungspichten des Jugendamts gehört dann auch die Beantwortung 

mindestens folgender zweier und nur beispielhafter Fragen, die sich u.a. an @ 16183 BGB aber 

auch an Art. 8 EMRK und Art. 7 GRCh orientieren, denn „Eltern und Kinder sind einander 

Beistand und Rücksicht schuldig“. Großeltern. Tanten und Onkel gi_irfen z£so problemlos 

w 
I. Stehen Großeltern oder Tanten oder Onkel zur Verfügung, bei denen das im hoheitlichen 

Personengewahrsam bendliche Kind untergebracht werden kann? Siehe dazu „geeignete 

Person“ iVm 8 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. 

Was haben die Eltern dazu geäußert, dass ein hoheitlicher Personengewahrsam ihre min-— 

derjährigen Kinder bei ihnen durch @ 16183 BGB zu Beistand und Rücksicht Verpichte— 

ten statt ndet? 

Es gilt nämlich zu beachten: Beim Eingriff durch @} 42 SGB VIII in Art. 2 Abs. 2 GG und 

Art. 6 Abs. 3 GG handelt es sich in der Regel nur um die Durchführung des hoheitlichen 

Personengewahrsams Minderjähriger in der Form des „offenen Vollzugs“! 

11. Kann ein hoheitlicher Personengewahrsam Minderjähriger mit der Unterbringung bei ei— 

nem Großelternteil, einer Tante oder eines Onkels und ggf. mit Gewährung von Hilfe nach 

dem SGB VIII sogar beendet werden (siehe die Bedingungen in 8 42 Abs. 4 SGB VIII)? 

@ die Eltern damit einverstanden sind‚ „(i_3_p_t; ist das nämlich das mildeste hoheitliche 

Mittel um sogar hoheitlichen Personengewahrsam des Kindes — das nicht diskriminiert 

oder benachteiligt werden darf — zu beenden! 

Bei diesen beiden Aspekten ist Art. 6 Abs. 3 GG zu beachten: 

„Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten ver— 

sagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.“ 

Eine weitere Hürde: 
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Insbesondere hat der Peger in einem anhängigen gerichtlichen Hauptsacheverfahren dann dar- 

zulegen, dass gerade die von ihm gewünschte Installation von Privaten weder die jugendamtlichen 

noch die familiengerichtlichen Ermittlungen zur gerichtlichen Entscheidungsndung stören. Gera- 

de amtliche und gerichtliche Ermittlungspichten sind Kernaufgabe des Staates und können 

in der Regel nur auf Grund eines Gesetzes delegiert werden (ZB. an einen vom Gericht beauftrag- 

ten Sachverständigen). Das gilt es gerade dann zu beachten, wenn mit der Gewährung von Hilfe 

nach dem SGB VIII der hoheitliche Personengewahrsam Minderjähriger nach @ 42 Abs. 4 

SGB VIII beendet werden soll. Das Jugendamt und das Familiengericht haben dabei zu überwa- 

chen, dass der Peger insbesondere 

' keinen Kinderhandel nach @ 236 StGB betreibt, 

' keinen Machtmissbrauch betreibt und gegen Art. 1 Abkommen zur Abschqffung der 

Sklaverei vom 25. September 1926 handelt, 

' keine zustätzlichen Störungen ir betroffene Geschwister und Eltern oder gar eine Nöti- 

gung zur Zusammenarbeit mit privaten Einrichtungen statt ndet, 

' keine Gerichtsbarkeit bestimmt, mit dem andere Gerichte während laufender jugendamtli— 

cher und gerichtlicher Ermittlungen in anhängigen Sorgerechtsverfahren ohne Rechtskraft 

Kinder und (Kern-)Familie oder auch Großeltern oder Onkel oder Tanten in gerichtlichen 

Umgangsverfahren misshandeln. _V_Y_gg_l;l_ Großeltern oder Onkel oder Tanten Hilfe anbieten 

(also ihrer Rücksicht auf Grund von @ 1.61.8a BGB freiwillig nachkommen), _cj__a_g_r_1_ gilt es 

nämlich nicht nur die mittelbare Drittwirkung (zB. aus u.a. BVerfGE 7„ 198 (Lüth-—Urteil)) 

hinreichend zu beachten., sondern dann ist unmittelbare Drittwirkung zu beachten! 

Beim Widerpruch der Eltern —---— der in der Regel meistens auch vorliegt —--— hätte dann das Familien-— 

gericht zunächst (ggf. durch einen Sachverständigen) zu prüfen, ob die vom Peger gewünschte 

Installation Privater das Eltern—Kind—-Verhältnis oder ein Großeltern-»Eltern—Verhältnis oder ein 

Geschwister—Verhältnis der Eltern zu einer Schwester oder einem Bruder während der sonst fort—— 

dauernden gerichtlichen Hauptsache—Ermittlungen stören oder nicht. 

Dabei sind die betroffenen Kinder und die Eltern anzuhören: „Eine Verletzung deg Achtung_s_: 

anspruchs kann [...] auch in der Kommerzialisierung menschlichen Daseins lie« 
gg.“ [BVerfGE 96, 375 (399, 400)] 

Bei der Installation privater Einrichtungen haben das Jugendamt und das Familiengericht darauf zu 

achten, dass keine Zustände geschaffen werden, die später nur noch schwer oder nicht mehr rück- 

gängig zu machen sind! 

Eltern, denen durch einen hoheitlichen Personengewahrsam ihre Kinder abgenom- 

men worden sind, sind nicht mit vom Jugendamt ausgesuchten Privaten kontrahie- 

rungspichtig! 
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Einem vollj ährigen Elternteil kann das Recht auf Inanspruchnahme von Sozialleistungen nach 

SGB VIII nur dann entzogen sein, wenn er zur Gestaltung von Verträgen mit einem privaten Sozi- 

aleistungserbringer nicht in der Lage ist und in diesem Umfang unter Betreuung steht. 

° Für eine Privatisierung hoheitlichen Personengewahrsams Minderjähriger nach @@ 

SGB VIII besteht kein Raum! 

' Während anhängiger gerichtlicher Ermittlungen besteht für eine Privatisierung — e_i- 

ner jugendamtlich organisierten Kommerzialisierung Minderjähriger — in einem 

Rechtsstaat in Verbindung mit Art. 2 EU-Vertrgg, EU-Richtlinie 2011/36/EU, 

Abkommen zur Abschaffung der Sklc_zverei vom 25. qtember 1926 und EU-Richtlinie 

2012/29/EU kein Raum! 

Weder Gesetzgeber, noch Jugenämter noch Richter dürfen den Staat zum Kinderhändler verkom- 

men lassen, die Gruppen „Familie“ nötigen und die „Würde des Menschen“ missachten! 

Eltern und Kinder sind zu beteiligen und dem Kind muss das Recht auf einen Anwalt zugestanden 

werden. 

Insoweit ist Antrag 2 begründet, denn erst wenn Eltern und Kinder beteiligt werden, kann das 

SGB VIII das leisten, wofür es vergibt geschaffen zu sein: Kinder-— und Jugendhilfe! Durch das 

SGB VIII darf die Familie des Kindes nicht zerstört werden! Das Kind muss sich schon im jugend- 

amtlichen Verwaltungsverfahren nach 8 36 SGB VIII durch einen Anwalt gegen rechtswidriges Ju» 

gendamtgebahren oder gegen einen Sozialleistungsbetrug begehenden Peger selbst wehren kön— 

nen, und. das ist auch sein originär eigenes Grundrecht: Art. 19 Abs. 2 und 4 GG. 

War für das Kind kein Anwalt im Hilfeplan——Verfahren vorhanden, hat es keine Chance, sich eigen-— 

ständig gegen Peger und/oder Jugendamt zu wehren und ist in dieser Bundesrepublik Deutsch-— 
land zum Objekt im Verwaltungsverfahren verkommen! Eine Schande vorallem für die Justiz: 

Private Kinderhandelsorganisationen erhalten Rechte über „Familie“! 

Art. 19 Abs. 2 GG: „In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensge— 

halt angetastet werden..“ 

Wenn die Individuen einer Familie sich gegen private Kinderhandelsorganisationen wehren, dann 

hat die Justiz nicht ihr komplettes Organversagen — in unserem Fall auch noch öffenlich — zur 

Schau zu stellen: Art. 6 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG! 
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